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Editorial

mein heutiges Editorial 

möchte ich mit einem 

Zitat beginnen: „Man 
kann  sich  des  Ein-
druckes  nicht  erweh-
ren,  dass  Patienten-
rechte weniger durch 
sorglos  han deln de 
Ärz te verkürzt werden, 
als  durch  eine  Ge-
sundheitspolitik,  die 

sich weigert sich des Problems der zuneh-
menden Ressourcenknappheit anzunehmen 
und dafür Lösungen zu erarbeiten.“  (Pro

fessor Dr. iur. Christian Katzenmeier, Köln, 

auf dem 112. Deutschen Ärztetag).

Das Verhältnis zwischen Patient und Arzt 

ist etwas Besonderes. In der Regel wenden 

sich Patienten an Ärzte in einer Situation, 

in der sie sich hilfsbedürftig fühlen. Sie ver

trauen sich der Ärztin oder dem Arzt an. Dies 

bedeutet, dass sie sich dem Behandler mit 

einem Vertrauensvorschuss öffnen und sich 

damit zugleich verletzbar machen. Aus Jahr

hunderte langer Tradi tion haben die Ange

hörigen von Heilberufen deswegen auch 

einen besonderen Sta tus inne, der sie un

abhängig und frei von Weisungen anderer 

in der Berufsausübung, in der Erhaltung der 

Kompetenz und in der Regelung von Stan

desangelegenheiten stellt. Durch diese Un

ab hängigkeit wird ein Schutzmechanismus 

für das PatientenArztVerhältnis wirksam. 

In der Folge sollen sich die Patienten selbst

verständlich darauf verlassen können, dass 

ihr Anliegen bei den Ärzten sicher aufgeho

ben ist und kompetent gelöst wird. Die Be

rufsordnung misst daher dem Patienten

schutz eine besondere Bedeutung bei. 

In der letzten Legislaturperiode sahen sich 

einige Politiker veranlasst, besondere Ge

setze zur Regelung des Patientenschutzes 

anzudenken. Es darf die kritische Frage ge

stellt werden, ob dies wirklich zu einem 

Schutz des Patienten/der Patienten führt. 

Die Erfahrung zeigt, dass alle das ArztPa

von unnötigem Ballast befreit wird, denn 

nur so lässt sich die Voraussetzung umset

zen, die Professor Hoppe darstellt: „die in 

eigener Autonomie entwickelte Professio

nalität der Ärzte enthält eine emanzipatori

sche Option zum Schutz der Patien ten und 

ist damit Garant der Patientenrechte“. In 

der unbelasteten, vertrauensvollen Patien

tenArztBeziehung sind dem  nach auch die 

Rechte der Patienten wich tig, die geachtet 

werden müssen. In einer Situation, die den 

Verteilungskampf verschärft, ist auch die 

Freiheit des Patienten gefährdet. Nach dem 

Verständnis im Deutschen Gesundheitssys

tem sind für den Patienten freie Arztwahl 

und freie Klinikwahl ein unverzichtbares 

Recht. Beschneidung der Freiheit führt zum 

Vertrauensverlust in jeder Richtung. Zu den 

Patientenrechten gehört auch die unbelas

tete Vertrauensbeziehung zwischen Patient 

und Arzt. Deswegen ist es zwingend gebo

ten, Ärztinnen und Ärzte aus der Gruppe 

derjenigen herauszunehmen, die von der 

Polizei zur Gefahrenabwehr abgehört wer

den dürfen. Im Unterschied zu unserem 

Be   rufs stand sind aus dem Gesetzentwurf 

des hessischen Sicherheits und Ordnungs

ge set zes Journalisten und Anwälte wohl 

herausgenommen worden. Offensichtlich 

gilt der Vertrauensschutz für die ArztPati

entenBeziehung nicht. Ist der Arzt gefähr

lich für das Gemeinwesen? Gefähr licher als 

bei spielsweise ein Anwalt oder Journalist? 

Wir fordern den Gesetzgeber unmissver

ständ lich auf, dem genuinen unverzichtba

ren Vertrauensschutz des PatientenArzt

Verhältnisses Rechnung zu tragen und Pa

tienten die Sicherheit zu geben, dass sie 

sich ohne AbhörGefahr an ihre behandeln

den Ärztinnen und Ärzte wenden können. 

Auch dies trägt dem Integritätsschutz, der 

Patientenautonomie und der Selbstbestim

mung der Patienten Rechnung.

Die Vorstellungen und Absichten, die die 

neue Bundesregierung geäußert hat, haben 

zumindest Hoffnung auf eine positive Ent

tientenVerhältnis betreffenden Maßnah

men der letzten Jahre im Gesundheitswesen 

mehr Regulierung und Einengung nach sich 

gezogen haben. Bevormundung, Regulie

rung, Verschlechterung der Arbeitsbedin

gungen und Unfreiheit bereiten den Weg, 

auf dem Fehlerquellen entstehen. Damit 

wird ein „Circulus vitiosus“ ausgelöst. Feh

lerzunahme führt zu Misstrauen und ruft 

neue Regelungen hervor, die den Druck er

höhen und auf diese Weise wiederum das 

Risiko einer Fehlerentstehung in sich ber

gen. Es handelt sich dann nicht um Fehler 

einer einzelnen Person, sondern um das 

Endergebnis einer langen Kette von gestör

ten Beziehungsgeflechten. 

Zum Schutz des Patienten ist Fehlervermei

dung ein gegebenes Gebot. Es kann letzt

lich nur erfüllt werden durch eine Analyse 

der Fehlerentstehung und die Behebung 

der Ursachen. Dazu trägt die der Berufsaus

übung voraus gehende Ausbildung bei, so

wie die Weiterbildung und der berufsbe

gleitende Kompetenzerhalt durch stete Fort

bildung. Störfaktoren und Fehler quellen 

sind Arbeitsüberlastung sowie von der ei

gentlichen Arbeit ablenkende bürokratische 

Maßnahmen. Der Versuch, die dadurch 

entstehenden Fehler mit neuen Gesetzen 

und Regelungen zu beseitigen, ist die Be

handlung von Symptomen und nicht der Ur 

sache. Wie Professor Dr. med. JörgDietrich 

Hoppe, Präsident der Bundesärztekammer, 

auf dem 112. Ärztetag formulierte, „haben 

Patienten Anspruch auf eine Patienten aus

gerichtete Behandlung und Betreuung. 

Rationierung und Checklistenmedizin ver

schlechtern die Patienten zentrierte Ver

sorgung“. In einem anderen Zusammenhang 

äußerte Professor Dr. med. JörgDietrich 

Hoppe: „Versicherungsrechte und Wirt

schaftlichkeitsgebot haben dort ihre Gren

zen, wo der Heilauftrag des Arztes zum 

Nachteil des Patienten limitiert wird“. 

Deshalb ist zu fordern, dass die Ausübung 

des Arztberufes zum Schutz der Patienten 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Dr. med. Gottfried von  
Knoblauch zu Hatzbach
(Bild pop)
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Editorial

wicklung für Patienten und Ärzte im Sinne 

der Patienten aufkeimen lassen. Als Vor

aussetzung für eine Verbesserung der Si

tuation fordert der hessische Staatsminis

ter Jürgen Banzer, dass die „Gesundheits

reformitis“ aufhören und die in den letzten 

Jahren entstandene Misstrauenskultur ge

genüber Ärzten ein Ende haben müsse. Ein 

funktionierendes Gesundheits wesen und 

zufriedene Ärztinnen und Ärzte sieht er als 

Rückgrat der Gesellschaft. Für ihn ist es un

abdingbar, dass die beruflichen Rahmen

bedingungen verbessert werden müssen, 

damit sich „auch junge Menschen wieder 

Damit wünsche ich Ihnen und Ihren Fami

lienangehörigen, allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in ihrem beruflichen Umfeld 

und in der Landesärztekammer Hessen ein 

gesundes, erfolgreiches Neues Jahr 2010.

Ihr

Dr. med. Gottfried von Knoblauch 

zu Hatzbach, Präsident

für den ärztlichen Beruf und die Berufsaus

übung entscheiden können.“

Gehen wir mit der Zuversicht in das neue 

Jahr, dass wir gemeinsam mit allen uns zur 

Verfügung stehenden Kräften dazu beitra

gen können, dass das Herumkurieren an 

Symptomen aufhört und wir wieder zu den 

Wurzeln kommen, die uns unseren Beruf 

mit Freude und Elan ausüben lassen. Dann 

werden sich Patientinnen und Patienten 

auch weiterhin auf ein vertrautes, ihnen 

zugewandtes ArztPatientenVerhält nis ver 

lassen können.

Fortbildung

In Hessen kommen zahlreiche Weidenarten 

vor, die für den Laien schwer voneinander 

zu unterscheiden sind, was insbesondere 

auch dadurch erschwert wird, das Insekten 

durch die ungezielt erfolgende Bestäubung 

für eine Entstehung von weiteren Mischfor

men sorgen. Die Weiden haben seit langem 

in der Volks medizin, aber auch durch ihre 

langen und biegsamen Zweige für Flechtwa

ren im Handwerk ihren Einsatz gefunden.

Bereits in der Antike wusste man über die 

Bedeutung der in der Rinde der Weide ent

zur Salizylsäure verstoffwechselt wer

den.

Überlieferte Teezubereitungen sind auf

grund ihrer schlechten Standardisierbar

keit nicht zu empfehlen, aber es gibt stan

dardisierte WeidenrindenextraktMono

prä parate, die für rheumatische Beschwer

den und Cephalgien zugelassen sind, wo 

bei bei Weidenrindenextrakten die auch 

für die Acetylsalicylsäure bekannten Ne

ben und Wechselwirkungen, aber auch 

Gegenanzeigen zu beachten sind. Das Ne

benwirkungsprofil scheint aber aufgrund 

des ProdrugPrinzipes insbesondere für 

den Magen günstiger zu sein.

Anschrift des Verfassers
Dr. med. Alexander H. Jakob

Facharzt für Allgemeinmedizin

– Naturheilverfahren –

– Akupunktur –

Stierstädter Straße 8a

61350 Bad Homburg v.d.H.

E-Mail: drjakob@gmx.de

haltenen Bitterstoffe, die auch von Hippo

krates und Galen bei fieberhaften Erkran

kungen angewandt wurden. Ab dem 19. Jahr

hundert erfolgte dann die gezielte Gewin

nung dieser Salicylate aus der Weidenrin

de, aber auch aus den Blättern der Silber

weide. Erhebliche Nebenwirkungen der 

Salicylate schränkten bereits damals die 

Verwendung ein und führten dazu, dass 

der Vater des Chemikers Felix Hoffmann 

seinen Sohn um ein verträglicheres Arz

nei mittel bat. Felix Hoffmann war in den 

Diensten der Farbenfabriken Friedrich 

Bayer zu Elberfeld, die dann 1899 die Ace

tylsalicylsäure, deren Synthetisierung be

reits im Vorfeld aus anderen Gründen er

folgt war, auf den Markt brachte, welche 

bis heute in der Therapie von Schmerzen, 

Fieber und rheumatischen Erkrankungen 

eine weltweite dominierende Rolle spielt.

Das in der Weidenrinde junger Zweige ent

haltene Salicin, ein Phenolglykosid, und 

andere Derivate des Salizylalkohols sind 

als Prodrugs zu werten, die in der Leber 

Phytotherapeutisch bedeutsame Pflanzen in Hessen
Teil 9: Weidengewächse (Salicaceae)   Alexander H. Jakob

Trauerweide (Salix alba tristis)
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Landesärztekammer Hessen

So besinnlich der geschmückte Tannen

baum vor der Saaltür und die Lebkuchen 

auf den Plätzchentellern auch anmuten 

mochten – von vorweihnachtlicher Stim

mung war auf der Delegiertenversammlung 

am ersten Adventwochenende im Novem

ber wenig zu spüren. Eine umfangreiche 

Tagesordnung mit einer Vielzahl von The

men stand auf dem Programm. Hinzu kamen 

Tagesordnungspunkte, vor allem Anträge 

und Diskussion zum Bericht des Präsiden

ten, die auf der Delegiertenversammlung 

im Frühjahr 2009 nicht mehr hatten be

handelt werden können. Um ausreichend 

Zeit für die – als Grundlage der Arbeit der 

ärztlichen Selbstverwaltung im Jahr 2010 

notwendigen – Beschlussfassungen zu 

Haushalt von Kammer und Versorgungs

werk zur Verfügung zu haben, wurde der 

Programmablauf während der Sitzung 

zweimal geändert. Dass auch die Abstim

mung dieser Änderungsanträge Zeit kos

tete, nah men die Delegierten dabei in Kauf.

Vertrauen durch Transparenz
Seinen NovemberBericht zur Lage hatte 

Landesärztekammerpräsident Dr. med. 

Gott fried von Knoblauch zu Hatzbach in 

einen gesundheitspolitischen und einen 

Kammerinternen Teil untergliedert. „Die 

Gesundheitspolitik ist zu den Menschen 

nicht aufrichtig,“ stellte von Knoblauch 

mit Rückblick auf die vergangenen Mona

te fest. Die Politik habe eine Versorgung 

versprochen, die unter den Vorgaben – 

u.a. unerträgliche Budgetzwänge im Be

reich der Vertragsärzte und im Krankenhaus, 

unzureichende generelle und finanzielle 

Anerkennung der ärztlichen Leistung – nicht 

geleistet werden könne. Im Wahlkampf 

seien die Angriffe auf Ärztinnen und Ärzte 

willkommene Ersatzkampfplätze gewesen, 

um von Problemen der Gesundheitspolitik 

abzulenken. Verallgemeinernde Vorwürfe 

von Korruption und Bestechlichkeit hätten 

gen auf ein arztfreundliches Umfeld kei

men lassen. Dies sei bitter nötig, so von 

Knoblauch, denn Freude am und Zufrie

denheit im Beruf seien Grundbedingungen 

für eine gute, Patienten zentrierte Versor

gung. „Zum Wohle der Patienten brau

chen wir eine neue Vertrauenskultur im 

Gesundheitswesen,“ sagte von Knoblauch. 

Zuversichtlich stimme ihn, dass Staatsmi

nister Jürgen Banzer bei einem Pressege

spräch der Landesärztekammer erklärt 

habe, dass zur Verbesserung der Situa

tion die „Gesundheitsreformitis“ aufhören 

und die in den letzten Jahren entstandene 

Misstrauenskultur gegenüber Ärzten ein 

Ende haben müsse. Von Knoblauch er

gänzte, es sei außerdem wichtig, Ärztin

nen und Ärzte aus der Gruppe derjenigen 

herauszunehmen, die von der Polizei zur 

Gefahrenabwehr abgehört werden, um 

das  beschädigte Vertrauen wieder zurück

zugewinnen. „Im Gesetzentwurf des Hes

sischen Sicherheits und Ordnungsgeset

zes gilt offensichtlich der Vertrauens

schutz der Patienten nichts“, kritisierte 

der Ärztekammerpräsident. „Wir fordern 

den Gesetzgeber unmissverständlich auf, 

dem genuinen unverzichtbaren Vertrauens

schutz des PatientenArztVerhältnis Rech

nung zu tragen.“ Hessen solle nicht erst 

auf das Ergebnis des Bundesverfassungs

gerichtes auf die Klage von Bundesärzte

kammerpräsident Professor Dr. med. Jörg

Dietrich Hoppe, des Ministers a.D. Gerhart 

Baum und des Psychologen Jürgen Hardt  

warten, sondern von sich aus für den Pa

tienten handeln.

Evaluation der Weiterbildung
Zu dem Projekt „Evaluation der Weiterbil

dung“, mit dem die Bundesärztekammer 

zusammen mit 16 Landesärztekammern 

unter Leitung der ETH Zürich die Stärken 

und Schwächen des ärztlichen Weiterbil

dungssystems ausloten möchte, berichtete 

das Misstrauen in die Ärzteschaft geschürt. 

Von Knoblauch unterstrich, dass die Lan

desärztekammer mehrfach Stellung genom

men habe: „Wir müssen das Vertrauen 

durch Herstellung bestmöglicher Transpa

renz zurückgewinnen.“  

Clearingverfahren in Hessen
Der Ärztekammerpräsident erwähnte in 

diesem Zusammenhang auch die bislang 

nicht belegten Vorwürfe, Krankenhäuser 

würden in unzulässiger Weise Zuweiser

prämien an niedergelassene Ärzte zahlen. 

Als Reaktion hätten Bundesärztekammer 

(BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung 

(KBV) und Krankenhausgesellschaft (KHG) 

auf Bundesebene die Einrichtung von 

Clearingstellen vereinbart. Das in Hessen 

zwischen Landesärztekammer (LÄKH), Kas

senärztlicher Vereinigung (KVH) und Hes

sischer Krankenhausgesellschaft (HKG) 

vorbereitete Clearingverfahren werde der

zeit mit den Beteiligten abgestimmt. Von 

Knoblauch bezeichnete das Verfahren als 

ein Angebot kurzer Wege, das den jeweils 

zugeordneten Mitgliedern zur Klärung und 

den Einrichtungen zur Abstimmung unter

einander diene: „Wir wollen dadurch auch 

die Schaffung neuer Bürokratie vermeiden.“

Die Ergebnisse der zurückliegenden Wah

len, im Land wie im Bund, hätten Hoffnun

„Gemeinsam sind wir stärker“
Delegiertenversammlung der Landesärztekammer am 28. November 2009

Dr. v. Knoblauch dankt Dr. Löschhorn für sein lang-
jähriges Engagement als Vorsitzender des Finanz-
ausschusses Foto: Monika Buchalik
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von Knoblauch, dass die Landesärztekam

mer im Sommer 2009 durch persönliche 

Briefe sowie zwei Erinnerungsschreiben 

mehr als 2.000 zur Weiterbildung ermäch

tigte Ärztinnen und Ärzte in Hessen zur 

Teilnahme an dem Projekt aufgefordert 

habe. Während 500 Ärztinnen und Ärzte 

zumindest mitgeteilt hätten, dass sie z.Zt. 

keine Weiterbildungsassistenten beschäf

tigen würden, hätten sich nur etwas mehr 

als 36 % der verbleibenden Weiterbilder 

per Internet an dem Evaluationsprojekt 

beteiligt. Hiermit stelle Hessen leider bun

desweit das Schlusslicht dar, so dass bei 

der in 2011 geplanten erneuten Evaluation 

eine deutliche Steigerung erforderlich sei, 

so von Knoblauch. 

Noch problematischer sei jedoch die bun

desweite Rücklaufquote der Assistenzärz

tinnen und ärzte von unter 33 %, die be

deute, dass sich bundesweit nur ein Drittel 

der jungen Kolleginnen und Kollegen, deren 

Weiterbilder am Projekt mitwirkten, nicht 

an der Evaluation beteiligt hätten. Bezo

gen auf alle in Weiterbildung stehenden 

Ärztinnen und Ärzte ist die Quote somit 

noch deutlich geringer. Die Projektgruppe 

bei der Bundesärztekammer werde daher 

ein schlüssiges Konzept aufzeigen müs

arbeitung’ der (Muster)WBO erfolgen. 

Von Knoblauch berichtete darüber hinaus, 

dass der Vorstand der Bundesärztekam

mer beschlossen habe, den Facharzt für 

Allgemeinmedizin wieder als eigenes Ge

biet zu führen, nachdem sich die wissen

schaftliche Gesellschaft und der Berufs

verband der Fachärzte für Allgemeinmedi

zin dafür ausgesprochen haben. So sollen 

EUrechtliche Vorgaben umgesetzt wer

den. Grundsätzlich finde hier, so der Ärzte

kammerpräsident, eine Annäherung an 

die hessische Lösung statt.

Kammer intern
Mit Blick auf Hessen machte von Knob

lauch deutlich, dass die Existenz der Be

zirksärztekammern und damit die Arbeits

plätze der Mitarbeiter nicht in Frage ge

stellt seien. Im Zuge inhaltlicher und orga

nisatorischer Weiterentwicklung kämen 

allerdings auch neue Aufgaben auf die Ab

teilungen zu. So werde die Bezirksärzte

kammer Wiesbaden die arbeitsmedizini

sche Betreuung von Arztpraxen überneh

men und die Bezirksärztekammer Kassel 

demnächst das OnlinePortal der Landes

ärztekammer pflegen. Die im Rahmen neuer 

Konzepte für die Kontaktaufnahme vor al

lem mit jungen Ärztinnen und Ärzten von 

der Bezirksärztekammer Frank furt durch

geführten Informationsveranstal tungen 

seien sehr gut angenommen worden, teil

te von Knoblauch mit. Er unterstrich, dass 

die Serviceorientierung der Kammer für 

ihre Mitglieder für das Präsidium von zen

traler Bedeutung sei und das Gremium 

daher bereits verschiedene Maß nahmen 

beschlossen habe. Hierzu zählten unter 

anderem erweiterte Servicezeiten der Ver

waltung.

Der Ärztekammerpräsident ging auch kurz 

auf die Diskussion über Schwierigkeiten 

innerhalb der Kammer ein. Im Laufe der 

Zeit seien Veränderungen notwendig, die 

sen, wie zukünftig wenigstens die Mehr

heit der Betroffenen für eine Mitarbeit ge 

wonnen werden könne. Inzwischen werde 

zunehmend gefordert, die Teilnahme der 

in Weiterbildung Befindlichen komplett von 

der Teilnahme der Weiterbildungsermäch

tigten loszulösen, ergänzte von Knoblauch. 

Dies könnte beispielsweise durch eine Än

derung der Meldepflicht erreicht werden, 

damit die Kammern – unabhängig von den 

Angaben der Weiterbilder – wüssten, wer 

sich aktuell in Weiterbildung befindet. Er 

hoffe, sagte von Knoblauch, der Delegier

tenversammlung im März nächsten Jahres 

erste Ergebnisse der Evaluation mitteilen 

zu können, die derzeit von der ETH Zürich 

erarbeitet werden.

(Muster-)Weiterbildungs-
ordnung und Facharzt für  
Allgemeinmedizin
Der Deutsche Ärztetag habe den Vorstand 

der Bundesärztekammer aufgefordert, die 

Diskussion und Beschlussfassung über 

die Novellierung der (Muster)Weiterbil

dungs ordnung (WBO) für den 114. Deut

schen Ärztetag (DÄT) im Jahr 2011 in Kiel 

vorzubereiten, teilte der Ärztekammerprä

sident mit. Auf dem nächstjährigen DÄT in 

Dresden dagegen solle lediglich eine ‚Über

Auf dem Podium: (v.l.n.r.) Martin Leimbeck, Dr. v. Knoblauch, Hans-Peter Hauck Foto: Katja Kölsch
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sich oftmals nicht einfach gestalteten. 

Wichtig sei, dass man dem sachlichen Um

gang wieder Vorrang gebe. Von Knoblauch 

bedauerte, dass „ein Nebel von Gerüch

ten“ die Sicht auf Vieles verschleiert habe 

und bat darum, in der Diskussion zu Sach

fragen zurückzukehren.

Kontroverse Diskussion
Leidenschaftlich und kontrovers: Die Dis

kussion über den Bericht des Präsidenten 

ließ unterschiedliche Positionen der Dele

gierten deutlich werden. U.a. wurde von 

Vertretern des Marburger Bundes der ge

ringe Rücklauf des Evaluationsprojektes 

und angeblich verspätete Stellungnahmen 

der Landesärztekammer zu den Zuweiser

prämien kritisiert. Auch habe man eine 

klare Stellungnahme der Landesärztekam

mer zur A/H1N1Impfung vermisst. Argu

mente, die von Knoblauch mit nachfolgen

den Hinweisen entkräftete: Man müsse 

die Möglichkeit haben, die Weiterbildungs

assistenten direkt anzuschreiben (Evalua

tionsprojekt). Er habe als Kammerpräsi

dent in den Medien und in einem Editorial 

umgehend Stellung zu den Zuweiserpau

schalen bezogen, so von Knoblauch weiter. 

Er machte außerdem auf eine Pressemit

teilung der LÄKH zu der Thematik aufmerk

sam. Was die Neue Grippe betreffe, so 

habe die Kammer nicht zu der Kakophonie 

in der Öffentlichkeit beitragen wollen, son

dern auf die zuständigen Stellen verwiesen, 

Informationen auf der Homepage ein ge

stellt und ein Pressegespräch mit Exper

ten veranstaltet.

 

In der Kammer selbst sei es wichtig, de

mokratische Gepflogenheiten aufrecht zu 

erhalten, forderte Dr. med. Susanne Johna 

(Marburger Bund). Auch Delegierte ande

rer Listen erklärten, sich mehr Informatio

nen über Vorgänge innerhalb der Kammer 

erhofft zu haben. Einige Ärztevertreter 

wünschten Auskünfte über Personalfragen, 

hessischen Landtages, Obst für Schulkin

der nicht zu finanzieren. Auch schloss sich 

das Ärzteparlament der Sorge von Kinder 

und Jugendarztverbänden an, dass sich 

die Versorgung von meist chronisch kran

ken Kindern und Jugendlichen durch den 

Entzug von Ermächtigungen verschlech

tern werde. Die Einführung einer neuen 

Sicherheits und Fehlerkultur im Kranken

haus wurde von den Delegierten als zwin

gend notwendig bezeichnet. Es müsse 

dabei um Strategien zur Fehlervermeidung 

und einen offeneren Umgang mit Mängeln 

und Fehlern ohne Schuldzuweisung an 

Einzelne gehen. Eindeutig wandte sich die 

Delegiertenversammlung gegen die bisher 

übliche Praxis, einen Fehler immer als 

persönliches Versagen eines Einzelnen zu 

betrachten und zu ahnden. Erfahrungen 

und Studien zeigten vielmehr, dass Fehler 

oft nicht durch einzelne Personen verur

sacht würden, sondern das Ergebnis sys

tembedingter Organisations und Kommu

nikationsmängel seien. Auch verabschie

dete das Ärzteparlament eine Liste von 

Faktoren, die für eine hohe Sicherheit der 

Patientenversorgung im Krankenhaus ge

währleistet sein müssten.  

Darüber hinaus sprach man sich für die 

finanzielle Sicherstellung des Critical Inci

die aus rechtlichen Gründen allerdings 

nicht möglich waren. „Wo soll die Reise 

hingehen?“, wollte Dr. med. Raoul Hecker 

(Marburger Bund) wissen. Ihm gehe es um 

die Darstellung der politischen Linie, die 

aus dem Präsidium klar und deutlich her

vorgehen müsse, sagte Dr. med. Wolf

Andreas Fach (Fachärzte Hessen). Die 

kontroverse Diskussion drückte sich auch 

in einer Vielzahl von Geschäftsordnungs

anträgen aus.

Um einen Eindruck von der Mitarbeiterzu

friedenheit in der Kammer zu erhalten, be

auftragten die Ärztevertreter das Präsidium, 

der Delegiertenversammlung im März 2010 

gemeinsam mit dem Personalrat Konse

quenzen aus der Mitarbeiterbefragung 

von 2008 mitzuteilen. Auf dieser Grund

lage solle gegebenenfalls über eine neue 

Befragung entschieden werden. Außerdem 

sprach die Delegiertenversammlung dem 

Suchtbeauftragten der Landesärztekam

mer, Dr. med. Mark Siegmund Drexler, das 

Vertrauen aus.

„Gemeinsam sind wir stärker“
Im Rahmen der weiteren Diskussion be

fassten sich die Delegierten mit mehreren 

Einzelthemen. So stimmten sie für eine 

zeitnahe Revision des Beschlusses des 
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dent Reporting System (CIRS) an Kranken

häusern aus. Das Land Hessen wurde auf

gefordert, den entsprechenden Investitions

verpflichtungen für das Fehlerreportsystem 

nachzukommen.  

Ohne Einschränkung appellierte die Dele

giertenversammlung an die innerärztliche 

Solidarität. Die Delegierten sprachen sich 

einstimmig für eine gegenseitige Unter

stüt zung von niedergelassenen Ärzten 

und Klinikärzten bei Streiks oder streik

ähnlichen Maßnahmen zur Verbesserung 

ärztlicher Arbeitsbedingungen aus. Der 

Einsatz niedergelassener Ärzte als Streik

brecher bei Protestaktionen an Kliniken 

wurde ebenso abgelehnt wie das Unter

laufen von Aktionen Niedergelassener durch 

Klinikärzte. „Gemeinsam sind wir stärker,“ 

hieß es in einer Erklärung des Ärzteparla

ments.

Jahresabschluss 2008
Dr. med. Norbert Löschhorn, Vorsitzender 

des Finanzausschusses der Landesärzte

kammer, stellte den Jahresabschluss 2008 

der Kammer vor. Dabei teilte er mit, dass 

sich die Kammerbeiträge im Jahr 2008 auf 

sion zum 31. Dezember 2008 insgesamt 

490.000 Euro betragen habe. Im August 

2009 habe der Ausschuss „Hilfsfonds“ die 

Höhe der Richtsätze ab 1. Januar 2010 wie 

folgt beschlossen:

Ehepaare: 1.840 Euro

Alleinstehende: 1.050 Euro

Halbwaisen: 880 Euro

Die Prüfung der Einnahmen und Ausga

benrechnung, des Vermögensnachweises 

sowie der Mittelverwendung des Fürsor

gefonds durch PwC habe, so Rudolph, zu 

keinen Beanstandungen geführt.

Die Delegiertenversammlung stimmte den 

HilfsfondsRichtsätzen einstimmig zu. 

Die Delegiertenversammlung stellte den 

Jahresabschluss fest und entlastete das 

alte und das neue Präsidium für das Wirt

schaftsjahr 2008. 

Haushalt 2010
Als grundsolide bezeichnete Dr.  Löschhorn 

den Haushaltsvoranschlag 2010 für die 

Landesärztekammer, dessen Gesamtauf

wendungen ca. 3 % unter dem Haushalts

ansatz 2009 liegen. Mit einem Volumen 

von 20,4 Millionen Euro sei der Haushalt 

ausgeglichen; auf der Ertragsseite mach

ten die Kammerbeiträge mit 64,3 % den 

„Löwenanteil“ aus. Allerdings, so Lösch

horn, werde sich das Niveau der Erträge 

aus Kammerbeiträgen in Zukunft nicht 

halten lassen, da auch die Kammermit

glieder im Zuge der demographischen Ent

wicklung in den kommenden Jahren mit 

einem „Altersproblem“ zu kämpfen hätten. 

In den nächsten Jahren rechne man in der 

Finanzvorschau mit einem Rückgang von 

ca. 4 %. Löschhorn berichtete, dass der 

Finanzausschuss zunächst wegen des An

stiegs der Rücklagen besorgt gewesen sei. 

Allerdings stelle sich die Finanzlage der 

Kammer heute völlig anders dar als noch 

in den 90er Jahren. Damals hatte man durch 

Beitragsreduzierungen die Rück lagen sen

12,747 Mio. Euro (Vorjahr: 12,833 Mio. 

Euro) beliefen, was einen Rückgang im 

Vergleich zum Vorjahr um 0,7 % bedeute, 

obwohl die Mitgliederzahl leicht gestie

gen sei. Dieser Effekt beruhte vor allem 

darauf, dass die Anzahl der beitragsfreien 

Mitglieder stärker gestiegen sei als die 

der zahlenden. Die Bilanzsumme belief 

sich, so Löschhorn weiter, auf 41,147 Mio. 

Euro (Steigerung um 5 % gegenüber dem 

Vorjahr; Bilanzsumme Vorjahr: 39,176 Mio. 

Euro). Das Jahresergebnis betrug 2,271 

Mio. Euro. Löschhorn stellte fest, dass der 

Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschrif

ten und den Grundsätzen ordnungsmäßi

ger Buchführung entspreche. Die Prüfung 

des Jahresabschlusses durch die Pricewa

terhouseCoopers (PwC) Aktiengesellschaft 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft habe zu 

keinen Einwendungen geführt.

Hilfsfonds
Der Vorsitzende des Ausschusses „Hilfs

fonds“, Dr. med. Dr.Ing. HansDieter Ru

dolph, informierte die Delegiertenver

sammlung darüber, dass das Vermögen 

des Hilfsfonds der Landesärztekammer 

laut Prüfbericht der PwC Deutsche Revi

Delegierte im Gespräch Foto: Katja Kölsch
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ken können. Heute müsse man mit dem 

Abbau von Rücklagen vorsichtig sein, so 

dass er keine Vorschläge zur Senkung des 

Kammerbeitrages unterbreite. Der Finanz

ausschuss habe dem Präsidium empfoh

len, den Haushaltsvoranschlag 2010 zu 

beschließen. 

In der anschließenden Diskussion bean

standeten einige Delegierte die konserva

tive Haushaltsplanung der Kammer. Hans

Peter Hauck, Kaufmännischer Geschäfts

führer der Kammer, argumentierte damit, 

dass eine Haushaltsplanung für das kom

mende Jahr sehr früh im laufenden Jahr 

beginne. Zu diesem Zeitpunkt fehlten oft 

verlässliche Parameter für die Ermittlung 

der Planerträge und kosten, was eine 

vorsichtige Planung erforderlich mache. 

Etliche Ärztevertreter, unter ihnen vor allem 

Delegierte des Marburger Bundes, kriti

sierten die hohe Betriebsmittelrücklage in 

Höhe von 36 % über der Sollrücklage. 

Man könne dem Haushalt in der jetzigen 

Form nicht zustimmen; denn es sei keine 

mittel fristige Planung zur Abschmelzung 

dieser Reserve – und damit zu einer mög

lichen Senkung der Kammerbeiträge – vor

gelegt worden.   

Er habe in den vergangenen Jahren ein nur 

noch schwaches Wachstum und 2008 ei

nen Rückgang des Beitragsaufkommens 

beobachtet, meldete sich Hauck zu Wort. 

Dies sei ein Indiz dafür, dass man vorsich

tig kalkulieren müsse.

In geheimer Abstimmung votierten 56 % 

der anwesenden Delegierten für den Haus

halt 2010.  

Abschließend gab Löschhorn noch eine 

Erklärung in eigener Sache ab: Nachdem 

er den Vorsitz des Finanzausschusses 

16 Jahre lang innegehabt habe, werde er 

zum Februar 2010 von diesem Amt zurück

Nachwahl Bezirksärzte-
kammer Marburg und  
Wahl der Delegierten für den 
DÄT 2010
Nach dem Rücktritt von Dr. med. Freiherr 

Schenck zu Schweinsberg wählten die De

legierten Professor Dr. med. Horst Kuni 

zum Stellvertretenden Vorsitzenden der 

Bezirksärztekammer Marburg. 

Einstimmig wurden die Delegierten zum 

Deutschen Ärztetag 2010 in Dresden ge

wählt. 

Verschiedenes
Die Delegierten dankten dem Justitiar der 

Kammer, Dr. iur. Alexander Schmid, der 

dem Ruf als Professor an eine Fachhoch

schule in BadenWürttemberg gefolgt ist 

und die Kammer daher Ende 2009 ver

lässt, mit stehendem Beifall.

Nachdem am späteren Abend die Be

schlussunfähigkeit festgestellt worden 

war, konnten einige Tagungsordnungs

punkte, darunter auch Anträge aus der 

Delegiertenversammlung vom März, nicht 

mehr behandelt werden.

Katja Möhrle

treten. Allerdings werde er dem Ausschuss 

weiter als „einfaches Mitglied“ angehö

ren. Die Delegierten dankten Löschhorn 

für seine ausgezeichnete Arbeit mit „Stan

ding Ovations“. Auch Ärztekammerpräsi

dent von Knoblauch sprach Löschhorn 

seine Anerkennung aus und dankte ihm, 

wie auch HansPeterHauck, für den trans

parenten Haushaltsvoranschlag.  

Ausbildungswesen  
Medizinische Fachangestellte 
und Arzthelfer/innen
Nachdem Dr. med. von Knoblauch zu Hatz

bach aufgrund seiner Präsidentschaft das 

Amt als Vorsitzender des Berufsbildungs

ausschusses niedergelegt hatte, beschloss 

das Ärzteparlament, Martin Leimbeck als 

Vorsitzenden sowie Professor Dr. med. 

Alexandra Henneberg und Dr. med. Hans

Martin Hübner als stellvertretende Mit

glieder neu in den Ausschuss zu berufen. 

Julia Manon de Boor legte ihr Amt als 

stellvertretendes Mitglied mit sofortiger 

Wirkung nieder.   

Darüber hinaus beschloss die Delegierten

versammlung einstimmig die Fortbildungs

prüfungsordnung zum/zur Fachwirt/in für 

ambulante medizinische Versorgung.
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Versorgungswerk
In ihrem Bericht über das Geschäftsjahr 

2008 ging Dr. med. Brigitte Ende, Vorstands

vorsitzende des Versorgungswerkes, auf 

einige wichtige Eckdaten ein: Die Anzahl 

der aktiven Mitglieder sei leicht angestie

gen (auf 23.797 gegenüber 23.612 im Vor

jahr), wodurch sich das Beitragsvolumen 

auf 222,4 Mio. Euro erhöht habe (gegen

über 214,5 Mio. Euro im Vorjahr). Aufgrund 

der kontinuierlich ansteigenden Zahl der 

Versorgungsempfänger erhöhten sich die 

Rentenzahlungen planmäßig auf 117,2 Mio. 

Euro (gegenüber 105,8 Mio. Euro im Vor

jahr), die an 7.044 Versorgungsempfänger 

(Vorjahr: 6.571 Versorgungsempfänger) 

erbracht worden seien. Der Trend zur vor

gezogenen Altersrente sei jedoch rückläu

fig. Die Deckungsrückstellung habe 5.830,7 

Mio. Euro zum 31. Dezember 2008 betra

gen. Die Bilanzsumme habe sich 2008 im 

Vergleich zum Vorjahr um 0,1 % auf 5.881,8 

Mio. Euro (Vorjahr: 5.877,2 Mio. Euro) er

höht. Die Auswirkungen der Finanzmarkt

krise hätten 2008 auch beim Versorgungs

werk ihre Spuren hinterlassen. Die Haupt

problematik für institutionelle Anleger wie 

das Versorgungs werk sei das Niedrigzins

umfeld,  worauf das Versorgungswerk rea

gieren müsse. Die geringeren Erträge aus 

den Kapitalanlagen, die außerplanmäßigen 

Abschreibun gen und die notwendige antei

lige Tilgung aus der Umstellung auf die 

neuen berufsständischen Richttafeln („Län

gerlebigkeit“) hätten das Ergebnis des Ge

schäftsjahres 2008 (Bilanzverlust von 43,7 

Mio. Euro) negativ beeinflusst. 

In ihrem Rückblick auf aktuelle Entwicklun

gen, die das Versorgungswerk betreffen, 

erwähnte Dr. Ende das elektronische Ar

beitgebermeldeverfahren, das mit einer 

Änderung des Vierten Buches Sozialgesetz

buch beschlossen wurde. Demnach seien 

Arbeitgeber verpflichtet, auch für Mitglie

der von berufsständischen Versorgungs

einrichtungen, die von der Versicherungs

werden Ehegatten bei der Hinterbliebenen

versorgung gleichgestellt. 

Im Anschluss an den Bericht der Vorstands

vorsitzenden berichtete die Wirtschaftsprü

ferin Brigitte Dreßel der PriceWaterhouse

Coopers Aktiengesellschaft Wirtschafts

prüfungsgesellschaft (PwC) über die Jahres

abschlussprüfung des Versorgungswerkes 

für das Jahr 2008 und gab bekannt, dass 

als Ergebnis der Prüfung der uneingeschränk

te Bestätigungsvermerk erteilt wurde. Die 

Delegiertenversammlung stellte den Jah

resabschluss des Versorgungswerkes 2008 

einstimmig fest und entlastete den Vor

stand für das Geschäftsjahr 2008. 

Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der 

Finanzmarktkrise wurde von der Anpas

sung der Renten und der Dynamisierung 

der Anwartschaften zum 1. Januar 2010 von 

der Delegiertenversammlung ab gesehen. 

Der Vorstand wurde auf Antrag von Profes

sor Dr. med. Cornelia KrauseGirth beauf

tragt, der Delegiertenversamm lung im Jahr 

2010 einen Bericht über die Möglichkeiten 

und Ergebnisse von „nachhaltigen und 

ethischen Investments“ vorzulegen. Die 

Delegiertenversammlung ent schied, mit 

der Prüfung des Jahresabschlus ses 2009 

die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell

schaft zu beauftragen.

Außerdem beschloss die Delegiertenver

sammlung neben der bereits oben genann

ten Änderung zu eingetragenen Lebens

part nerschaften noch folgende Ände run

gen der Satzung und der Versorgungs ord

nung des Versorgungswerkes zum 1. Ja nuar 

2010: Die für die Verrentung künftiger Bei

tragszahlungen in der Beitrags und Leis

tungstabelle einkalkulierte Verzinsung wird 

von 3,5 % p.a. auf 3,0 % p.a. abgesenkt. Es 

erfolgt keine Erhöhung der laufenden Ren

ten und keine Zuführung von liquiden Mit

teln zur Überschussbeteili gung bestehender 

Rentenanwartschaften. 

Katja Kölsch

pflicht in der gesetzlichen Rentenversiche

rung befreit sind, die für die Beitragserhe

bung relevanten Daten an die berufsständi

schen Versorgungseinrichtun gen zu melden. 

Das Bundessozialgericht habe für Mitglie

der von berufsständischen Versorgungs

einrichtungen Ansprüche auf Anerkennung 

von Kindererziehungszeiten in der gesetz

lichen Rentenversicherung bestätigt. Viele 

Mitglieder der berufsständischen Versor

gungseinrichtungen erfüllten jedoch nicht 

die 60monatige Wartezeit. Hierauf habe 

der Gesetzgeber – wie von Seiten der be

rufsständischen Versorgungseinrichtungen 

wiederholt gefordert – nun reagiert. Mit

glieder, deren Kindererziehungszeiten in der 

gesetzlichen Rentenversicherung an er kannt 

worden sind, könnten auf Antrag beim Er

reichen des gesetzlichen Rentenalters die 

für die Erfüllung der Wartezeit benötigten 

Monatsbeiträge nachzahlen. Dies sei auch 

für Mitglieder möglich, die bereits Rente 

beziehen. Ansprüche könnten bei der Deut

schen Rentenversicherung Bund angemel

det werden. 

In Bezug auf die Hinterbliebenenrente für 

eingetragene Lebenspartnerschaften er

wähnte Dr. Ende einen Gesetzentwurf der 

Fraktionen der CDU und der FDP im Hessi

schen Landtag, der eine Gleichstellung mit 

der Ehe vorsehe. Von dieser gesetzlichen 

Verpflichtung seien die berufsständischen 

Versorgungseinrichtungen ausgenommen 

worden, da man davon ausgehe, dass sie 

diesen Sachverhalt in eigener Satzungsau

tonomie und Selbstverwaltung lösen. Die 

Erfahrungen aus anderen Versorgungs wer

ken hätten gezeigt, dass die versicherungs

mathematische Auswirkung bezüglich des 

neu einzubeziehenden Personenkreises ge 

ring sei. Die Delegiertenversammlung be

schloss daher folgerichtig folgende Ände

rungen der Satzung und der Versorgungs

ordnung des Versorgungswer kes zum 1. Ja

nuar 2010: Eingetragene Lebenspartner 
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Landesärztekammer Hessen

Nachdem bereits der erste Informations

abend für neue Kammermitglieder auf 

ein positives Echo gestoßen war, lud die 

Bezirksärztekammer Frankfurt am 11. No

vem ber 2009 erneut zu einem Informa

tionsabend ein. 34 Teilnehmer, darunter 

vor allem junge Ärztinnen und Ärzte, in

teressierten sich für die Vorträge über 

die Aufgaben der Kammer und des Ver

sorgungswerkes. Im Vordergrund stand 

dabei auch die persönliche Kontaktauf

nahme zwischen Kammermitgliedern und 

Kammermit ar bei tern: „Sie lernen wichti

ge Leute der Kammer kennen“, betonte 

Dr. med. Wolf Andreas Fach, Vorsitzender 

der Bezirksärztekammer Frankfurt, in 

seiner Begrüßungsansprache und wies 

darauf hin, dass die Referenten während 

und auch nach der Veranstaltung für die 

Fragen der Teilnehmer zur Verfügung 

stünden. 

lagen sowie das Werberecht hin. Die Auf

gaben und Leistungen des Versorgungs

werkes stellte Ulrich Hoffmann, Leiter der 

Abteilung Rechnungswesen/Buchhaltung, 

vor. Zum Abschluss gab Dr. med. Mark Sieg

 mund Drexler, Stellvertretender Vorsitzen

der der Bezirksärztekammer Frankfurt, in 

seinem Vortrag den Kolleginnen und Kol

legen nützliche Tipps zur Vermeidung des 

BurnOutSyndroms und informierte über 

seine Funktion als Drogen und Suchtbe

auftragter der Landesärztekammer.

Aufgrund der überaus positiven Resonanz 

der Teilnehmer sind weitere Informations

abende für neue Kammermitglieder ge

plant, die auch in den anderen Bezirksärz

tekammern stattfinden werden. Über ent

sprechende Termine informieren wir Sie 

rechtzeitig auf unserer Homepage.

Katja Kölsch

Nach einer kurzen Vorstellung der Refe

renten durch Dr. Fach erläuterte Dr. med. 

Viktor Karnosky, Leiter der Weiterbildungs

abteilung, die Unterschiede zwischen Wei

terbildung und Fortbildung, wies auf die 

Weiterbildungsordnung sowie den notwen

digen Nachweis der Fortbildungspunkte 

hin und ging kurz auf die Anerkennung 

von FacharztBezeichnungen in EULändern 

ein. Im Anschluss daran richtete der Prä

sident der Landesärztekammer, Dr. med. 

Gottfried von Knoblauch zu Hatzbach, sei

ne Grußworte an die Teilnehmer. Die Auf

gaben der Rechtsabteilung wurden von 

der Assessorin Claudia Schön vorgestellt. 

Sie erläuterte die wichtigsten Paragraphen 

der Berufsordnung für die Ärztinnen und 

Ärzte in Hessen und wies dabei besonders 

auf die Verschwiegenheitspflichten, die 

Dokumentations, Aufbewahrungs und 

Herausgabepflichten von Patientenunter

Aufgaben der Landesärztekammer und  
des Versorgungswerkes vorgestellt
Auch der zweite Informationsabend der Bezirksärztekammer Frankfurt  
für neue Kammermitglieder stößt auf positive Resonanz

Arbeitsmed.Gehörvorsorge erstmals im B1-Kurs (27. Februar bis 6. März 2010) 
als „Blended-Learning-Veranstaltung“ (= Kombination aus E-Learning 
und Präsenzlernen) in die arbeitsmed. Weiterbildung zum Facharzt für 
Arbeitsmedizin/Betriebsmedizin integriert.

(siehe Seite 33)

Die vorgeschaltete „Telelernphase“ beginnt zeitgleich mit dem A1Kurs am  23.1. 
2010 und endet am 4.3.2010. Am 5./6.3. 2010 werden im Rahmen der „Präsenzphase“ 
(s. Programm B1Kurs) insbesondere praktische Inhalte vermittelt und Übun gen am 
Audiometer abgehalten. Für den Zeitraum der Telelernphase steht für technische 
Fragestellungen Frau Scholl, Fon: 06032 782161, zur Verfügung.

Selbstverständlich können Ärzte auch unabhängig von der Teilnahme an den Wei
terbildungskursen am „BlendedLearning“ für die arbeitsmed. Gehörvorsorge teil
nehmen. Die Kursgebühr beträgt € 220 (Akademiemitglieder € 198).

Weitere Auskunft erteilt Luise Stieler, Akademie für Ärzt liche Fortbildung und Weiter
bildung der Landesärztekammer Hessen, CarlOelemannWeg 7, 61231 Bad Nau
heim, Fon: 06032 782283, Fax:06032 782229, EMail: Luise.Stieler@laekh.de
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Einführung
PET/CT (Abkürzung für PositronenEmis

sionsTomographie plus Computertomo

graphie) ist das derzeit modernste bildge 

bende Verfahren in der Tumor und De

menz diagnostik. Die Kombination von PET 

und CT in einem Gerät erlaubt es, Tumore, 

Entzündungen oder neurologische Stö

rungen früher und genauer sichtbar zu 

machen, als das mit bisherigen Verfahren 

möglich war.

Bei der PositronenEmissionstomographie 

wird dem Patienten eine geringe Menge 

einer radioaktiv markierten Substanz, meis

 tens Fluorodeoxyglukose, injiziert. Diese 

Substanz reichert sich an Stellen mit in

tensiver Stoffwechselaktivität an. Weil 

Tumorzellen in der Regel einen hohen Stoff 

wechsel haben und viel mehr Zucker ver

brauchen als gesunde Zellen, reichert 

sich die Substanz dort vermehrt an. Die 

krankhaften Zellen werden dann auf dem 

PETBild als Mehranreicherungen sicht

bar. 

Gleichzeitig stellt die Computertomogra

phie die anatomischen Verhältnisse dar. 

Anschließend werden die Bilder des Stoff

wechsels und der Anatomie miteinander 

verschmolzen.

nischen Alltag ist dies F18 mit einer Halb

wertszeit von 109 Minuten) markiertes 

Radiopharmakon gespritzt. Meist handelt 

es sich dabei um ein radioaktiv markier

tes Glukoseanalogon (2Fluoro2Deoxy

DGlucose (FDG)). Das Radiopharmakon 

reichert sich im Organismus an Stellen in

tensiver Stoffwechselaktivität vermehrt 

an. Beim Zerfall des Strahlers wird ein Po

sitron frei, das mit einem Elektron ver

schmilzt. Positron und Elektron werden 

dabei vernichtet. An ihrer Stelle entstehen 

zwei hochenergetische Photonen mit einer 

Energie von 511 keV, die sich in einem 

Winkel von 180° voneinander entfernen. 

Zwei im PETGerät gegenüber liegende 

Detektoren registrieren diese Vernich

tungsstrahlung. Aus diesen Messungen 

errechnet das Gerät eine Verteilung des 

Radiopharmakons im Körper und man kann 

so auf die Stoffwechselaktivität schlie

ßen. Gleichzeitig wird ein CT des Ganzkör

pers angefertigt. So gelingt die exakte 

morphologische Zuordnung dieser stoff

wechselaktiven Areale. 

Entscheidend für die Bildqualität der PET

Komponente sind in erster Linie die im 

Detektor verwendeten Kristalle. LSO oder 

LYSOKristalle sind dabei den älteren 

BGO oder GSOKristallen überlegen. Die 

CTKomponente kann aus einem 6Zeiler 

bis zu einem 128Zeiler bestehen. Je mehr 

Zeilen ein CT hat, desto schneller kann es 

ein Bild aufzeichnen, die Auflösung wird 

von der Zeilenzahl aber nicht direkt be

einflusst. Für die Tumordiagnostik und 

neurologische Fragestellungen ist ein 

6ZeilenCT ausreichend. Für die kardio

logische Diagnostik sollte dagegen min

destens ein 16ZeilenCT eingesetzt wer

den, da während einzelner Herzschläge 

Bilder aufgezeichnet werden.

Dank dieses Zusammenspiels beider Ver

fahren lassen sich auch wenige Millimeter 

große Tumore oder Metastasen schon sehr 

früh entdecken und genau lokalisieren.

Außerdem ist das Gerät bei zahlreichen 

Gehirnerkrankungen die derzeit empfind

lichste Methode. So lassen sich Demenz

erkrankungen mit einer PET/CTUntersu

chung bereits feststellen, wenn andere 

Verfahren noch keine Auffälligkeiten zei

gen. 

Historie
Im Jahre 1930 machte der Nobelpreisträ ger 

Otto Heinrich Warburg eine interes sante 

Entdeckung: Karzinomzellen ver brauchen 

wegen eines erhöhten Stoffwech sels viel 

mehr Glukose als gesunde Zellen. Doch 

damals konnte man noch nicht absehen, 

welche Bedeutung diese Entdeckung für 

die Diagnostik von Tumoren haben würde.

Mitte der 50er Jahre gelang es, Hirntumo

re zum ersten Mal positronenbasiert ab

zubilden. In den 70er Jahren schließlich 

wurden die ersten PositronenEmissions

Tomographen (PET) für den klinischen 

Einsatz entwickelt. 1976 wurden die ers

ten vier PETZentren in den USA eröffnet. 

Fast gleichzeitig sorgte die Computerto

mographie für Aufsehen und entwickelte 

sich schnell zum klinischen Standard in 

der Bildgebung. 1978 wurde zum ersten 

Mal Glukose mit einem Positronenstrah

ler markiert. Damit waren alle Vorausset

zungen für die heutige PET/CTBildgebung 

geschaffen. 2001 wurde das erste PET/

CTGerät in Deutschland installiert. 

Physik
Vor einer PET/CTUntersuchung wird ein 

mit einem Positronenstrahler (für den kli 

Zertifizierte Fortbildung VNR 2760602010013080005

PET/CT in der Onkologie, Kardiologie und Neurologie
Christian Landvogt, Corinna Müller, Ulrich Lörcher

(v. l.) Dr. Christian Landvogt, Dr. Corinna Müller,  
PD Dr. Ulrich Lörcher 
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Grundlagen und  
Untersuchungsablauf
Im klinischen Alltag werden für PET/CT

Untersuchungen in erster Linie Fluor18

markierte Substanzen eingesetzt. Andere 

PETIsotope (C11, N13, O15) kommen 

wegen ihrer kurzen Halbwertszeit im 

Minutenbereich nur selten zum Einsatz. Für 

ihre Herstellung ist ein Zyklotron in un

mittelbarer Nähe zum PET/CTGerät erfor

derlich. Die nachfolgenden Ausführungen 

beziehen sich deshalb fast ausschließlich 

auf die Verwendung des F18markierten 

Glukoseanalogons FDG. 

FDG wird wie Glukose von Transportern 

durch die Zellmembran geschleust. Der

zeit sind fünf Glukosetransporter bekannt, 

der Glut1Transporter gilt als der wich

tigste für die Aufnahme in Karzinomzellen 

und in das normale Hirngewebe. Intrazel

lulär wird FDG durch das Enzym Hexoki

nase zu FDG6Phosphat phosphoryliert. 

Weil an der ersten Position des Zucker

moleküls keine OHGruppe vorliegt, kann 

FDG im Gegensatz zu Glukose nicht weiter 

metabolisiert werden. Deshalb reichert es 

sich im Karzinomgewebe an (= Trapping). 

In nüchternem Zustand zeigt vor allem 

das Gehirn eine starke Anreicherung von 

FDG, schwächere Anreicherungen finden 

sich im Herz und in der Leber. Weil FDG 

renal eliminiert wird, finden sich hohe 

Konzentrationen davon in den ableiten

den Harnwegen. Nach Nahrungsaufnahme 

reichert sich das FDG wegen der Wirkung 

des Insulins vermehrt in der Skelettmus

kulatur und dem Myokard an. Dadurch 

verschlechtert sich der Bildkontrast. Des

halb sollte die Untersuchung ausschließ

lich in nüchternem Zustand mit einem 

Blutzucker von < 150 mg/dl stattfinden. 

Eine Kontrolle des Blutzuckerspiegels ist 

vor jeder Untersuchung notwendig. Bei 

Diabetikern kann kurzwirksames Insulin 

injizierten Aktivität, das Körpergewicht 

des Patienten und die Zeit zwischen In

jektion und Messung beachtet werden. 

Aus diesen Werten kann der so genannte 

SUVWert (standardized uptake value) 

be rechnet werden – ein quantitatives 

Maß für die Stoffwechselaktivität eines 

Herdes. Die SUVWerte sind hilfreich für 

die Differenzierung von entzündlichen 

und malignen Prozessen und für Verlaufs

kontrollen nach Therapien. Bei der Beur

teilung der Stoffwechselaktivität eines 

Tumors ist außerdem dessen Größe zu 

berücksichtigen. Wegen der begrenzten 

Auflösung der PETKomponente wird die 

tat säch liche Anreicherung in einem sehr 

klei nen Herd fälschlicherweise als zu nied

rig eingeschätzt. 

Zeitlicher Abstand der  
FDG-PET/CT-Untersuchung 
nach OP, Radiatio oder Chemo-
therapie, Einschränkungen
Es kann vorkommen, dass sich die Sub

stanz FDG nach Operationen wegen ent

zünd  licher und reaktiver Prozesse vermehrt 

im Operationsgebiet anreichert, was die 

Beurteilung dort erschwert. Deshalb soll

te die PET/CTUntersuchung idealerweise 

erst drei Monate nach einer Operation 

i.v. mindestens eine Stunde vor Injektion 

des FDG verabreicht werden.

Nach der Injektion von ca. 150370 MBq 

F18FDG sollte sich der Patient möglichst 

eine Stunde lang kaum bewegen, weil 

sich die Substanz sonst vermehrt in der 

Muskulatur anreichert. Für Gehirnunter

suchungen liegen die Patienten während 

der Einwirkzeit in einem abgedunkelten, 

ruhigen Raum.

Um die Ausscheidung der Substanz über 

die Nieren zu beschleunigen, wird dem 

Patienten im Anschluss an die Nuklidgabe 

Furosemid injiziert. Zur Minimierung der 

Aktivitätsanreicherung in der Darmmus

kulatur kann eine Injektion von NButyl

scopolamin erfolgen.

Auswertung der Bilder
Die Aufnahmen (Ganzkörperuntersuchung 

vom Schädel bis zu den Oberschenkeln) 

erfolgen ca. 60 Minuten nach Injektion 

des FDG (Gehirnuntersuchungen 30 Minu

ten). Bei bestimmten Fragestellungen, z.B. 

malignes Melanom, werden zusätzlich Auf

nahmen der Beine angefertigt. 

Um aus der gemessenen Radioaktivität in 

einem Herd auf dessen Stoffwechselakti

vität zu schließen, müssen die Menge der 
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stattfinden, sofern das Operationsgebiet 

zu beurteilen ist. Dagegen kann es kurz 

nach einer Strahlen oder Chemotherapie 

vorkommen, dass zwar geschädigtes, aber 

vitales Tumorgewebe noch keinen gestei

gerten Stoffwechsel zeigt. Deshalb sollte 

die PET/CTUntersuchung idealerweise 

erst vier Wochen nach einer Chemothera

pie oder drei Monate nach einer Bestrah

lung stattfinden. Weil diese Zeitabstände 

in der Praxis häufig nicht einzuhalten sind, 

muss der befundende Arzt ein besonderes 

Augenmerk auf diese Problematik legen.

Sehr langsam wachsende Tumore, die 

deshalb einen geringen Stoffwechsel auf

weisen, können im FDGPET/CT nicht im

mer entdeckt werden. Auch Renozelluläre 

Karzinome und Hepatozelluläre Karzinome 

zeigen in etwa der Hälfte der Fälle keine 

gesteigerte FDGAufnahme, weshalb eine 

PET/CTUntersuchung bei diesen Tumoren 

nur in Einzelfällen vorgenommen werden 

sollte.

Bronchialkarzinom
Das Bronchialkarzinom ist für die meisten 

Todesfälle durch Tumore verantwortlich. 

Kurative Therapieansätze sind nur in frü

hen Krankheitsstadien sinnvoll, weshalb 

eine korrekte Stadieneinteilung wichtig 

ist.

Die PET/CTDiagnostik ist als Routineun

tersuchung zum Staging und Re-Staging 

bei Patienten mit einem bekannten oder 

vermuteten Bronchialkarzinom etabliert.

Bei der Abklärung eines Lungenrundher-

des weist die PET/CTUntersuchung eine 

Sensitivität von > 90 % auf [1]. Die Metho

de kann damit die meisten, aber nicht alle 

malignen Lungentumore erkennen. Bron

choalveoläre Karzinome oder Karzinoide 

sind häufig nicht nachweisbar. 

Beim Staging oder Re-Staging von nicht-

kleinzelligen Bronchialkarzinomen (NSCLC) 

oder kleinzelligen Bronchialkarzinomen 

(SCLC) kann die Methode Lymphknoten und 

Fernmetastasen weit sicherer entdecken 

(Sensitivität bei Lymphknotenmetastasen 

von NSCLC PET 91 %, CT 75 %; Spezifität 

PET 86 %, CT 66 %) [2] als dies mit der 

herkömm lichen Bildgebung möglich ist 

(Abb. 1). Der CTDiagnostik können klei

nere Lymphknotenmetastasen entgehen, 

während im CT auffällig große Lymphkno

ten oft (bis zu 40 %) nicht befallen sind. 

Insgesamt wird bei etwa einem Drittel 

(SCLC) bis zur Hälfte der Patienten (NSCLC) 

nach einer PET/CTUntersuchung das zu

vor geplante therapeutische Vorgehen ge

ändert.

Schließt ein metastasenverdächtiger Herd 

ein kuratives Vorgehen aus, so ist eine 

histologische Sicherung dieses Herdes 

anzustreben. Zwar gibt es z.B. sehr gute 

PET/CTBewertungskriterien zur Beurtei

lung von Nebennierenraumforderungen, 

eine hundertprozentige Spezifität kann 

aber nicht erreicht werden. Ein PET/CT

Verdacht auf eine solitäre Nebennieren

metastase sollte deshalb weiter abgeklärt 

werden.

Colonkarzinom
PET/CT ist die genaueste Methode zur 

Entdeckung von ColonkarzinomMetasta

sen und Lokalrezidiven.

Im Re-Staging kann das PET/CTVerfahren 

deutlich sensitiver und spezifischer als 

die klassische Bildgebung Metastasen 

(PET Sens. 97 %, Spez. 76 % vs. CT Sens. 

76 %, Spez. 56 %) und Lokalrezidive (Sens. 

95 %, Spez. 97 %) erkennen [3] (Abb. 2). 

Am häufigsten wird das PET/CTVerfahren 

zur Suche weiterer Herde vor einer Metas

tasenoperation und bei Verdacht auf ein 

Lokalrezidiv in einer präsakralen Narben

platte eingesetzt. Bei jedem dritten Pati

enten können so vor MetastasenOpera

tionen weitere Herde entdeckt werden, 

was den  Operationsablauf ändern oder 

eine systemische Therapie erforderlich 

machen kann.

Im Initial-Staging ist die PET/CT der CT 

ebenfalls überlegen. Dabei sollten in ers

ter Linie Patienten mit erhöhtem Metasta

senrisiko oder unklaren Befunden in der 

morphologischen Bildgebung mit PET/CT 

untersucht werden. Die Beurteilung der 

Ausdehnung eines Rektumkarzinoms er

folgt besser mit der MRT.

Abb. 1.1: PET ; CT ; PET/CT: Bronchialkarzinom (links im Bild) mit Rippenfraktur (rechts im Bild)

Abb. 1.2: PET/CT: Solitäre Metastase eines  
Bronchialkarzinoms in der linken Nebenniere 
(rechts im Bild)
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Magenkarzinom
PET/CT wird bei Patienten mit Magenkar

zinom insbesondere zum Re-Staging bei 

Verdacht auf ein Rezidiv oder unklaren 

Befunden in der morphologischen Bildge

bung angewandt.

Allerdings können Gallert oder Siegelring

karzinome des Magens im PET wegen des 

geringen Stoffwechsels oftmals nicht nach

gewiesen werden [7, 8]. Deshalb sollte die 

PET/CTUntersuchung mit zusätz licher 

CTKontrastmittelgabe erfolgen.

Pankreaskarzinom
Die PET/CTUntersuchung kann Pankreas

karzinome und Fernmetastasen [9] siche

rer diagnostizieren, als dies mit der klas

sischen Bildgebung wie CT und MRT mög

lich ist. Um eine Gefäßinvasion zu beurtei

len, sollte eine PET/CTUntersuchung mit 

CTKontrastmittel erfolgen. Lokale Lymph

knotenmetastasen können beim Primär

staging weder mit PET/CT, CT noch mit 

MRT zuverlässig entdeckt werden. 

Bei Verdacht auf ein Pankreaskarzinom 

sollte die PET/CTUntersuchung damit in 

erster Linie bei Patienten mit im Staging 

unklaren Befunden in der morphologi

schen Bildgebung (unklare Raumforderung, 

Gangstrikturen ohne Tumornachweis, DD 

chron. Pankreatitis vs. PankreasCa) und 

beim Re-Staging erfolgen. 

Hodgkin- und  
non-Hodgkin-Lymphome
PET/CT ist beim Staging und Re-Staging 

von Lymphomen die mit Abstand beste 

Methode (Sensitivität für Tumorherde im 

ReStaging PET/CT 96 %, CT 61 %) [10]. 

Dies gilt auch für niedriggradige Lympho

me, obwohl sie im Vergleich zu höhergra

digen Lymphomen einen geringer gestei

gerten Stoffwechsel aufweisen.

Das Initial-Staging mit PET/CT sollte ins

besondere bei Patienten mit erhöhtem 

Die PET/CTUntersuchung zum Staging 

oder Re-Staging von Colonkarzinomen 

sollte mit CTKontrastmittel erfolgen, da 

es für eine ggf. sinnvolle Operation von 

Lebermetastasen notwendig ist, diese 

Herde und ihre Beziehungen zu den Le

bergefäßen exakt zu lokalisieren. Zudem 

können kleine Lebermetastasen (< 1 cm), 

die wegen des Zuckerstoffwechsels im 

normalen Lebergewebe der PET entgehen 

könnten, so besser sichtbar gemacht wer

den.

Oesophaguskarzinom
Beim Staging ist PET/CT die genaueste 

Methode zur Entdeckung von Fernmetas

tasen und von vom Tumor entfernt liegen

den Lymphknoten (z.B. supraklavikulär, 

Magenkurvatur) [4, 5]. Leider können tu

mornahe Lymphknoten vor allem wegen 

möglicher Überstrahlungseffekte durch den 

Primarius weniger sicher entdeckt wer

den. Diese Lymphknoten stellen jedoch 

auch für andere bildgebende Verfahren 

ein diagnostisches Problem dar. 

Beim Re-Staging kann die PET/CTUnter

suchung deutlich genauer als die klassische 

Bildgebung Lokalrezidive und Lymphkno

tenmetastasen entdecken [6].

Abb. 2: CT ; PET/CT: Lymphknotenmetastase  
eines Rektum-Karzinoms

Rezidivrisiko oder mit geplanter Radiatio 

erfolgen und kann als Grundlage für Ver

laufskontrollen dienen.

Beim Re-Staging von HochRisikoPatien

ten oder Patienten mit RestLymphomen 

in der konventionellen Bildgebung sollte 

das PET/CTVerfahren erste Wahl sein. 

Mammakarzinom
PET/CT kann beim Initial-Staging von 

Mammakarzinomen Fernmetastasen gut 

entdecken und sollte bei Patientinnen mit 

unklarem Befund in der klassischen Bild

gebung oder bei einem relevanten Risiko 

für Fernmetastasen bei sonst unauffälliger 

Bildgebung erwogen werden.

Zum Re-Staging bei HochRisikoPatien

tinnen oder bei Verdacht auf ein Rezidiv 

ist die PET/CTMethode gut geeignet [11].

Dagegen sollte das PET/CTVerfahren nicht 

eingesetzt werden, um unklare Herde in 

der Mamma zu beurteilen, da es zwar 

eine hohe Spezifität, aber zumindest bei 

kleinen Tumoren eine geringe Sensitivi

tät aufweist. Dafür stehen Sonographie, 

MammaMRT und die StanzBiopsie zur 

Verfügung.

Zur Bestimmung des axillären Lymphkno

tenstatus bei bekanntem Mammakarzinom 

sollte der SentinelLymphNodeMarkie

rung der Vorzug gegeben werden, weil 

das PET/CT die häufig vorkommenden 

Mikrometastasen nicht entdecken kann.

Ovarialkarzinom
PET/CT ist die genaueste Methode zur Un

terscheidung von malignen und benignen 

OvarialTumoren (Acurracy PET/CT 92 %, 

Sonographie 83 %, CT/MRT 75 %) [12].

Im Re-Staging ist das PET/CTVerfahren 

insbesondere bei Patientinnen mit erhöh
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bei erhöhtem ThyreoglobulinSpiegel und 

unauffälliger Jod131Ganzkörperszinti gra

 phie oder bei bereits initial schlecht diffe

renzierten Karzinomen. In diesen Fällen 

ist die PET/CTUntersuchung der klassi

schen Diagnostik überlegen.

Cancer of unknown primary 
(CUP), HNO-Tumore
Bei etwa jedem 20. Patienten mit einer 

Lymphknotenmetastase eines Plattenepi

thelkarzinoms im KopfHalsBereich kann 

kein Primarius gefunden werden. Bei fast 

der Hälfte dieser Patienten kann der Pri

marius dann jedoch mittels PET/CTUn

tersuchung  identifiziert werden [15]. Diese 

Daten lassen sich in etwa auch auf die Pri

märtumorsuche in den sonstigen Körper

regionen übertragen.

Beim Staging und Re-Staging von Kopf

HalsTumoren ist die PET/CT der CT oder 

MRTDiagnostik überlegen [16]. Die Metho

de sollte in erster Linie bei unklaren oder 

verdächtigen Herden in der RoutineBild

gebung angewandt werden. 

Malignes Melanom
Patienten mit einem Malignen Melanom 

im Stadium I oder II haben eine geringe 

Wahrscheinlichkeit für Fernmetastasen. 

Lymphknotenmetastasen sind dann meist 

Mikrometastasen. In diesen Stadien ist 

eine PET/CTUntersuchung nur bei einem 

tem RezidivRisiko, bei Tumormarkeran

stieg oder bei unklarem Befund in der mor

phologischen Bildgebung sinnvoll (Abb. 3). 

PET/CT weist dabei eine Sensitivität von  

> 90 % auf und ist damit der klassischen 

Bildgebung weit überlegen (Sensitivität 

PET/CT 97 %, CT 80 %; Sonographie 66 %) 

[13] und ändert bei mehr als der Hälfte der 

Patientinnen das nach einem Kontrast mit

telCT ursprünglich geplante Vorgehen [14].

Schilddrüsenkarzinom
Das PET/CTVerfahren ist beim Initial-Sta-

ging von Schilddrüsenkarzinomen nicht 

notwendig. Dies liegt daran, dass gut dif

ferenzierte papilläre oder follikuläre Schild

drüsenkarzinome wegen ihres langsamen 

Wachstums häufig nur einen leicht gestei

gerten Glukosestoffwechsel zeigen. Weil 

sie aber in den meisten Fällen bei TSH

Stimulation Jod aufnehmen, können sie 

mit einer Radiojodtherapie meist gut the

rapiert werden. Mit der anschließend 

durchgeführten Ganzkörperjodszintigra

phie ist dann das Staging gleichzeitig er

folgt. Allerdings verlieren die Tumorzellen 

mit zunehmender Entdifferenzierung die 

JodSpeicherfähigkeit und zeigen dann im 

Gegenzug einen höheren Glukosestoff

wechsel (FlipFlopPhänomen), was dann 

eine PET/CTUntersuchung notwendig 

ma chen kann.

Die Indikation zu einer PET/CTUntersu

chung ergibt sich daher beim Re-Staging 

unklaren Herd in der sonstigen Bildgebung 

zu empfehlen. Zur Beurteilung von lokalen 

Lymphknoten sollte die SentinelLymph

NodeTechnik (SLN) angewandt werden.

Bei Patienten mit einem Malignen Mela

nom im Stadium III oder IV kann ein er

weitertes Initial-Staging notwendig sein. 

PET/CT ist in diesem Fall das Verfahren 

der Wahl, da es dabei eine Sensitivität 

und Spezifität von > 90 % für Metastasen 

hat [17]. Es ist den übrigen bildgebenden 

Verfahren damit deutlich überlegen. Zum 

Ausschluss von Hirnfiliae sollte ein MRT 

des Schädels aber zusätzlich erfolgen, da 

Gehirnmetas tasen aufgrund des Glukose

metabolismus des Gehirns im PET/CT oft 

nicht sichtbar sind.

Sofern ein Re-Staging indiziert ist, ist eine 

PET/CTUntersuchung ebenfalls mit Ab

stand die beste Methode.

Prostatakarzinom
Prostatakarzinome weisen wegen der er

höhten Zellmembransynthese einen ge

steigerten PhospholipidStoffwechsel auf. 

Für die PET/CTUntersuchung stehen als 

Radiopharmaka 18FCholin und 11CCholin 

zur Verfügung.

Das PET/CTVerfahren ist beim Re-Staging 

sinnvoll, da sich bei steigendem PSAWert 

oft fehlende oder unsichere Befunde in 

der morphologischen Bildgebung ergeben 

(Abb. 4, 5). Mit steigendem PSAWert steigt 

im PET/CT die Nachweiswahrscheinlich

keit für Tumorherde [18]. Unter einem 

Wert von 0.5 ng/ml sollte keine PET/CT

Untersuchung erfolgen.

Zum Tumornachweis kann bei erhöhtem 

PSAWert und mehrfach erfolglosen Punk

tionsversuchen in Ausnahmen eine PET/

CTUntersuchung sinnvoll sein, um den 

Ort des Tumors für eine Punktion einzu

grenzen.

Abb. 3: CT ; PET/CT: Rezidiv eines Ovarial-Karzinoms am Scheidenstumpf
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Bildgebung ist der konventionellen Bild

gebung z.B. mit In111Octreotide dabei 

deutlich überlegen.

C-Zell-Karzinome und Paragangliome las

sen sich sehr gut mit einem 18FDOPA

PET/CT darstellen. Wegen ihres schnellen 

Wachstums lassen sich CZellKarzinome 

alternativ auch mit FDG abbilden. Insuli-

nome können gut mit 18FDOPA oder mit 

SomatostatinRezeptortracern lokalisiert 

werden.

Knochenszintigraphie mit F-18
Eine PET/CTUntersuchung mit F18NaFluo

rid kann den Knochenstoffwechsel besser 

darstellen als eine konventionelle Knochen 

szintigraphie (dreidimensionale Bilder des 

gesamten Körpers bei kurzer Aufnahme

zeit, höhere Auflösung, besserer Kontrast, 

gleiche Strahlenbelastung). Nachteilig ist 

die eingeschränkte Möglichkeit von Per

fusions und BlutpoolBildern im Ver

gleich zur konventionellen Knochenszinti

graphie. Die Methode ist bei unklarer 

konventioneller Bildgebung zu erwägen 

[19].

Entzündungssuche
Eine PET/CTUntersuchung ist zur Entzün

dungsdiagnostik, bei Fieber unklarer Ge

Im Initial-Staging ist eine PET/CTUnter

suchung nicht zu empfehlen, hier finden 

Sonographie und MRT besser Anwendung. 

Viele Patienten wünschen bei erhöhtem 

PSAWert einen Ausschluss eines Prosta

takarzinoms, um einer Punktion zu entge

hen. Dies kann eine PET/CTUntersuchung 

wie alle bildgebenden Verfahren derzeit 

allerdings nicht leisten, weil die Sensitivi

tät dafür nicht ausreicht. 

Neuroendokrine Tumoren
Karzinoide können am besten mit der PET/ 

CTMethode abgebildet werden. Sie haben 

bei noch guter Differenzierung einen hohen 

SomatostatinRezeptorbesatz. Deshalb 

kommen SomatostatinRezeptorliganden 

wie z.B. Ga68DOTATOC für PET/CTUnter

suchungen zur Anwendung. Die PET/CT

nese (FUO), bei Verdacht auf Großgefäß

vaskulitis (Abb. 6) und zur Beurteilung 

möglicher Infekte von Gefäß oder Ge

lenkprothesen sinnvoll.

Die PET/CTMethode ermöglicht es, bei 

jedem dritten Patienten mit Fieber unkla

rer Genese die Ursache des Fiebers zu 

finden, obwohl die gesamte klassische 

Diagnostik zuvor unauffällig war. Wenn 

möglich, sollte der Patient dabei während 

oder kurz nach bestehendem Fieber un

tersucht werden. Im Falle einer vermute

ten Autoimmunerkrankung sollte die PET/

CTUntersuchung möglichst vor Beginn 

einer immunsuppressiven Therapie erfol

gen. 

Eine mögliche Endokarditis sollte dage

gen weiterhin endosonographisch abge

klärt werden.

Abb. 5: PET/CT: Lymphknotenmetastase eines 
Prostata-Karzinoms rechts im Bild; der gleich
große Lymphknoten links im Bild ist nicht befallen

Abb. 6: PET (Projektionsbild): Großgefäß-
vaskulitis mit Befall der thorakalen Aorta und 
der abgehenden Arterien

Abb. 4: CT ; PET/CT: Lokalrezidiv eines Prostata-Karzinoms

Kardiologie
Eine PET/CTUntersuchung erlaubt es, die 

Vitalität von sonographisch, szintigra

phisch oder im MRT afunktionellem Myo

kard zu beurteilen. Dabei kann festgestellt 

werden, ob es sich um Narbenge webe, 

oder um vitales, aber sehr schlecht per

fundiertes und deshalb afunktionelles 

Myokard handelt („winterschlafendes Myo-

kard“,  „hibernating myocardium“). Denn 
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Reduktionen. Die Zentralregion, das Zere

bellum und die subkortikalen Strukturen 

(Striatum, Thalamus) bleiben sehr lange 

verschont.

Patienten mit einer Lewy-Body-Demenz 

(Parkinson assoziierte Demenz) zeigen 

fast dasselbe Stoffwechselmuster wie ein 

M. AlzheimerPatient. Zusätzlich ist ihr 

Stoffwechsel aber auch im primär visuel

len Kortex reduziert, passend zu den von 

den Patienten häufig berichteten opti

schen Halluzinationen.

Patienten mit einer fronto-temporalen De -

menz zeigen zunächst einen frontal und/

oder temporal reduzierten Stoffwechsel, 

erst später auch parietale Reduktionen.

Epilepsien
PET/CT kann epileptogene Foci nachwei

sen. Diese Herde zeigen zwischen den 

Anfällen im PET/CT einen reduzierten Glu

kosestoffwechsel.

Am häufigsten wird eine PET/CTUntersu

chung benötigt, um bei Temporallappen-

nur bei vitalem Gewebe kann eine Reper

fusion, z.B. ein Bypass, eine Besserung 

der myokardialen Funktion erreichen. 

Myokardiale Ischämien oder Narben lassen 

sich mit dem Flussmarker Rubidium82 

(Generatorprodukt) im PET/CT darstellen. 

Wegen der hohen Generatorkosten und 

der aufwändigen Handhabung ist die se 

Un tersuchung selten und wird die Myo

kardszintigraphie mit Tc99mMIBI nicht 

ersetzen. Aktuell wird an F18markierten 

Flusstracern geforscht. Es ist zu erwarten, 

dass erst diese in Zukunft zum breiteren 

klinischen Einsatz kommen werden. We

gen des fehlenden „Routine“Flusstracers 

hat die Myokardbildgebung in Deutsch

land einen Anteil von weniger als 2 % der 

gesamten PET/CTDiagnostik.

Neurologie
Demenzen
Die PET/CTUntersuchung des zerebralen 

Glukosestoffwechsels ist die empfind

lichste Methode zur Frühdiagnostik von 

Demenzen. Sie kann zudem verschiedene 

Demenzformen differenzieren.

In der Frühdiagnostik kann bei Patienten 

mit erst leichten Auffälligkeiten (MCI: Mild 

Cognitive Impairement) bereits vor Ein

treten einer Demenz erkannt werden, ob 

sie innerhalb der nächsten zwei Jahre eine 

Demenz vom Alzheimertyp entwickeln 

werden [20].

Jeweils charakteristische Muster des zere

bralen Glukosestoffwechsels ermöglichen 

die Differenzierung verschiedener Demenz

formen mittels PET/CT.

Patienten mit einer Demenz vom Alzhei

merTyp (Abb. 7) zeigen im Krankheitsver

lauf anfänglich einen reduzierten Stoff

wechsel des posterioren Cingulum und 

des Präcuneus, später dann nacheinander 

auch parietale, temporale und frontale 

epilepsie die betroffene Seite zu sichern. 

Im betroffenen Temporallappen zeigt sich 

dann ein reduzierter Glukosemetabolis

mus. Zeigen EEG, MRT und PET/CT einen 

konkordanten Befund, so kann vor Resek

tion des betroffenen mesialen Temporal

lappens meist auf eine invasive EEGAb

leitung zur Sicherung der Seite verzichtet 

werden. Seltener wird die PET/CT bei 

extra temporalen epileptogenen Foci ange

wandt.

Gliome
Gliome weisen mit zunehmendem Entdif

ferenzierungsGrad einen stärkeren Glu

kosestoffwechsel auf. Eine FDGPET/CT

Untersuchung kann in der Primärdiagnos

tik von Gliomen sinnvoll sein, um den am 

stärksten entdifferenzierten Teil eines 

Glioms zu bestimmen. Dadurch kann ein 

geeigneter Biopsieort festgelegt werden.

Im Vergleich zum gesunden Gehirngewebe 

weisen Gliome einen deutlich gesteiger

ten Aminosäurestoffwechsel auf, weshalb 

Gliome oder deren Rezidive sehr gut im 

AminosäurePET/CT darstellbar sind. Am 

Abb. 7: Oben: Oberflächenprojektionen des Glukosemetabolismus des Gehirns bei einem Patienten 
mit M. Alzheimer: die roten Areale zeigen einen kräftigen (normalen) Stoffwechsel; die grünen Stellen 
zeigen den reduzierten (krankhaften) Stoffwechsel
Unten: Statistischer Vergleich des Glukosemetabolismus mit einem Normkollektiv: die roten Areale 
zeigen die stärkste Abweichung vom normalen Glukosestoffwechsel
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?  1.) Welche Aussage trifft zu?

1. Entzündliches Gewebe und Repara
tions gewebe nimmt kein F18FDG 
auf. 

2. Eine PET/CTUntersuchung direkt nach 
einer Operation führt zu Problemen 
bei der Entdeckung von Fernmetasta
sen.

3. Durch Chemotherapie geschädigtes, 
aber noch vitales Tumorgewebe kann 
erst nach sechs Monaten im PET/CT 
beurteilt werden. 

4. Eine Unterscheidung zwischen Tumor
gewebe und Narbengewebe ist mit

3. Nichtkleinzellige und kleinzellige Bron
chialkarzinome zeigen eine erhöhte 
FDGSpeicherung. 

4. Bronchoalveoläre Karzinome und Kar
zinoide zeigen eine besonders inten
sive FDGSpeicherung.

5. Beim Bronchialkarzinom können Lymph
knoten und Fernmetastasen mittels 
PET/CT sicherer entdeckt werden als 
mit der Computertomographie. 

?  3.) Welche Aussage trifft nicht zu? 

1. PET/CT ist die sensitivste Methode 
zur Entdeckung von ColonKarzinom

tels PET/CTUntersuchung schlecht 
möglich.

5. Entzündliches Gewebe und Repara
tionsgewebe nimmt meist weniger 
F18FDG als Karzinome auf.

? 2.) Welche Aussage trifft nicht zu?

1. Bei der Abklärung eines Lungenrund
herdes weist die PET/CTUntersuchung 
eine Sensitivität von > 90 % auf. 

2. Durch die PET/CTUntersuchung ergibt 
sich beim Bronchialkarzinom in 30 
50 % der Fälle eine Änderung des zuvor 
geplanten therapeutischen Vorgehens. 

Multiple Choice-Fragen    (Nur eine Antwort ist richtig)
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Metastasen und Lokalrezidiven. 
2. Eine wichtige Indikation für eine PET/

CTUntersuchung ist die Abklärung 
des Verdachts auf ein Lokalrezidiv in 
einer präsakralen Narbenplatte. 

3. PET/CT ist zum Screening auf Colon
karzinome die geeignetste Methode.

4. Eine wichtige Indikation für eine PET/
CTUntersuchung ist die Suche nach 
weiteren Tumorherden vor einer Me
tastasenOperation.

5. Darmmuskulatur kann sich physiolo
gischerweise als Mehranreicherung 
in der FDGPET/CTUntersuchung dar
stellen. 

? 4.) Welche Aussage trifft nicht zu?

1. Die PET/CTUntersuchung ist beim 
Sta ging und ReStaging von Lympho
men der Computertomographie über
legen. 

2. Niedriggradige Lymphome haben im 
Vergleich zu höhergradigen Lympho
men einen gleich starken Stoffwech
sel. 

3. Das Initialstaging bei Lymphomen soll te 
zumindest bei HochRisikoPatienten 
mittels PET/CT erfolgen. 

4. Mittels PET/CT kann bei Lymphomen 
das Ansprechen auf die Chemotherapie 
nach 12 Zyklen gut beurteilt werden.

5. Mittels PET/CT kann die Vitalität vor
handener Restlymphome nach Thera
pie beurteilt werden. 

?  5.) Welche Aussage trifft nicht zu?

1. PET/CT ist bei MammaKarzinomen 
gut zum ReStaging bei Verdacht auf 
ein Rezidiv geeignet. 

2. Methode der ersten Wahl zur Abklä
rung suspekter Herde in der Mamma 
ist die Stanzbiopsie. 

3. Die Detektion von Fernmetastasen 
bei MammaKarzinom gelingt mittels 
PET/CT gut. 

4. Mikrometastasen in den axillären 
Lymph knoten können mittels PET/CT 
sicher erfasst werden. 

5. Zur Bestimmung des Lymphknoten
status bei bekanntem MammaKarzi

nom sollte der SentinelLymphnode
Markierung mit anschließender histo
logischer Aufarbeitung der Vorzug 
gegenüber PET/CT gegeben werden. 

? 6.) Welche Aussage trifft zu?

1. Karzinoide können am besten mit der 
In111OctreotideSzintigraphie darge
stellt werden. 

2. Gut differenzierte neuroendokrine Tu
more weisen einen hohen Glukose
stoffwechsel auf. 

3. Mit zunehmender Entdifferenzierung 
neuroendokriner Karzinome kommt es 
zur Zunahme des Glukosestoffwech
sels.

4. Ga68DOTATOC kann sehr empfindlich 
neuroendokrine Tumore aufspüren.

5. PET/CTUntersuchungen bei CZellKar
zinomen erfolgen ausschließlich mit 
FDG. 

?  7.) Welche Aussage trifft nicht zu?

1. ProstataKarzinome weisen wegen der 
erhöhten Zellmembransynthese einen 
gesteigerten PhospholipidStoffwech
sel auf.

2. Zum ReStaging bei erhöhtem PSA
Wert ist die PET/CTMethode sehr gut 
geeignet. 

3. Bei der PET/CTUntersuchung bei Pros
tataKarzinomen wird meist FDG ver
wendet. 

4. Als Radiopharmakon wird beim Pros
tatakarzinom meist 18FCholin ver
wendet. 

5. Mit steigendem PSAWert steigt die 
Nachweiswahrscheinlichkeit von Me
tastasen oder Lokalrezidiven mittels 
PET/CT. 

? 8.) Welche Aussage trifft nicht zu?

1. Bei Fieber unklarer Genese (FUO) kann 
nach sonst erfolgloser Ursachensuche 
mittels PET/CT in ca. 30 % der Fälle 
dann die Ursache gefunden werden. 

2. Die PET/CTUntersuchung sollte bei 
FUO im Fieberintervall oder möglichst 
kurz danach durchgeführt werden. 

3. Eine Endokarditis kann mittels PET/
CT sicher diagnostiziert werden. 

4.  Bei der Diagnostik einer Vaskulitis sollte 
die PET/CTUntersuchung am besten 
vor Einleitung einer Therapie erfolgen. 

5. Infekte von Gefäß oder Gelenkprothe
sen können gut mittels PET/CT de  tek
tiert werden. 

? 9.) Welche Aussage trifft nicht zu?

1. Die Untersuchung des zerebralen Glu
kosestoffwechsels mittels PET/CT ist 
zur Frühdiagnostik von Demenzen sehr 
gut geeignet.

2. Bei Patienten mit leichten kognitiven 
Beeinträchtigungen können die Pati
enten identifiziert werden, bei denen 
sich eine neurodegenerative Demenz 
entwickelt. 

3. Bei der Demenz vom AlzheimerTyp 
zeigt sich ein reduzierter Glucosestoff
wechsel im posterioren Cingulum und 
im Präcuneus, später auch parietal, 
temporal und frontal. 

4. Mittels PET/CT kann nicht zwischen 
den einzelnen Demenzformen unter
schieden werden. 

5. Bei der LewyBodyDemenz zeigt sich 
ein ähnliches Befallsmuster wie bei 
der AlzheimerDemenz mit zusätzlich 
reduziertem Stoffwechsel im primär 
visuellen Kortex. 

?  10.) Welche Aussage trifft zu?

1. In der Primärdiagnostik von Gliomen 
wird die FDGPET/CTUntersuchung 
zur Lokalisation  des am besten diffe
renzierten Anteils eingesetzt. 

2. Je entdifferenzierter das Gliom ist, des  to 
geringer ist die FDGAufnahme.

3. Im Vergleich zum gesunden Hirnge
webe weisen Gliome einen deutlich 
gesteigerten Aminosäurestoffwech
sel auf. 

4. Im AminosäurePET/CT gelingt keine 
sichere Unterscheidung zwischen 
Nar bengewebe und einem Gliomrezi
div.

5. Das gesunde Hirngewebe weist einen 
geringen Glucosestoffwechsel auf.
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Diagnostisches Gerät in der Nuklearmedizin 1 2 3 3 2 4 2 3 5 6 2

Mit diesem Gerät werden in der Nuklearmedizin 
Radionuklide hergestellt

7 8 4 9 10 11 6 10 12

Vater der Computertomographie und 
Nobelpreisträger von 1979

13 10 14 12 15 16 17 5 9 18

Häufig verwendetes Element in der 
Nuklearmedizin

16 9 14 10 6

Neurologische Erkrankung, bei der das PET  
häufig zur prächirurgischen Diagnostik gehört

5 19 17 9 5 19 15 17 5

Bildgebende Darstellung von Gefäßen 2 12 1 17 10 1 6 2 19 13 17 5

Absiedelung von Tochtergeschwülsten bei Krebs 3 5 11 2 15 11 2 15 17 5 6 14 12 1

Radioaktiv markierte Substanz in der  
PETDiagnostik

11 6 2 20 5 6

Häufigste Demenzform (Eponym) 2 9 7 13 5 17 3 5 6

Bösartiger Tumor epithelialer Herkunft 4 2 6 7 17 12 10 3

Schlüssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lösungswort

11 14 3 10 6 15 14 20 13 5

Medizinisches Zahlenrätsel
Jedem Buchstaben der 10 Suchworte ist eine Zahl von 120 zugeordnet.  
Das Lösungswort ergibt sich aus der vorgegebenen Zahlenreihe.

Meine Hamburger Mandantin hat mich – auch im Namen ihrer 

minderjährigen Tochter Joelina (*16.11.2004) – beauftragt, in 

einer zivilrechtlichen Schadensersatzangelegenheit wegen 

eines Unfalls für sie tätig zu werden, der sich am 14. August 

2009 im Schwimmbecken der Hotelanlage „Gaia Royal Village“, 
Mastichari, Kos, Griechenland, ereignete. Entsprechende Voll

macht wird anwaltlich versichert. 

Bei diesem Vorfall wäre ihre Tochter beinahe ertrunken. Nur 

Reanimierungsversuche eines ebenfalls dort als Gast wohnen

Suchanfrage
Darmstädter Arzt als Lebensretter im Urlaub auf Kos/Griechenland am 14. August 2009

den Arztes aus Darmstadt retteten ihr Leben. Wer ist dieser 
Le  bens retter? Da meine Mandantin weder Namen noch Heimat

adresse des Arztes weiß, dieser im Falle einer drohenden ge

richtlichen Auseinandersetzung mit dem Reiseveranstalter, 

jedoch dringend als Zeuge gesucht wird, bitte ich um Kontakt-
aufnahme.

Michael Lübeck, Rechtsanwalt, 

Hamburg, Fon: 040 844920
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Die konservative Orthopädie beinhaltet 

weit mehr als das Verschreiben von Schuh

einlagen. Sie umfasst die Diagnostik un

terschiedlichster Schmerzzustände des 

Haltungs und Bewegungsapparates. Die 

Palette konservativer orthopädischer Be

handlungsverfahren ist groß – Wissen und 

Erfahrung sind notwendig in der differen

tialtherapeutischen Anwendung dieser Ver

fahren. Auch die Nachbehandlung nach 

operativen Behandlungen fällt in das Ge

biet der konservativen Orthopädie. Die 

Beratung bei Gelenk oder Wirbelsäulen

leiden, die Initiierung von rehabilitativen 

Maßnahmen sind Bereiche der konserva

tiven Orthopädie. Bei Gutachten ist kein 

anderer Bereich der Medizin so bedeutsam, 

wie die konservative Orthopädie und Un

fallchirurgie. Ein immer differenzierteres 

Angebot an orthopädietechnischen Hilfs

mitteln erfordert auch eine profunde Sach

 kenntnis bei der Verordnung von Orthe

sen, Prothesen und rehabilitativen Hilfs

mitteln. Auch nicht zu unterschätzen sind 

die durch aus kostenrelevanten Verord

nungen von physikalischen und kranken

gymnastischen Heilmaßnahmen. Sach

kenntnis ist Voraus setzung für einen ge

zielten Einsatz dieser therapeutischen Ver

fahren. Gerade in diesem Bereich wird oft 

eine Evidenz basierte Verordnungspraxis 

vermisst. Viele ortho pädische Leiden kön

nen alternativ konser vativ oder chirur

gisch behandelt werden, man denke hier 

nur z.B. an das weite Feld der Arthrose

therapie und der Kreuzschmerz behand

lung. Viele Krankheiten können mit weni

ger Risiko für den Patienten auch mittels 

konservativer Maßnahmen geheilt oder 

gelindert werden als bei operativen Ver

fahren. Vielfältige Behandlungsverfahren 

in der Kinderorthopädie, wie die Behand

lung der Hüftdysplasie und Fußdeformitä

ten sowie die langfristige Betreuung kör

rück. Dies hat auch ökonomische Gründe.  

Die konservative Orthopädie wird kaum 

honoriert. Kostendeckend kann nicht mehr 

gearbeitet werden. Zusätzlich besteht das 

Risiko von Regressforderungen wegen 

dem Verordnungsverhalten. Sowohl die 

ambulante chirurgische Behandlung, noch 

weitaus mehr die konsiliarärztliche opera

tive Behandlung in Kliniken ist finanziell 

attraktiver. So wird eine konsiliarärztliche 

Gelenkersatzoperation mittlerweile ca. 

hundertfach höher vergütet als die kon

servative Behandlung eines Kassenpatien

ten in der Praxis. Im Gegensatz zu den 

Praxiskosten bei konservativen Behand

lungen fallen bei dieser Art der Tätigkeit 

nur geringe Unkosten an.

Aus der Summe der vorgenannten Gründe 

lässt sich klar ableiten, dass hier erheb

liche qualitative Verschlechterungen in 

der Patientenversorgung nicht nur drohen, 

sondern bereits eingetreten sind und noch 

im größerem Umfang erwartet werden 

müs sen. Dies hat Konsequenzen für den 

einzelnen Patienten, aber auch für das 

Gesamtsystem. Manch ein Patient dem bis

lang mit geringem Aufwand konservativ

orthopädisch sein Wirbelsäulenleiden be

handelt wurde oder seine Knieschmerzen 

kuriert bekam, wird keinen für diese Art 

des Vorgehens qualifizierten Arzt mehr 

finden. Rein operativ ausgerichtete Ärzte 

werden nun schneller kontaktiert und ent

sprechend wird mehr operativ behandelt. 

Dies ist sicher teurer und komplikations

trächtiger und führt zum Teil nicht zu ei

nem besseren Behandlungsergebnis. 

Was sind die Forderungen die 
sich daraus ableiten?
Zum einen wird ein Appell an die Verant

wortlichen gerichtet werden müssen, dass 

konservativ orthopädische Inhalte einen 

perlich Behinderter, sind in der konserva

tiven Orthopädie angesiedelt.

Der konservative Orthopäde ist spezia

lisiert in schmerztherapeutischen Verfah

ren und ebenso auf dem Gebiet der ortho

pädischen Rheumatologie.

Was hat sich geändert,  
dass es notwendig ist,  
sich mit dem Thema der  
konservativen Orthopädie  
differenziert auseinander  
zu setzen?
Durch die Zusammenlegung der Fächer 

Orthopädie und Unfallchirurgie kam es zu 

einer verstärkten operativen Ausrichtung 

des neuen gemeinsamen Faches. Intensiv

medizin, Polytrauma und Frakturversor

gung nehmen nun einen gewichtigen Teil 

im Ausbildungscurriculum des neuen Fach

arztes ein. Die Gesamtausbildungszeit  ist 

mit sechs Jahren genauso lang wie die frü

here Ausbildungszeit zum orthopädischen 

Facharzt. Das bedeutet in der Ausbildung 

zum Orthopäden und Unfallchirurgen wird – 

in der ebenfalls stark operativ ausgerich

teten Klinik – nur noch marginal Wissen 

der konservativen Orthopädie vermittelt. 

An den Universitätsklinika ist eine konser

vative orthopädische Ausbildung regelhaft 

nicht mehr vertreten. Im Weiterbildungs

curriculum sind konservativ orthopädische 

Inhalte zwar aufgeführt, aber mit relativ 

geringer Gewichtung. 

Die Domäne der konservativen orthopädi

schen Behandlung ist die orthopädische 

Praxis und wenige darauf spezialisierte 

rehabilitative Einrichtungen. Hierbei ist zu 

beobachten, dass die Anzahl der dort tä

tigen Ärzte rückläufig ist. Die Anzahl der 

Orthopäden, die schwerpunktmäßig kon

servativ tätig sind, geht dramatisch zu

„Zukunft der konservativen orthopädischen Versorgung“
Mancher Leser wird sich fragen, warum sich mit einem Thema auseinander setzen, 
das nur ein kleines Randgebiet der Medizin darstellt   Joachim Pfeil
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größeren Raum beim neuen Facharzt Ortho

pädie und Unfallchirurgie einnehmen. Dies 

betrifft das Weiterbildungscurriculum, die 

Schaffung von Ausbildungsstätten und 

Ausbildungsverbünden, als auch die  Wer

tung bei der Facharztprüfung. Dies allein 

wird aber die Problematik nicht entschei

dend ändern. Nur wenn die Vorgaben der 

Politik, vermittelt durch die Restriktionen 

der Kassenärztlichen Vereinigungen, die 

Wertigkeiten der konservativen Orthopä

die deutlich verbessern wird, wird dieselbe 

auch in Zukunft bestehen. Ohne Budget 

kein Anreiz zur Leistungserbringung. Auch 

hier ist Aufklärungsbedarf, insbesondere 

die Res sourcenverknappung bei den 

Therapiemög lichkeiten für kassenärztlich 

Versicherte geringer. Mangels konserva

tiv tätiger Ortho päden wird der Hausarzt 

den Patienten länger selbst behandeln 

und eher einem operativ tätigen Spezia

listen zuweisen.

Kinderorthopädische Behandlungen wer

den von wenigen Spezialisten mit entspre

chend langen Anfahrtswegen, oftmals für 

die Eltern der Patienten nicht möglich sein. 

Die Pädiater werden Teile der kinderortho

pädischen Diagnostik und Therapie über

nehmen, obgleich sie auf diesen Gebieten 

nicht speziell ausgebildet sind.

In der Sportorthopädie werden vermehrt 

Physiotherapeuten tätig werden. Der in

ternistische Rheumatologe wird eventuell 

Teile des bislang vom orthopädischen 

Rheumatologen abgedeckten Gebietes 

mitbetreuen. Dem steht die geringe An

zahl internistisch tätiger Rheumatologen 

entgegen. Im aktuellen Memorandum der 

Rheumatologie wird von einem Bedarf 

von 1.350 internistischen Rheumatologen 

ausgegangen, 700 sind jedoch nur tätig. 

Im Sinne der Patientenversorgung ist es 

an der Zeit, die bereits mancherorts deut

lichen Veränderungen darzustellen – mit 

der Prognose der deutlichen Zunahme der 

Defizite. Die Gretchenfrage wird sein – 

wird die qualitative und quantitative Ver

schlechterung, insbesondere für den kas

senärztlich Versicherten akzeptiert oder 

besteht die Bereitschaft der Verantwort

lichen dagegen aktiv zu werden.

Anschrift des Verfassers
Professor Dr. med. Joachim Pfeil

Orthopädische Klinik

St. Josefs-Hospital

Beethovenstraße 20

65189 Wiesbaden

E-Mail: jpfeil@joho.de

auf der Ebene der Politik, aber auch im 

innerärztlichen Verteilungskampf notwen

dig. 

Die Fragestellung von  
Seiten des Patienten ist:  
Wie kann eine adäquate  
konservative orthopädische 
Behandlung erlangt werden?
Die allererste ehrliche Antwort ist sicher 

die, dass es schwieriger wird und für 

manchen die bisherige Qualität nicht 

mehr erreichbar ist. Der Unterschied zwi

schen Allgemeinarzt und niedergelassen 

Ortho pä den/Unfallchirurgen wird durch 
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Einleitung
Die Luftrettung ist ein hochspezialisiertes 

Notarztrettungssystem mit eigenen system

immanenten Stärken und Schwächen. Na

türlich besteht in allen Rettungsdienst

kreisen des Landes Hessen ein flächen

deckendes Netz von bodengebundenen 

Notarztsystemen, welches unabhängig von 

der Luftrettung eine adäquate notärztliche 

Versorgung zu jeder Tages und Nachtzeit 

im Lande sicherstellt.

Es ist hervorzuheben, dass die Luftret

tung keine Konkurrenz zum bodengebun

denen Notarztdienst darstellt, sondern 

eine sinnvolle Ergänzung. Die Luftrettung 

wird in Hessen durch drei Primärrettungs

hubschrauber (Christoph 2 Frankfurt, Chris

toph 7 Kassel und Christoph 28 Fulda) re

präsentiert. Unterstützt wird dieses Netz 

der Primärrettungshubschrauber (RTH) 

durch den Sekundärhubschrauber Chris

toph Hessen, der vor allem für Interhos

pitaltransporte in Hessen vorgesehen ist.

Seit 35 Jahren ist die Luftrettung in Hes

sen etabliert und integraler Bestandteil 

im Konzept der Versorgung von Notfallpa

tienten. Während in der Anfangsphase vor 

allem der chirurgische Einsatz die Domäne 

üblich. Aber auch bei internistisch/neuro

logischen Krankheitsbildern hat sich die 

spezialisierte Therapie in Zentren (z.B. 

Strokeunit, Herzkatheterlabor) mit guten 

Resultaten für die Patienten etabliert.

Gleichzeitig gibt es derzeit in Deutschland 

vielfältige Initiativen und Projekte mit dem 

Ziel der ständigen Verbesserung der Schwer

verletztenversorgung. Unter der Regie der 

Deutschen Gesellschaft für Unfallchirur

der Luftrettung war, wird der Anteil an in

ternistisch/neurologischen Einsätzen, un

ter anderem auch durch regionale Schwie

rigkeiten bei der Besetzung bodengebun

dener Notarztstandorte, ständig größer. 

Die Luftrettung in Hessen steht für eine 

überregionale Versorgung. Schon seit den 

70er Jahren war der Transport von Unfall

opfern aus dem ländlichen Umfeld der 

Ballungsgebiete in die großen Kliniken 

Traumaversorgung und Luftrettung
Zwei Systeme arbeiten Hand in Hand

Dr. med. Uwe Schweigkofler, Ltd. Hubschrauberarzt Christoph 2,  c/o BG-Klinik Frankfurt, Friedberger Landstr. 430, 60389 Frankfurt

Dr. med. Christoph Reimertz, stellv. Ltd. Hubschrauberarzt Christoph 2, c/o BG-Klinik Frankfurt, Friedberger Landstr. 430, 60389 Frankfurt

Peter Stahl, Sprecher der AG leitender Hubschrauberärzte in Hessen, c/o Rotes Kreuz Krankenhaus gGmbH, Hansteinstr. 29, 34121 Kassel

Tabelle Strukturdaten der Luftrettungszentren 
Standort Name Eigentümer Träger   Betreiber Piloten Notärzte Rett.Ass.  RTH-TYP
Frankfurt Christoph 2 BMI Land  

Hessen
BGS BGS Flgst.

Mitte
BGU Ffm Feuerwehr EC 135 T2i

Kassel Christoph 7 BMI Land  
Hessen

BGS BGSFlgst.
Mitte

Rotes Kreuz 
KH Kassel

DRK Kassel EC 135 T2i

Fulda Christoph 28 ADAC Land  
Hessen

ADAC ADAC Klinikum 
Fulda

DRK Fulda EC 135

Reichels
heim

Christoph
Hessen

HeliFlight Land  
Hessen

JUH Hessen/ 
RH Pfalz/
Saar

HeliFlight Sog. Free
lancer

Johanniter
RV OF

EC Sa 365 N

Teilnehmer des PHTLS-Kurs auf dem Dachlandeplatz des Luftrettungszentrums Chr.2
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gie (DGU) werden bundesweit so genann

te Traumanetzwerke als Verbund von Ver

sorgungskliniken etabliert, um überall und 

jederzeit eine optimale Schwerverletzten

versorgung zu erreichen (Weißbuch der 

DGU, 2006). 

Um die präklinische Versorgung von Trau

mapatienten und die Schnittstelle von 

Rettungsdienst und Versorgungsklinik we i

ter zu optimieren, haben die vier hessischen 

Luftrettungszentren eine  gemeinsame Wei

terbildung zum Thema Traumaversorgung 

initiiert. 

Struktur der  
Luftrettungsstationen
Die vier Luftrettungsstationen zeigen Un

terschiede in der Organisationsstruktur 

und in ihrem jeweiligen Einsatzspektrum. 

Gemeinsam ist allen hessischen Rettungs

hubschraubern, dass sie die „Rettung aus 

der Luft“ bringen.

In allen Luftrettungsstationen wurde den 

medizinischtechnischen,  infrastrukturel

len und ökonomischen Entwicklungen mit 

einer kontinuierlich verbesserten Qualität 

der Aus und Weiterbildung der Mannschaft 

sowie einer Optimierung der Ausrüstung 

Rechnung getragen. 

Die Betriebszeit der Luftrettungszentren 

beginnt um 7:00 Uhr und endet – jahres

zeitentsprechend – mit dem Sonnenunter

gang. Der Einsatzradius des RTH für den 

primären Rettungseinsatz beträgt ca. 50

70 km um die jeweilige Luftrettungsstation. 

Eine generelle Nachtflugerlaubnis für Ret

tungshubschrauber bei Primäreinsätzen 

besteht in Deutschland nicht, da z.Zt. 

noch keine Nachtsichtgeräte genutzt wer

den. Dahingegen können Sekundärtrans

porte (Interhospitaltransfer) bei gegebe

ner medizinischer Indikation auch nachts 

mit dem Hubschrauber geflogen werden, 

entsprechend ist der ITH Christoph Hes

sen 24h einsatzfähig. 

Wandel der  
Einsatzindikationen
Eine statistische Aufarbeitung der Ein

satzdaten aus der Anfangszeit der Luftret

tung ist bei fehlender kontinuierlicher 

Dokumentation leider nicht mehr möglich. 

Der Einleitung entsprechend standen 

schwere Verkehrsunfälle und chirurgische 

Notfälle im Vordergrund. 

Während in der Frühphase der Luftrettung 

der Gedanke führend war, einen Arzt so 

rasch wie möglich zum Notfallpatienten 

zu transportieren, steht heute, zumindest 

für das Luftrettungszentrum Christoph 2, 

die überregionale Einbindung der Notfall

versorgung in ein Netz von Trauma bzw. 

Therapiezentren im Vordergrund. Der Ein

satzanteil, bei denen der Rettungshub

schrauber als erstes arztbesetztes Ret

tungsmittel vor Ort ist, nimmt zumindest 

im RheinMainGebiet ab. In nur 10 % aller 

Einsätze ist der RTH Chr.2 ersteintreffen

des Rettungsmittel am Notfallort. In knapp 

Einsatzaufkommen und  
Indikationen
Die drei RTH in Hessen weisen seit vielen 

Jahren ein relativ konstantes Einsatzauf

kommen und Einsatzspektrum auf. Der 

ITH Chr. Hessen zeigt gemäß der Aufgabe 

als Sekundärhubschrauber ein entspre

chend unterschiedliches Bild.

Einsatzstatistik der vier 
RTH / ITH in Hessen 2008

30 % der Fälle war bereits ein bodenge

bundenes Notarztsystem mit der Versor

gung des Notfallpatienten betraut. Ur

sächlich dafür ist sicher auch eine bessere 

Ausstattung der umgebenden Rettungs

dienstkreise mit bodengebundenen flexib

len Notarztsystemen (NEF). Dem Rettungs

hubschrauber kommt so oft die Aufgabe 

des raschen und schonenden Transportes 

in überregionale Versorgungseinheiten zu. 

Ein Anteil von 53 % „chirurgischer Notfäl

le“ an allen Alarmierungen und Einsätzen 

des Hubschraubers  Chr.2 dokumentiert 

jedoch gut die überdurchschnittliche Ein

bindung in die Traumanetzwerkstrukturen.

Nur ein solches überregionales Versor

gungskonzept kann auch bei steigendem 

Kostendruck die nötigen Ressourcen (me

dizinisches Know How, Blutprodukte, Per

sonal, etc.) wirtschaftlich bereitstellen und 

so die eigentlichen Vorhaltekosten redu

zieren. Ein Aspekt der durch die aktuellen 

Entwicklungen im Gesundheitswesen zu

nehmend an Bedeutung gewinnen wird.

Auch wenn in Nordhessen noch viele Ein

satzleitstellen den RTH immer noch aus

schließlich bei traumatologischen Indika

tionen einsetzen, erfolgen beim Christoph 

7 ca. 65 % der Alarmierungen aufgrund 

von internistisch/neurologischen Krank

heitsbildern. 

Auch im Luftrettungszentrum Fulda domi

nieren die internistisch/neurologischen 

Indikationen. Wahrscheinlich aufgrund der 

Tatsache, dass aufgrund der oft ländlichen 

Strukturen die notärztliche Versorgung 

aus der Luft schneller verfügbar ist, als 

ein bodengebundenes System. 

Durch die sich andeutenden Probleme 

auch kleinere Notarztstandorte ausrei

chend mit qualifiziertem ärztlichem Per

sonal besetzen zu können, wird in Zukunft 

die Luftrettung hier voraussichtlich häufi

ger in die „Bresche“ springen müssen.
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Hoher Anspruch an die  
notärztliche Qualifikation
Die Besatzungen der Luftrettungsstatio

nen Frankfurt, Kassel und Fulda haben 

seit ihrer Gründung 1972 bzw. 1974 und 

1984 gemeinsam ca. 100.000 mal unter 

Beweis gestellt, dass sie auch schwieri

gen Einsatzlagen gewachsen sind. Es wur

den Standards für Aus und Fortbildung 

der Mitarbeiter definiert und die medizini

sche Ausstattung optimiert. 

Die Erweiterung des Indikationsspektrums 

erfordert auch die Anpassung der Qualifi

kation der eingesetzten Notärzte. In den 

letzten Jahren entwickelte sich bezüglich 

Ausbildungs und Ausstattungsanforde

rungen eine intensivere Abstimmung so

wohl der Luftrettungszentren untereinan

der als auch mit dem Rettungsdienstträ

ger.

Unter dem Eindruck der Initiative Trauma

netz werk® der Deutschen Gesellschaft für 

Unfallchirurgie zur Verbesserung der 

Schwer verletztenversorgung entschlossen 

sich die ärztlichen Leiter der vier hessi

schen Luftrettungsstationen den Weiter

bildungsschwerpunkt 2009 auf das The

ma Traumaversorgung zu lenken, um nicht 

nur die Versorgung der Patienten zu ver

bessern sondern auch die Schnittstelle 

zur Klinik zu optimieren.

Am 30. und 31. Oktober 2009 wurde in der 

BG Unfallklinik Frankfurt ein Inhouse Kurs 

zur Versorgung von Traumapatienten durch

geführt. Der sog. PHTLS®Kurs (pre hospi

tal trauma life support) hat zum Ziel, die 

präklinische Versorgung von Unfallopfern 

weiter zu verbessern.

Das PHTLS®/ATLS® Konzept
In Anlehnung an das AdvancedCardiac

LifeSupport Programm der American He

art Association wurde Ende der 70er Jahre 

ein Trainingsprogramm zum Traumama

System soll die erfolgreichen Konzepte 

von ATLS® auch in der prähospitalen Trau

maversorgung „auf die Straße bringen“.

Ziel ist es, eine schnelle und sichere Zu

standeinschätzung des Patienten in einem 

ersten Untersuchungsgang (primary sur

vey) vorzunehmen und den sog. „kriti

schen“ Patienten zu erkennen und zu be

handeln. Hierbei werden prioritätenorien

tiert lebensbedrohende Verletzungen er

kannt und deren Behandlung eingeleitet. 

In einer Reevaluation wird durch den zwei

ten ,craniocaudalen Untersuchungsgang‘ 

(secondary survey) Verletzungsmuster und 

schwere eingeschätzt und eine situations

gerechte Therapie begonnen. Die Unter

suchung und Behandlung nach der ABC

DERegel (A=Airway, B=Breathing, C=Cir

culation...) stellt den Leitfaden des Behand

lungsalgorithmus dar. Das „ABCDE“ soll 

sich als universelle Sprache der Schwerst

verletztenversorgung etablieren.

Die Strategien von PHTLS® und ATLS® las

sen sich gut auf die Arbeit der Rettungs

teams in der Luftrettung übertragen. 

nagement vom American College of Sur

geons (ACS) entwickelt. Der so genannte 

Advanced Trauma Life Support (ATLS®) ist 

ein international etabliertes Kursprogramm, 

dass es Ärzten in Krankenhäusern jeder 

Versorgungsstufe ermöglichen soll, Trau

mapatienten in der „golden hour“ optimal 

zu versorgen. Die deutsche Gesellschaft 

für Unfallchirurgie hat dieses Kurskonzept 

mit den damit verbundenen Praxisemp

fehlungen 2003 für die frühe klinische 

Versorgung von Traumapatienten einge

führt. Entsprechende Ausbildungs und 

Behandlungskonzepte wurden auch für 

die präklinische Versorgung von Verletz

ten entwickelt. So wurde im Sommer 2007 

unter dem Dach des Berufsverbandes Ret

tungsdienst e.V. und der Deutschen Ge

sellschaft für Unfallchirurgie (DGU) sowie 

Deutschen Gesellschaft für Anästhesie 

und Intensivmedizin (DGAI) als eines der 

möglichen Kurskonzepte, das „Prehospi-
tal Trauma Life Support (PHTLS®)“ auch 

in Deutschland eingeführt. Das aus den 

USA kommende und in vielen europäi

schen Anrainerländern bereits etablierte 
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Erster gemeinsamer PHTLS® 
Kurs der vier hessischen 
Luftrettungszentren
Unter dem Einsatz modernster Lehrmedien 

und durch ein professionelles Ausbilderteam 

aus ganz Deutschland und der Schweiz 

wurden Rettungsteams aller vier Luftret

tungszentren zwei Tage lang in speziellen 

Situationen der Unfallrettung trainiert. Ne

ben Versorgungstechniken wie z.B. der 

schnellen und schonenden Rettung eines 

Wirbelsäulenverletzten aus einem PKW, 

wur  den Themen wie ein optimales Zeitma na

ge ment beim Trauma vermittelt. Hierbei lag 

der Schwerpunkt auf so genannten Hands

on Bestandteilen, in denen die vorher ver

mittelten Algorithmen aktiv trainiert wurden.

Elemente, die eine solche überregionale 

Versorgung auch praktisch umsetzen kann. 

Eine entsprechende Weiterbildung der 

„Akteure vor Ort“ ist hierfür Grundvoraus

setzung. Durch einen gemeinsamen Wei

terbildungskurs haben die vier hessischen 

Luftrettungszentren diesen Entwicklungen 

Rechnung getragen. 

Korrespondenzadresse
Dr. med. Uwe Schweigkofler

Ärztlicher Leiter Chr.2

c/o BG Unfallklinik

Friedberger Landstraße 430

60389 Frankfurt

E-Mail: Uwe.Schweigkofler@

bgu-frankfurt.de

Neben der individuellen Weiterbildung der 

teilnehmenden Notärzte (Chirurgen und 

Anästhesisten) und der Rettungsassisten

ten, konnte insbesondere auch die Zusam

menarbeit im Team trainiert werden. 

Fazit
Auch wenn rein quantitativ der Anteil an 

chirurgischen Einsätzen in der Luftrettung 

abzunehmen scheint, gilt es die aktuellen 

Entwicklungen in der Traumaversorgung 

aufzunehmen. Eine Verbesserung der 

Schwerverletztenversorgung unter quali

tativen aber auch ökonomischen Aspek

ten erfordert die derzeit aktiv vorangetrie

bene Netzwerkbildung (Traumanetzwerk®). 

Die Luftrettung ist eines der wesentlichen 
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18. Wartburggespräch  Psychiatrie / Psychosomatik / Psychotherapie

22. Frankfurter Intensivmedizinisches  
Einführungsseminar  55 P

Aktuelle Diabetologie

5. Fachtagung „Palliative Versorgung und hospizliche 
Begleitung in Hessen“ 

Repetitorium Innere Medizin 2010

Ärztliche Prävention und Epikrise –
Ungesagtes fühlbar machen
Sonntag, 31. Jan. – Dienstag, 02. Feb. 2010
Leitung: Prof. Dr. med. W. Schüffel, Marburg
Teilnahmebeitrag: € 110
Tagungsort: Bad Nauheim, 
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57
Auskunft: Kontaktaufnahme per EMail: bm_kraemer@web.de; 
Rückfragen von Arzt/Behandlerseite: 
Prof. Dr. med. W. Schüffel, Fon: 06421 176330

Burnout bei Ärzten – Betroffen sein und offen für Hilfe  7 P
Themen: Burnout, Sucht und Suizidrisiko bei Ärzten; Arzt, ein 
schöner, aber gefährlicher Beruf; Medizinische und berufsför
dernde REHA Maßnahme; Supervision
Samstag, 06. Feb. 2010, 09:30 – 15:30 Uhr 
Leitung: Dr. med. SchülerSchneider, Frankfurt a. M.
Teilnahmebeitrag: € 75 (Akademiemitgl. kostenfrei)
Tagungsort: Bad Nauheim,
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57
Auskunft und Anmeldung: Frau A. FlörenBenachib, Akademie,
Fon: 06032 782238, Fax: 220, 
EMail: andrea.floeren-benachib@laekh.de

Das Intensivmedizinische Einführungsseminar soll Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter, die im Rahmen der Weiterbildungsrotation 
auf der kardiologischen oder interdisziplinären Intensivstation ein
gesetzt werden, im Sinne einer Qualitätssicherung vorbereiten.
Die Inhalte des Seminars orientieren sich deshalb an den prakti
schen Bedürfnissen des Alltags der Intensivmedizin. Alle wesent
lichen Inhalte werden zusätzlich als „hand out“ den Teilnehmern 
zur Verfügung gestellt. Der Seminarstoff wird auf der Basis eines 
pathophysiologischen Verständnisses dargestellt, damit durch 
das Verstehen von WIE und WARUM die notwendige Flexibilität 
in der praktischen Umsetzung der neueren Erkenntnisse jeder
zeit möglich ist.
Montag, 22. – Freitag, 26. März 2010, jeweils 08:30 – 17:30 Uhr
Leitung: PD Dr. Dr. med. T. O. Hirche, Wiesbaden
 Prof. Dr. med. T. O. F. Wagner, Frankfurt a. M.
Teilnahmebeitrag: € 550 (Akdemiemitgl. € 495)
Tagungsort: Frankfurt a. M., Universitätsklinikum
Seminarraum der Pneumologie, Haus 15 B, 4. Stock 
Auskunft und Anmeldung: Frau V. Wolfinger, Akademie, 
Fon: 06032 782202, Fax: 220, 
EMail: veronika.wolfinger@laekh.de

Gemeinsame Fortbildungsreihe für Hausärzte der LÄKH in Zu
sammenarbeit mit der Hessischen Fachvereinigung für Diabetes 
(HFD), DMPzertifiziert.
Mittwoch, 24. März 2010, 15:00 – 20:00 Uhr  6 P
Teil 5: Herz, Blutdruck und Gefäße / Teil 6: Auge, Niere, Fuß
Leitung: Dr. med. M. B. Braun, Schlüchtern (Teil 5)
 Dr. med. M. Eckhard, Gießen (Teil 6)
Teilnahmebeitrag: kostenfrei
Tagungsort: Bad Nauheim, 
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57
Auskunft und Anmeldung: Frau A. Zinkl, Akademie, 
Fon: 06032 782227, Fax: 229, EMail: adelheid.zinkl@laekh.de
Weitere Termine 2010: 30. Juni, 29. Sep., 01. Dez.

Veranstaltung in Zusammenarbeit mit LAG Hospize, HAGE und 
Arbeitsbereich KASA.
Qualifizierung – Ziel: Wie kann eine gemeinsame,
fachübergreifende Fortbildung aussehen?  7 P
Themen: Qualifizierung in der Medizin und Pflege; Qualifizierung 
der Ehrenamtlichen in den Hospizinitiativen: Was gibt es für Quali
fizierungen? Wie kann eine optimale Zusammenarbeit aussehen?
Welche Veränderungen sind notwendig durch Gesetze und Rah
menvereinbarungen und was heißt das für vorhandene Curricula?; 
Präsentationen der Arbeit der Palliative Care Teams, der ambu
lanten Hospizinitiativen und stationären Hospize; Arbeitsgrup
pen entsprechend der Hessischen KrankenhausPlanungsregio
nen – Leitfragen für die Arbeitsgruppen: Was läuft in der Region? 
Welche Angebote sollte es geben?; Welche Qualität kann von den 
Angeboten zur Qualifizierung, Fort und Weiterbildung erwartet 
werden?; Wie könnte eine gemeinsame, fachübergreifende Quali
fizierung aussehen?
Mittwoch, 21. Apr. 2010, 10:30 – 17:30 Uhr
Leitung: Prof. Dr. med. E.G. Loch, Bad Nauheim 
Teilnahmebeitrag: € 15 inkl. Getränke und Mittagsimbiss
Tagungsort: Bad Nauheim, 
FBZ der LÄKH Hessen, CarlOelemannWeg 57
Auskunft und Anmeldung: Frau J. Schad, Akademie, 
Fon: 06032 782222, Fax: 228, EMail: juliane.schad@laekh.de 

Ideal für die Vorbereitung zur Facharztprüfung oder zur Auffri
schung vorhandener Kenntnisse.
Montag, 19. – Samstag, 24. Apr. 2010  insg. 51 P
Leitung: Prof. Dr. med. W. Faßbinder, Fulda
Teilnahmebeitrag insg.: € 495 (Akademiemitgl. und 
Mitgl. des BDI und der DGIM € 445) 
Einzelbuchung pro Tag: € 150 (Akademiemitgl. und 
Mitgl. des BDI und der DGIM € 135)
Tagungsort: Bad Nauheim,
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57
Auskunft und Anmeldung: Frau A. Zinkl, Akademie, 
Fon: 06032 782227, Fax: 229 EMail: adelheid.zinkl@laekh.de
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I. Seminare / Veranstaltungen zur permanenten Fortbildung
Bitte beachten Sie die Allgemeinen Hinweise!
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Impfkurs – Fachgebiet Öffentliches Gesundheitswesen

18. Bad Nauheimer Symposium der 
Klinischen Hämostaseologie 8. Internationale Kasseler Fortbildung 

Medizinische Diagnostik bei Kindesmisshandlung

HIV – Update 2010 –  
Was ich schon immer über HIV wissen wollte

Repetitorium Allgemeinmedizin

Hautkrebs-Screening 

Samstag, 09. Okt. 2010, 09:00 – 17:30 Uhr
Leitung: Dr. med. P. Neumann, Frankfurt a. M. 
Teilnahmebeitrag: € 160 (Akademiemitgl. € 144)
Tagungsort: Bad Nauheim, 
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57
Auskunft und Anmeldung: Frau E. Hiltscher, Akademie, 
Fon: 06032 782211, Fax: 229
EMail: edda.hiltscher@laekh.de 

Krebskrankheit und Blutgerinnung
Gemeinschaftsveranstaltung der Fachgebiete Innere Medizin und 
Klinische Pharmakologie – eine interaktive interdisziplinäre Ver
anstaltung mit Falldemonstrationen. 
Samstag, 13. März 2010, 9:00 s.t. bis 15:00 Uhr 
Leitung: Prof. Dr. med. V. HachWunderle, Frankfurt a. M.
 Prof. Dr. med. S. Harder, Frankfurt a. M. 
 Prof. Dr. med. Elke Jäger, Frankfurt a. M.
Teilnahmebeitrag: € 75 (Akademiemitgl. kostenfrei)
Tagungsort: Bad Nauheim,
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57
Auskunft und Anmeldung: Frau C. Ittner, Akademie, 
Fon: 06032 782223, Fax: 228, EMail: christina.ittner@laekh.de

In Kooperation mit: Akademie der Landesärztekammer Hessen, 
AG Kinderschutz in der Medizin, Berufsverband der Kinder und 
Jugendärzte, Arbeitsgemeinschaft Kinder und Jugendärzte, Ko
operationsarbeitskreis sexueller Missbrauch Kassel, Kinderklinik 
& Kinderschutzambulanz des Klinikum Kassel
Freitag, 05. – Samstag, 06. März 2010  17 P
Leitung: Dr. med. B. Hermann, Kassel
Tagungsort: Kassel, 
Hörsaal Klinikum, Mönchebergstr. 48e, Gebäude 48
Information und Anmeldung: DGfPI e.V. Geschäftsstelle, 
Mendelssohnstr. 17, 40233 Düsseldorf, Fon: 0211 87514024, 
Fax: 0211 87514025, EMail: Info@dgfpi.de, 
Online: www.dgfpi.de, www.kindesmisshandlung.de

Mittwoch, 19. Mai 2010, 16:00 – 20:00 Uhr
Teilnahmebeitrag: € 50 (Akademiemitgl. kostenfrei)
Tagungsort: Bad Nauheim, 
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57
Auskunft und Anmeldung: Frau C. Cordes, Akademie, 
Fon: 06032 782287, Fax: 220, EMail: claudia.cordes@laekh.de

Ideal für die Vorbereitung zur Facharztprüfung oder  16 P 
zur Auffrischung vorhandener Kenntnisse.
Samstag, 19. – Sonntag, 20. Juni 2010, jeweils 09:00 – 16:30 Uhr
Leitung: Dr. med. G. Vetter, Frankfurt a. M. 
Teilnahmebeitrag: € 260 (Akademiemitgl. € 234)
Tagungsort: Bad Nauheim, 
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57
Auskunft und Anmeldung: Frau R. Heßler, Akademie, 
Fon: 06032 782203, Fax: 229, EMail: renate.hessler@laekh.de

Freitag, 15. Jan. 2010, 13:00 – 21:00 Uhr          11 P
Freitag, 29. Jan. 2010, 13:00 – 21:00 Uhr          11 P
Teilnahmebeitrag: € 170 (Akademiemitgl. € 153)
(inkl. Pausenverpflegung) zzgl. € 70 Schulungsmaterial
Tagungsort: Bad Nauheim,
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57
Auskunft und Anmeldung: Frau C. Cordes, Akademie, 
Fon: 06032 782287, Fax: 220, EMail: claudia.cordes@laekh.de

32

Arbeits- und Betriebsmedizin  (360 Std.) Reisemedizinische Gesundheitsberatung – Basisseminar 
– Strukturierte curriculäre Fortbildung (32 Std.)

Grundkurs A1 Samstag, 23. Jan. – Samstag, 30. Jan. 2010
Telelernphase B1  Samstag, 23. Jan.  – Donnerstag, 04. März 2010    
Aufbaukurs B1 Samstag, 27. Feb. – Samstag, 06. März 2010
Aufbaukurs C1 Samstag, 17. Apr. – Samstag, 24. Apr. 2010
Grundkurs A2 Samstag, 11. Sep. – Samstag, 18. Sep. 2010 
Aufbaukurs B2 Samstag, 30. Okt. – Samstag, 06. Nov. 2010
Aufbaukurs C2 Samstag, 27. Nov. – Samstag, 04. Dez. 2010
Leitung: Prof. Dr. med. H.J. Woitowitz / Dr. med. D. Kobosil
Teilnahmebeitrag pro Kursteil: € 490 (Akademiemitgl. € 441) 
Tagungsort: Bad Nauheim, 
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57 
Auskunft und Anmeldung: Frau L. Stieler, Akademie, 
Fon: 06032 782283, Fax: 229, EMail: luise.stieler@laekh.de

(Kurs gemäß Curriculum der Bundesärztekammer) 32 P

Freitag, 03. Sep. – Samstag, 04. Sep. 2010 und

Freitag, 01. Okt. – Samstag, 02. Okt. 2010 

Leitung: Dr. med. U. Klinsing, Frankfurt a. M.

Teilnahmebeitrag: € 480 (Akademiemitgl. € 432)

Tagungsort: Bad Nauheim, 

FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57, 

Auskunft und Anmeldung: Frau R. Heßler, Akademie, 

Fon: 06032 782203, Fax: 229, 

EMail: renate.hessler@laekh.de

II. Kurse zur Fort- und Weiterbildung
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Kurs-Weiterbildung Allgemeinmedizin 

Die Kurse können in beliebiger Reihenfolge absolviert werden.
Weiterbildungsordnung ab 01. Nov. 2005
Kurs C1  06. Feb. 2010  8 Std.  8 P
Psychosomatische Grundversorgung unter speziellen Gesichts
punkten der Allgemeinmedizin – verbale Interventionstechniken.
Kurs C2  24. Apr. 2010  6 Std.  6 P
Psychosomatische Grundversorgung unter Berücksichtigung der 
spezifischen Probleme des alten Menschen – verbale Interven
tionstechniken.
Kurs A  11./12. Juni 2010  20 Std.  20 P
Psychosomatische Grundversorgung – Theorie
Kurs B  10./11. Sep. 2010  20 Std.  20 P
Psychosomatische Grundversorgung – Vermittlung und Einübung 
verbaler Interventionstechniken
+ Balintgruppe (extern zu besuchen) 30 Std.
Weiterbildungsordnung  ab 1999
Block 16  Kurs A wird anerkannt
Psychosomatische Grundversorgung – Theorie
Block 17  Kurs B wird anerkannt
Psychosomatische Grundversorgung – Vermittlung und Einübung 
verbaler Interventionstechniken
Teilnahmebeitrag: 6 Std. € 50, 8 Std. € 60, 20 Std. € 155 
Tagungsort: Bad Nauheim, 
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57
Auskunft und Anmeldung: Frau R. Heßler, Akademie, 
Fon: 06032 782203, Fax: 229, EMail: renate.hessler@laekh.de
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Grundausbildung Zusatzbezeichnung Akupunktur 
(200 Stunden)

II. Teil Praktische Akupunkturbehandlungen / Fallseminare
(80 Stunden)

I. Teil Theorie (120 Stunden)

Grundlagen der medizinischen Begutachtung (40 Std.)

Arbeitsmedizinische Gehörvorsorge – G 20 –  Lärm     
als Blended-Learning-Veranstaltung 
(Kombination aus E-Learning und Präsenzlernen)

Didaktik

Ernährungsmedizin (100 Std.)  insg. 100 P

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Ärztegesellschaft für Aku
punktur e.V. / DÄGfA gemäß Curriculum der BÄK.

Samstag, 30. Jan. – Sonntag, 31. Jan. 2010  G13-G14
Samstag, 06. März – Sonntag, 07. März 2010  G15-G16
Samstag, 15. Mai – Sonntag, 16. Mai 2010  G15-G16
Samstag, 11. Sep. – Sonntag, 12. Sep. 2010  G17-G18
Samstag, 06. Nov. – Sonntag, 07. Nov. 2010  G19-G20
Leitung: Dr. med. W. Mari Oehler, Bad Homburg
Teilnahmebeitrag: auf Anfrage
Tagungsort: Bad Nauheim, 
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57
Auskunft und Anmeldung: Frau M. Turano, Akademie,
Fon: 06032 782213, Fax: 220, EMail: melanie.turano@laekh.de  
oder Frau A. Bauß, Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur e.V.
Fon: 089 7100511, Fax: 25, EMail: bauss@daegfa.de

Freitag, 29. Jan. – Sonntag, 31. Jan. 2010   A1-A3
Freitag, 26. Feb. – Sonntag, 28. Feb. 2010  B1-B3
Freitag, 26. März – Sonntag, 28. März 2010  C1-C3
Freitag, 30. Apr. – Sonntag, 02. Mai 2010  D1-D3
Freitag, 14. Mai  – Sonntag, 16. Mai 2010  E1-E3
Freitag, 18.Juni – Sonntag, 20. Juni 2010  A1-A3
Freitag, 10. Sep. – Sonntag, 12. Sep. 2010  B1-B3
Freitag, 01. Okt. – Sonntag, 03. Okt. 2010  C1-C3
Freitag, 05. Nov. – Sonntag, 07. Nov. 2010  D1-D3
Freitag, 04. Dez. – Samstag, 05. Dez. 2010  E1-E2
und Samstag, 11. Dez. 2010    E3

Modul I:  Freitag, 26. – Samstag, 27. März 2010  12 P
Modul II: Freitag, 28. – Samstag, 29. Mai 2010  12 P
Modul III: Freitag, 02. – Samstag, 03. Juli 2010  16 P
Leitung: Prof. Dr. med. H. Bratzke, Frankfurt a. M. 
Teilnahmebeitrag: € 500, (Akademiemitgl. € 450)
Tagungsort: Bad Nauheim, 
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57 
Auskunft und Anmeldung: Frau L. Stieler, Akademie, 
Fon: 06032 782283, Fax: 229, EMail: luise.stieler@laekh.de

(s. HÄBl S. 13)
Einführung Telelernphase: 23. Jan. 2010  insg. 30 P
Telelernphase: 23. Jan. – 04. März 2010 
Präsenzphase: 05. – 06. März 2010
mit abschließender Lernerfolgskontrolle 
Leitung: Dr. med. D. Kobosil / R. Demare, Bad Nauheim
Teilnahmebeitrag: € 220 (Akademiemitgl. € 198)
Auskunft und Anmeldung: Frau L. Stieler, Akademie, 
Fon: 06032 782283, Fax: 229, EMail: luise.stieler@laekh.de

Moderatorentraining  20 P
In Zusammenarbeit mit der MünsterfeldAkademie. 
Seminarziel: Vermittlung kollegialer Moderationstechniken für 
Qualitätszirkel, inkl. der Vermittlung von entsprechenden Metho
den u. Techniken.
Freitag, 30. Apr. – Samstag, 01. Mai 2010
Leitung: Dr. med. W. Zeckey, Fulda 
Teilnahmebeitrag: € 280 (Akademiemitgl. € 252)
Tagungsort: Fulda
Rhetorik   17 P
Effektives Kommunizieren im ärztlichen Umfeld.
Freitag, 12. Feb. 2010, 16:00 – 20:00 Uhr
Samstag, 13. Feb. 2010, 09:00 – 17:00 Uhr
Leitung: Prof. Dr. med. Dr. sc. hum. Kai Witzel
Teilnahmebeitrag: € 360 (Akademiemitgl. € 324) 
Tagungsort: Bad Nauheim,
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57
Auskunft und Anmeldung: Frau A. FlörenBenachib, Akademie,
Fon: 06032 782238, Fax: 220, 
EMail: andrea.floeren-benachib@laekh.de

(Kurs gemäß dem Curriculum der Bundesärztekammer)
Teil I  Freitag, 19. – Samstag, 20. März 2010
Teil II  Freitag, 16. – Samstag, 17. Apr. 2010
Teil III  Freitag, 07. – Samstag, 08. Mai 2010
Teil IV  Freitag, 28. – Samstag, 29. Mai 2010
Teil V  Freitag, 25. – Samstag, 26. Juni 2010
Hospitation Mittwoch, 30. Jun./Freitag, 02. u. Samstag, 
  03. Jul. o. nach Absprache
Klausur nach Absprache, 2. Augusthälfte
Leitung: Prof. Dr. med. Michael Krawinkel, Gießen
 Prof. Dr. med. Dr. oec. troph. Jürgen Stein, Frankfurt a. M.
Teilnahmebeitrag: € 1250 (Akademiemitgl. € 1125)
Tagungsorte: Teil I bis V Bad Nauheim,
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57 
Hospitation: Frankfurt a. M. und Gießen, Universitätskliniken
Auskunft und Anmeldung: Frau A. Zinkl, Akademie, 
Fon: 06032 782227, Fax: 229, EMail: adelheid.zinkl@laekh.de
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Hämotherapie Interkulturelle Kompetenz für Heil- und Gesundheitsberufe

Notfallmedizinische Fortbildung

Palliativmedizin

Ärztliches Qualitätsmanagement

Qualitätsbeauftragter Arzt Hämotherapie
In Kooperation mit der Akademie für ärztliche Fortbildung in 
Rhein landPfalz.
Freitag, 07. Mai – Samstag, 08. Mai 2010 und
Freitag, 11. Juni – Sonntag, 13. Juni 2010
Teilnahmebeitrag: pro Tag € 150 (Akademiemitgl. € 135)
inkl. Verpflegung
Transfusionsverantwortlicher/-beauftragter
Freitag, 11. Juni – Samstag, 12. Juni 2010 (16 Std.)
Teilnahmebeitrag: € 340 (Akademiemitgl. € 306) 
Leitung: Prof. Dr. med. V. Kretschmer, Rostock
 Dr. med. R. Kaiser, Frankfurt a. M.
Tagungsort: Bad Nauheim, 
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57
Auskunft und Anmeldung: Frau H. Cichon, Akademie, 
Fon: 06032 782209, Fax: 220, EMail: heike.cichon@laekh.de

In Kooperation mit der Landeskammer für Psychologische Psy
chotherapeutinnen und therapeuten und Kinder und Jugendli
chenpsychotherapeutinnen und therapeuten Hessen. 
Modul 1: Migration – Integration (16 UE) 05./06. März 2010
Modul 4: West- u. Südasien, inkl. Indien (16 UE) 28./29. Mai 2010
Modul 5: Südostasien u. China (16 UE) 03./04. Sep. 2010
Leitung: Dr. med. U. SchreiberPopovi
 Dipl.Psych. U. CramerDüncher
Auskunft und Anmeldung: Frau H. Cichon, Akademie, 
Fon: 06032 782209, Fax: 220, EMail: heike.cichon@laekh.de

Notfallmedizinisches Intensivtraining
in der niedergelassenen Praxis
Samstag, 16. Jan. 2010  10 P
Leitung: Dr. med. A. Dorsch, Haimhausen
Teilnahmebeitrag: € 220 (Akademiemitgl. € 198) 

Ärztlicher Leiter Rettungsdienst
Kurs „Ärztliche Leitungsaufgaben im Rettungsdienst
und seinen Schnittstellen“ – nicht nur für „ÄLRD“
Kursmodul I (alleine) Mittwoch, 27. – Freitag, 29. Jan. 2010
  € 390 (Akademiemitgl. € 351)
Kursmodul II (alleine) Freitag, 29. - Samstag, 30. Jan. 2010
  € 240 (Akademiemitgl. € 216)
Kursmodul I + II Mittwoch, 27. – Samstag, 30. Jan. 2010
  € 480 (Akademiemitgl. € 432)
Leitung: Dr. med. W. Lenz, Gelnhausen

Seminar Ärztlicher Bereitschaftsdienst ÄBD 
Freitag, 05. – Sonntag, 07. März 2010
Freitag, 08. – Sonntag, 10. Okt. 2010
Leitung: Dr. med. A. Dorsch, Haimhausen / M. Leimbeck, Braunfels
Teilnahmebeitrag: € 400 (Akademiemitgl. € 360) 
Tagungsort: Bad Nauheim, 
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57 
Auskunft und Anmeldung: Frau V. Wolfinger, Akademie, 
Fon: 06032 782202, Fax: 220, 
EMail: veronika.wolfinger@laekh.de

Marburger Kompaktkurs „Zusatzbezeichnung Notfallmedizin“:
Kursteile AD gem. den Richtlinien der BÄK (80 Std.)            80 P
In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Notfallmedizin des Unikli
ni kums Gießen/Marburg und dem DRK Rettungsdienst Mittelhessen.
Freitag, 12. März – Samstag, 20. März 2010
Leitung: Dr. med. C. Kill, Marburg
Tagungsort: Marburg, Universitätsklinikum GießenMarburg, 
Hörsaalgebäude 3, Conradistr. 
Teilnahmebeitrag: € 550 (Akademiemitgl. € 495) excl. Verpflegung
Auskunft und Anmeldung: DRK Rettungsdienst Mittelhessen, 
Bildungszentrum: Frau E. Geßner, Postfach 1720, 35007 Marburg, 
Fon: 06421 950220, Fax: 225, EMail: info@bz-marburg.de

Fallseminar Modul III 15. – 19. März 2010  40 P
  € 700 (Akademiemitgl. € 630)
Aufbaukurs Modul I 11. – 15. Mai 2010 40 P
  € 600 (Akademiemitgl. € 540)
Aufbaukurs Modul II  23. – 27. Juni 2010  40 P
  € 600 (Akademiemitgl. € 540)
Fallseminar Modul III 08. – 12. Nov. 2010  40 P
  € 700 (Akademiemitgl. € 630)
Basiskurs 30. Nov. – 04. Dez. 2010  40 P
  € 600  (Akademiemitgl. € 540)
Tagungsort: Bad Nauheim, 
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57

Aufbaukurs Modul II 21. – 25. Apr. 2010                40 P
  € 600 (Akademiemitgl. € 540)
Tagungsort: Solms-Oberbiel,  
Kloster Altenberg

Die Reihenfolge der Teilnahme muss eingehalten werden:
Basiskurs – Aufbaukurs Modul I – Aufbaukurs Modul II (diese 
beiden sind tauschbar) – Fallseminar Modul III.
Auskunft und Anmeldung: Frau V. Wolfinger, Akademie, 
Fon: 06032 782202, Fax: 220, 
EMail: veronika.wolfinger@laekh.de

Dieser Kurs wird gem. Curriculum der BÄK in Zusammenarbeit 
mit der Kassenärztlichen Vereinigung angeboten.
Er umfasst insgesamt 200 Fortbildungsstunden und erfüllt die Vor
aussetzungen für den Erwerb der Zusatzbezeichnung „Ärztliches 
Qualitätsmanagement“ gem. Weiterbildungsordnung der LÄKH. 
Der Kurs besteht aus drei Präsenzphasen und Selbststudium so
wie einem Teilnehmerprojekt, das überwiegend in Eigeninitiative/ 
Heimarbeit zu bearbeiten ist.
Telelernphase: (Termin wird noch bekannt gegeben)
Block I  Montag, 19. Apr. – Freitag, 23. Apr. 2010
Block II  Freitag, 28. Mai – Sonntag, 30. Mai 2010 und 
    Freitag, 17. Sep. – Sonntag, 19. Sep. 2010
Block III   Montag, 08. Nov. – Freitag, 12. Nov. 2010
Leitung: Dr. med. H. Herholz / Dr. med. R. Kaiser, Frankfurt a. M. 
Teilnahmebeitrag: auf Anfrage
Tagungsort: Bad Nauheim, 
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57
Auskunft und Anmeldung: Frau H. Cichon, Akademie, 
Fon: 06032 782209, Fax: 220, EMail: heike.cichon@laekh.de
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Psychosomatische Grundversorgung (EBM 35100/35110) Prüfarzt in klinischen Studien

Medizinische Rehabilitation 16-Stunden-Kurs nach der 
neuen Reha-Richtlinie (§ 135 Abs. 2 SGB V)

Sozialmedizin (insg. 320 Std.)

Spezielle Schmerztherapie

Freitag, 28. – Samstag, 29. Mai 2010
Leitung: Prof. Dr. med. S. Harder, Frankfurt a. M.
vorauss. Teilnahmebeitrag: e 440 (Akademiemitgl. e 396)
Tagungsort: Bad Nauheim
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57
Auskunft und Anmeldung: Frau A. Zinkl, Akademie, 
Fon: 06032 782227, Fax: 229, EMail: adelheid.zinkl@laekh.de

Samstag, 20. März 2010, 09:00 – 17:00 Uhr  21 P
Leitung: Prof. Dr. med. T. Wendt, Bad Nauheim
Teilnahmebeitrag: e 180 (Akademiemitgl. e 162)
Tagungsort: Bad Nauheim, Rehazentrum der DRVBund, 
Klinik Wetterau, Zanderstraße 3032
Auskunft und Anmeldung: Frau R. Heßler, Akademie, 
Fon: 06032 782203, Fax: 228, EMail: renate.hessler@laekh.de

GK I   Mittwoch, 14. Apr. – Freitag, 23. Apr. 2010             80 P
GK II  Mittwoch, 29. Sep. – Freitag, 08. Okt. 2010             80 P
Teilnahmebeitrag: pro Teil e 650 (Akademiemitgl. e 585)
Tagungsort: Bad Nauheim, 
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57
Auskunft und Anmeldung: Frau C. Cordes, Akademie,
Fon: 06032 782287, Fax: 220, EMail: claudia.cordes@laekh.de

(Kurs gemäß Curriculum der Bundesärztekammer) 
Block A   06./07. März 2010 in Bad Nauheim  20 P
Grundwissen über Pathogenese, Diagnostik und Therapie; Psy
chische Störungen mit Leitsymptom Schmerz und psychosoma
tische Wechselwirkungen bei chronischen Schmerzzuständen.
Leitung: Dr. med. K. Böhme, Kassel

Block D  08./09. Mai 2010 in Bad Nauheim  20 P
Muskuloskelettale Schmerzen; Rückenschmerz; SchulterNacken
schmerz; Muskelschmerz, weit verbreitete Schmerzen (engl. Syn.: 
widespread pain), Fibromyalgie; Gelenkerkrankungen“ 
Leitung: Prof. Dr. med. P. M. Osswald, Frankfurt a. M.

Block C   11./12. Sep. 2010 in Wiesbaden  20 P
Schmerzen bei vaskulären Erkrankungen; Schmerzen bei visze
ralen Erkrankungen; Tumorschmerz; Schmerzen im Alter; Schmer
zen bei Kindern und Jugendlichen
Leitung: Dr. med. U. Nickel, Wiesbaden

Block B   06./07. Nov. 2010 in Kassel  20 P
Neuropathische Schmerzen; Kopfschmerzen
Leitung: Prof. Dr. med. M. Tryba / Dr. med. M. Gehling, Kassel

Teilnahmebeitrag pro Teil: € 240 (Akademiemitgl. € 216)
Auskunft und Anmeldung: Frau A. Zinkl, Akademie, 
Fon: 06032 782227, Fax: 229, EMail: adelheid.zinkl@laekh.de
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16. Curriculum Psychosomatische Grundversorgung              
Das 16. Curriculum Psychosomatische Grundversorgung 2010 
ermöglicht Ihnen, in sechs Blockveranstaltungen zu je 20 Std. 
das Zertifikat „Psychosomatische Grundversorgung“ zu erwer
ben. Es berechtigt zur Abrechnung der Leistungen im Rahmen 
der Psychosomatischen Grundversorgung (35 100 / 35 110). Es 
handelt sich um eine integrierte Veranstaltung. Enthalten sind 
hierin die erforderlichen Anteile von 30 Std. Reflexion der Arzt
PatientenBeziehung (Balint), 30 Std. Interventionstechniken, 20 
Std. Wissen, d. h. insgesamt 80 Std.. In den Teilnahmegebühren 
sind die Gebühren für die Balintgruppenarbeit (Reflexion der Arzt
PatientenBeziehung) enthalten.
I.  15. Jan. – 17. Jan. 2010 (Freitag 16:00 – Sonntag 13:00 Uhr)  
A. Der Patient, seine Krankheit und die Interaktion: Herzneurose, 
Herzinfarkt; Einführung in die Balintgruppenarbeit.
B. Inhalt und Techniken der Gesprächsführung/der Intervention/ 
des Wissens: Austausch über Erwartungen/Erfahrungen von Teil
nehmerInnen mit DozentInnen; Leistungen entsprechend der Psy
cho somatischen Grundversorgung; Aufbau und Ablauf des psycho
somatischen Erstgespräches und Verlaufsgespräches: Das Bewe
gende Seminar. Was ist bei der Dokumentation zu berücksichtigen?; 
Seelische Entwicklung I; Übertragung und Gegenübertragung. 
II.  19. Feb. – 21. Feb. 2010 (Freitag 16:00 – Sonntag 13:00 Uhr)
III.  16. Apr. – 18. Apr. 2010 (Freitag 16:00 – Sonntag 13:00 Uhr)
IV.  28. Mai – 30. Mai 2010 (Freitag 16:00 – Sonntag 13:00 Uhr) 
V.  27. Aug. – 29. Aug. 2010 (Freitag 16:00 – Sonntag 13:00 Uhr)
VI.  19. Nov. – 21. Nov. 2010 (Freitag 16:00 – Sonntag 13:00 Uhr)
Leitung: Prof. Dr. med. W. Schüffel, Marburg, 
 Dr. med. W. Merkle, Frankfurt a. M.
Tagungsort: Bad Nauheim, 
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57
Teilnahmebeitrag: Block (20h) € 320 (Akademiemitgl. € 288)
Auskunft und Anmeldung: Frau A. FlörenBenachib, Akademie,
Fon: 06032 782238, Fax: 220, 
EMail: andrea.floeren-benachib@laekh.de

33. Bad Nauheimer Psychotherapie-Tage 2010

Theorie und Praxis: Modelle der psychosomatischen Medizin; 
Das positive Menschenbild unter dem transkulturellen Ansatz; 
Pathogenese und Salutogenese; Abgrenzung psychosomatischer 
Störungen von Neurosen und Psychosen. Krankheit und Familien
dynamik; Interaktion in Gruppen; Vier Formen der Krankheitsbe
wältigung (Coping); Differentialindikation von Psychotherapiever
fahren; Neurosenlehre verschiedener psychotherapeutischer Schu
len; Erstinterview; 5 Stufen der Therapie; Reflexion der Thera peut
PatientBeziehung; BalintGruppe und Selbsterfahrung; Ver bale 
Intervention (Spezielle Techniken); Familientherapie; Paartherapie.
Folgende Krankheitsbilder werden u. a. behandelt: Adipositas; Dia
betes mellitus; Ängste und Depressionen; Asthma bronchiale; Band
scheibenvorfall; Herzphobie; Hypertonie; Krebs; Multiple Sklerose; 
Schizophrenie; Sexuelle Funktionsstörungen; Positiver Umgang 
mit Trennung, Verlust, Tod und Trauer in verschiedenen Kulturen; 
Suizid (Fallvorstellungen, Fallbesprechungen und Selbst erfahrung)
Block 1:  Freitag, 05. – Sonntag, 07. Feb. 2010
Block 2: Freitag, 09. – Sonntag, 11. Apr. 2010 
Block 3: Freitag, 23. – Sonntag, 25. Juli 2010 
Block 4: Sonntag, 11. Sep. 2010 
jeweils von 09:15 bis 19:00 Uhr
Leitung:  Prof. h.c. Dr. med. Nossrat Peseschkian, Wiesbaden
Tagungsort und Anmeldung: Wiesbaden, Internat. Akademie für 
Positive und Transkulturelle Psychotherapie,
KaiserFriedrichResidenz, Langgasse 3840 
Fon: 0611 3411675 und 674, Fax: 0611 3411676
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Fachkunde im Strahlenschutz für Ärzte gem. RöV

Suchtmedizinische Grundversorgung (50 Std.)

Verkehrsmedizinische Qualifikation

Ultraschallkurse

Kenntniskurs (theoretische u. praktische Unterweisung)
Sonntag, 21. Feb. 2010 
Leitung: Dr. med. S. Trittmacher, Frankfurt a. M.
Teilnahmebeitrag: € 140 (Akademiemitgl. € 126)
Tagungsort: Bad Nauheim,
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57
Auskunft und Anmeldung: Frau E. Hiltscher, Akademie, 
Fon: 06032 782211, Fax: 229, EMail: edda.hiltscher@laekh.de
Weiter Termine in Planung!

In Kooperation mit der Akademie für Ärztliche Fortbildung in 
RheinlandPfalz.
Die Module sind inhaltlich so konzipiert, dass z. B. Modul I in 
Hessen Modul I in RheinlandPfalz entspricht.
Frühjahr 2010 Hessen
Modul I: Freitag, 12. Feb. – Samstag, 13. Feb. 2010  10 P
Modul II: Freitag, 26. Feb. – Samstag, 27. Feb. 2010  14 P
Modul III/IV: Freitag, 12. März – Samstag, 13. März 2010  12 P
Modul V: Freitag, 16. Apr. – Samstag, 17. Apr. 2010  14 P
Teilnahmebeitrag pro Wochenende: € 165 (pro Kurs € 660)
Auskunft und Anmeldung: Frau K. Baumann, Akademie, 
Fon: 06032 782281, Fax: 228, EMail: katja.baumann@laekh.de
Herbst 2010 Rheinland-Pfalz
Auskunft: Frau B. Kröhler, Deutschhausplatz 3, 55116 Mainz, 
Fon: 06131 2843815, Fax: 10, EMail: kroehler@arztkolleg.de

(Kurs gemäß Curriculum der Bundesärztekammer)
Freitag, 25. Juni – Samstag, 26. Juni 2010  16 P
Leitung: Prof. Dr. med. H. Bratzke, Frankfurt a. M.
Teilnahmebeitrag: € 250 (Akademiemitgl. € 225)
Tagungsort: Bad Nauheim, 
FBZ der LÄK Hessen, CarlOelemannWeg 57, 
Auskunft und Anmeldung: Frau R. Heßler Akademie, 
Fon: 06032 782203, Fax: 229, EMail: renate.hessler@laekh.de

Abdomen
Leitung: Dr. med. J. Bönhof, Prof. Dr. med. C. Dietrich, 
 Dr. med. H. Sattler, Dr. med. W. Stelzel

Grundkurs  40 P
Samstag, 16. und Sonntag, 24. Jan. 2010 (Theorie) 
+ 2 Termine Praktikum (jew. 5 Std.)
Teilnahmebeitrag: € 440 (Akademiemitgl. € 396)

Aufbaukurs  40 P
Samstag, 13. und Sonntag, 21. März 2010 (Theorie) 
+ 2 Termine Praktikum (jew. 5 Std.)
Teilnahmebeitrag: € 440 (Akademiemitgl. € 396)

Abschlusskurs  29 P
Samstag, 06. Nov. 2010 (Theorie) 
+ 2 Termine Praktikum (jew. 5 Std.)
Teilnahmebeitrag: € 250 (Akademiemitgl. € 225)

Gefäße
Leitung: Prof. Dr. med. V. HachWunderle, Dr. med. J. Bönhof

Interdisziplinärer Grundkurs  29 P
Donnerstag, 11. – Freitag, 12. Feb. 2010 (Theorie)
Samstag, 13. Feb. 2010 (Praktikum)
Teilnahmebeitrag: € 440 (Akademiemitgl. € 396)

Aufbaukurs (extrakranielle hirnversorgende Gefäße)  25 P
Donnerstag, 24. – Freitag, 25. Juni 2010 (Theorie)
Samstag, 26. Juni 2010 (Praktikum)    
Teilnahmebeitrag: € 380 (Akademiemitgl. € 342)

Abschlusskurs (extrakranielle hirnversorgende Gefäße)  20 P
Freitag, 26. – Samstag, 27. Nov. 2010 (Theorie + Praktikum) 
Teilnahmebeitrag: € 320  (Akademiemitgl. € 288)

Auskunft und Anmeldung: Frau M. Jost, 
Fon: 069 97672552, Fax: 555, EMail: marianne.jost@laekh.de
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Programme: Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns kurzfristige 
Änderungen vorbehalten müssen.
Anmeldung: Ihre unterschriebene Anmeldung gilt als verbindlich. Sie 
erhalten keine weitere Bestätigung. Wenn wir Veranstaltungen kurz
fristig absagen müssen, werden Sie von uns benachrichtigt. Bitte be
achten Sie etwaige Teilnahmevoraussetzungen! 
Teilnahmebeitrag: gilt inkl. Seminarunterlagen und Pausenverpflegung 
(sofern nicht anders angegeben).
Akademie-Mitgliedschaft: AkademieMitglieder zahlen in der Regel er
 mäßigte Teilnahmebeiträge für Akademieveranstaltungen und können 
kostenfrei an ausgewählten Veranstaltungen teilnehmen. Für Studen
ten der Humanmedizin ist die Mitgliedschaft kostenfrei. Während der 
Zeit der Weiterbildung beträgt der jährliche Beitrag e 45 danach e 90. 
Weitere Informationen erhalten Sie von Cornelia Thriene, Fon: 06032 
782204, EMail: cornelia.thriene@laekh.de.  

Übernachtungsmöglichkeit: Teilnehmer von Veranstaltungen unserer 
Akademie können ein Sonderkontingent für Übernachtungen im Gäste
haus in Anspruch nehmen. Für nähere Informationen wenden Sie sich 
bitte an: Mirjana Redzić, Gästehaus der CarlOelemannSchule, CarlOele
mannWeg 26, 61231 Bad Nauheim, Fon: 06032 782140, Fax: 06032 
782250, EMail: mirjana.redzic@laekh.de 
Freiwilliges Fortbildungszer ti fikat der Akademie: Das hessische Mit
glied muss mindestens 250 Fort bildungspunkte in 5 Jahren gemäß den 
in der Akademie gültigen Krite rien erwerben. Der Nachweis wird mit 
dem 5 Jahre gültigen freiwilligen Fortbildungszertifikat der Akademie 
und der Blauen Plakette bestätigt. 
Die erworbenen Punkte zählen auch als Pflichtpunkte im Rahmen des 
Gesundheitsmodernisierungsgesetzes für die Kassenärztliche Vereini
gung. Einen formlosen Antrag stellen Sie bitte bei der Akademie für 
Ärzt liche Fortbildung und Weiterbildung, Ingrid Krahe, Fax: 06032 
782228, EMail: ingrid.krahe@laekh.de 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Ausstellen einige Wochen in 
Anspruch nehmen kann.



Fortbildung für Arzthelferinnen /Med. Fachangestellten  Carl-Oelemann-Schule

Prüfungsvorbereitungskurse

Schwerpunkt Onkologie und Palliativmedizin

Patientenbegleitung und Koordination

Schwerpunkt Medizin

Patientenbetreuung / Praxisorganisation

Abschlussprüfung praktischer Teil (PVK 3)
Inhalte: Vorbereitung in der Prüfungssituation: Lösung der Prü
fungsaufgabe und Vorbereitung der Präsentation, exemplarische 
Simulation der Prüfungssituation – Übungen im Rollenspiel, prak
tische Übungen.
Termin: Samstag, 30.01.2010, 09:30 – 17:30 Uhr (9 Stunden)
Teilnahmegebühr: € 95

Betriebsorganisation – Verwaltung(PVK 6)
Inhalte: Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, Praxisorganisation
Termin: Samstag, 20.02.2010, 10:00 – 16:30 Uhr (7 Stunden)
Teilnahmegebühr: € 75 

Wirtschaft und Sozialkunde (PVK 7)
Inhalte: Arbeitsrecht, Vertragsrecht, Steuern
Termin: Samstag, 27.02.2010, 10:00 – 16:30 Uhr (7 Stunden)
Teilnahmegebühr: € 75 

Medizinische Fachkunde (PVK 4)
Inhalte: HerzKreislaufsystem, Ernährung/Verdauung, Urogenital
system, Atemsystem
Termine: Samstag, 06.03.2010 und 13.03.2010, 10:00 – 16:30 Uhr 
(14 Stunden)
Teilnahmegebühr: € 125,00 

Abrechnung (PVK 1)
Inhalte: Formularwesen, vertragliche Abrechnung EBM, prakti
sche Übungen
Termin: Samstag, 20.03.2010, 10:00 – 16:30 Uhr (7 Stunden)
Teilnahmegebühr: € 75 

Praktische Laborkunde und EKG-Übungen (PVK 5)
Inhalte: Laborkunde, EKG, Praktische Übungen
Termin: Samstag, 27.03.2010, 09:30 – 17:30 Uhr
Teilnahmegebühr: € 75 

Information: Elvira Günthert, Fon: 06032 782132, Fax: 180

Therapiemaßnahmen in der Onkologie (ONK 1)
Inhalte:  Tumorzellenentwicklung und Tumorbiologie, Behand
lungsmethoden, Umgang mit Zytostatika, Notfallsituationen, Maß

nahmen der Stammzellentransplantation, Maßnahmen der Trans
fusion von Blut und Blutkomponenten, Systematik maligner Tu
more und hämatologische Systemerkrankungen, Komplikationen.
Termin:  Donnerstag, 18.03.2010, 13:30 Uhr bis 
 Samstag, 20.03.2010, 14:30 Uhr
Teilnahmegebühr: € 185

Onkologische und palliative Versorgung und
Betreuung von Patienten (ONK PAL 2)
Inhalte: Ernährungsmaßnahmen durchführen, Stoffwechselkon
trolle durchführen, Schmerzkontrollen/therapien kennen und im 
Rahmen der Delegationsfähigkeit mitwirken.
Termin:  Freitag, 05.03.2010, 8:30 – 13:00 Uhr (5 Stunden) 
Teilnahmegebühr: € 70

Hilfestellung Bewältigungsstrategien für Mitarbeiter/innen 
im Bereich der onkologischen und palliativen Versorgung 
(ONK PAL 3)
Inhalte: Belastungen und Bewältigungsstrategien, persönliche 
Wertvorstellungen und Ressourcen, Gefühle von Hilflosigkeit und 
andere Emotionen bewältigen, BurnoutFaktoren und Prophylaxe, 
Supervision, Fallkonferenz, Balint in der Durchführung kennen 
lernen, mit Sterbenden umgehen.
Termin:  Freitag, 05.03.2010, 13:15 Uhr bis 
 Samstag, 06.03.2010, 12:00 Uhr (8 Stunden) 
Teilnahmegebühr: € 95

Information: Elvira Keller, Fon: 06032 782185, Fax: 180

Patientenbetreuung und Koordination
chronisch kranker Patienten (PBK 1)
Inhalte:  Interaktionsmuster kennen, Besonderheiten chronisch 
Kranker einschätzen, Vereinbarungen, Verbindlichkeiten, Abspra
chen treffen und kontrollieren, Beziehungsmanagement umsetzen.
Termin:  Donnerstag, 11.03.2010, 10:00 – 17:30 Uhr 
Teilnahmegebühr: € 95

Patientenbegleitung – Koordination und Organisation
von Therapie- und Sozialmaßnahmen (PBK 2)
Inhalte: Koordinations und Kooperationsmaßnahmen, DMP, In
tegrierte Versorgung, Mitwirkung im Case Management, Soziale 
Netzwerke für Patienten und deren Angehörige, Dokumentation/
Abrechnung durchführen.
Termin:  Fr/Sa, 12./13.03.2010, (16 Stunden)
Teilnahmegebühr: € 185

Information: Karin Jablotschkin, Fon: 06032 782184, Fax: 180

Sonderkurs zur Fortgeltung der Fachkunde und der erforderlichen 
Kenntnisse im Strahlenschutz für medizinisches Assistenzpersonal
Aktualisierungskurs nach § 18a RöV (MED 2)
Der vorliegende Sonderkurs richtet sich an alle Personen, die die 
Frist bis zum 1. Juni 2007 zur Aktualisierung versäumt haben und 
damit die Fachkunde oder die Kenntnisse im Strahlenschutz der
zeit nicht mehr nachweisen können.
Termin:  Freitag, 26. 02.2010 ab 9:00 Uhr bis 
 Samstag, 27. 02. 2010, 16:15 Uhr (16 Stunden)
Teilnahmegebühr: € 245

Information: Karin Jablotschkin, Fon: 06032 782184, Fax: 180

Impfungen (MED 12)
Inhalte: Impfkalender der STIKO / Indikationsimpfung, Impfmü
digkeit, Kontraindikationen, Impfkomplikationen, Impfschäden, 

Wahrnehmung und Motivation (PAT 2)
Inhalte: Modelle der Selbst und Fremdwahrnehmung verstehen, 
Patienten und betreuen de Personen zur Mitwirkung motivieren, 
Besonderheiten spezifischer Patientengruppen berücksichtigen, 
soziales Umfeld einschätzen.
Termin: Samstag, 06.03.2010, 10:00 – 17:30 Uhr 
Teilnahmegebühr: € 95

Einführung in die ärztliche Abrechnung (PAT 5)
Inhalte: Kostenträger, Besonderheiten bei der Abrechnung mit 
den „Sonstigen Kostenträgern“, Aufbau und Systematik des 
EBM, Allgemeine Bestimmungen, wann darf ich welche Ziffer ab
rechnen, Umgang mit der Praxisgebühr, Vermeidung von Abrech
nungsfehlern, Regelleistungsvolumen, Besprechung sonstiger 
aktueller Themen, DMP.
Termin: 
Stufe 1: Samstag, 27.02.2010, 10:00 – 16:30 Uhr 
Stufe 2: Samstag, 06.03.2010, 09:30 – 17:30 Uhr (16 Stunden)
Teilnahmegebühr: € 185

Information: Elvira Günthert, Fon: 06032 782132, Fax: 180
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Ambulante Versorgung älterer Menschen 

Prävention bei Jugendlichen und Erwachsenen

Betriebsmedizinische Assistenz

Impfmanagement
Praktische Übungen:

Vorbereitung einer Injektion• 
i.c., s.c. Injektionen am Phantom• 

Die Veranstaltung wird unter ärztlicher Leitung durchgeführt.
Termin: Mittwoch, 24.02.2010, 9:00 – 16:15 Uhr
Teilnahmegebühr: € 95

Information: Elvira Keller, Fon: 06032 782185, Fax: 180

Bekanntgabe von Prüfungsterminen 

Prüfungstermine Arztfachhelferin
Die Abschlussprüfung der Fortbildung Arztfachhelferin findet 
am 19./20.02.2010 statt.

Prüfungstermin Fachwirtin
Die 1. Teilprüfung der Fortbildung Fachwirtin findet 
am 21.01.2010 statt.

Krankheitsbilder und typische Fallkonstellationen (AVÄ1)
Inhalte:  Altersmedizinische Grundlagen kennen, demenzielles 
Syndrom beschreiben, Diabetes mit Folgekrankheiten erläutern, 
Krankheiten mit erhöhtem Sturzrisiko beschreiben, Dekubitusrisi
ko einschätzen, Schwerstkranke und Palliativpatienten begleiten.
Termin: Freitag, 19.03.2010, 11:15 – 16:45 Uhr 
Teilnahmegebühr: € 95

Geriatrisches Basisassessment (AVÄ 2)
Inhalte:  Verfahren zur Funktions und Fähigkeitseinschätzung 
handhaben, Verfahren zur Beurteilung der Sturzgefahr anwen
den, Verfahren zur Beurteilung der Hirnleistung anwenden, Ver
fahren zur Beurteilung von Nutrition und Kontinenz anwenden.
Termin in Bad Nauheim: Samstag, 20.03.2010, 09:30 – 15:00 Uhr
Termin in Kassel: Samstag, 06.02.2010, 09:30 – 15:00 Uhr
Teilnahmegebühr: € 95

Hausbesuche und Versorgungsplanung (AVÄ 3)
Inhalte: Rechtliche und medizinische Rahmenbedingungen von 
Hausbesuchen beachten, häusliche Rahmenbedingungen ein
schätzen und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen, Hausbe
suchstasche kontrollieren, Hausbesuchsprotokoll führen, Ver
sorgungs und sozialrechtliche Anträge begleiten.
Termin in Bad Nauheim: Mittwoch, 17.03.2010, 13:30 –16:45 Uhr 
Termin in Kassel: Mittwoch, 19.05.2010, 13:30 –16:45 Uhr
Teilnahmegebühr: € 70

Wundmanagement (AVÄ 4)
Inhalte:  Wundarten/heilung/Verläufe einschätzen, Wundhei
lungsstörungen erkennen und Interventionsmaßnahmen durch
führen, Wundversorgung durchführen und Verbandtechniken an
wenden, Wundprohylaxe einschl. druckreduzierender und ent
lastender Maßnahmen durchführen, Wundbehandlung dokumen
tieren, Hebel und Lagerungstechniken anwenden.
Termin in Bad Nauheim: Donnerstag, 18.03., 09:30 Uhr bis 
Freitag, 19.03.2010, 11:00 Uhr (10 Std)
Teilnahmegebühr: € 150 

Organisation und Koordination
in der ambulanten Versorgung (AVÄ 5)
Inhalte: Informationsmanagement und Koordination durchführen, 
bei Einweisung und Entlassung mitwirken, Kooperation im Team 
mit externen Partnern und Versorgungseinrichtungen gestalten, 
Dokumentation/Abrechnung/Qualitätsmanagement durch führen.
Termin: Mittwoch, 17.03.2010, 09:30 – 12:45 Uhr (4 Stunden)
Teilnahmegebühr: € 70

Information: Karin Jablotschkin, Fon: 06032 782184, Fax: 180

Primäre Prävention bei Jugendlichen und Erwachsenen (PRJ 1)
Inhalte: Bedeutung und Chancen von Vorsorgemaßnahmen er
läutern, bei Maßnahmen der primären Prävention mitwirken, bei 

Maßnahmen der Verhaltensprävention mitwirken, Verhältnisprä
vention erläutern, bei Maßnahmen der Suchtprävention mitwir
ken, bei Schutzimpfungen mitwirken, bei der Reisemedizinischen 
Prophylaxe mitwirken.
Termin: Montag, 22.02.2010, 13:00 Uhr  bis 
 Donnerstag, 25.02.2010, 13:00 Uhr (26 Std.)
Teilnahmegebühr: € 350

Sekundäre Prävention bei Jugendlichen und Erwachsenen (PRJ 2)
Inhalte: Bedeutung und Chancen von Früherkennungsuntersu
chungen erläutern, bei Früherkennungsuntersuchungen mitwirken.
Termin: Freitag, 26.02.2010, 9:00 – 16:15 Uhr (8 Std.)
Teilnahmegebühr: € 95

Tertiäre Prävention, Organisation, Kooperation und
Qualitätsmanagement bei Präventionsleistungen (PRJ 3/4)
Inhalte:  RecallSystem anwenden, Kooperation mit externen 
Partnern gestalten, Qualitätsmanagement durchführen, IGeL
Leistungen erläutern, Organisation/ Dokumentation/Abrechnung 
durchführen, Wiedereingliederungsmaßnahmen beschreiben,
Rehabilitierungsträger benennen, bei DiseaseManagement
Programmen mitwirken.
Termin: Samstag, 27.02.2010, 8:30 – 14:00 Uhr (6 Std.)
Teilnahmegebühr: € 95

Information: Elvira Keller, Fon: 06032 782185, Fax: 180

Allgemeine Grundlagen der Betriebsmedizin (BET 1)
Inhalte: System der sozialen Absicherung, Gesetzliche Grundla
gen, Gefahrstoffe, Belastungen am Arbeitsplatz, Rehabilitation 
aus betriebsärztlicher Sicht, EDV im betriebsärztlichen Dienst.
Termin: Mittwoch, 17.03.2010 bis Samstag, 20.03.2010
Teilnahmegebühr: € 350

Ansprechpartner: Elvira Keller, Fon: 06032 782185, Fax: 180
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Anmeldung: bitte melden Sie sich schriftlich oder per Fax zu den Ver
anstaltungen an. Eine Bestätigung der Anmeldung erfolgt schriftlich.
CarlOelemannSchule, CarlOelemannWeg 5, 61231 Bad Nauheim, 
Fon: 06032 7820, Fax: 06032 782180
Homepage: www.carloelemannschule.de
Veranstaltungsort: soweit nicht anders angegeben, finden die Veran
staltungen im Fortbildungszentrum der Landesärztekammer Hessen, 
61231 Bad Nauheim, CarlOelemannWeg 5, statt.
Übernachtungsmöglichkeit: Mit Eröffnung des Gästehauses der LÄKH 
können wir nun Übernachtungsmöglichkeiten direkt im Fortbildungs
zentrum bieten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Frau Mirjana Redzic, Gästehaus der CarlOelemannSchule, CarlOele
mannWeg 26, 61231 Bad Nauheim, Fon: 06032 782140, Fax: 06032 
782250, EMail: gaestehaus@fbzhessen.de

mailto:mirjana.redzi@laekh.de


ASS – Primärprophylaxe
In der Primärprävention kardiovaskulärer 
Ereignisse hat ASS laut einer Metaanalyse 
keinen medizinischen Nutzen, da eine nied
rigere Ereignisrate unter ASS einer signifi
kanten Zunahme von Blutungen gegen
übersteht. In einer weiteren schottischen 
Studie zeigte 100 mg ASS/d über acht Jah
re keine erkennbaren Vorteile für ASS. 
Selbst Diabetiker, die zu den Hochrisiko
patienten für HerzKreislauferkrankungen 
zählen, hatten in Japan keine Vorteile 
durch die Einnahme von ASS, eine schwe
dische Arbeit resultierte sogar in einem 
signifikantem Anstieg der Mortalität bei 
Diabetikern.
In der Sekundärprävention jedoch (Diabe
tiker nach Herzinfarkt oder Schlaganfall) 
tendierte die Sterblichkeit zu niedrigeren 
Zahlen, wenn die Patienten ASS einnah
men. Die Autoren empfehlen eine Ände
rung entsprechender Leitlinien (z.B. der 
deutschen DiabetesGesellschaft).
Quelle: Ärztezeitung online vom 4.9.2009

TNF-α-Blocker –  
Lymphome bei Kindern
Die AkdÄ zitiert eine Warnung der ameri
kanischen Arzneimittelüberwachungsbe
hörde FDA, in der auf ein erhöhtes Risiko 
des Auftretens von Lymphomen und an
deren malignen Tumoren bei Kindern und 
Jugendlichen unter der Gabe eines Tu mor
nekrosefaktorαBlockers hingewiesen wird. 
Zusätzlich wurde ein erhöhtes Leukämie
risiko und die mögliche Induktion einer Pso
riasis in allen Altersgruppen beobachtet.
Aufgrund des gleichen Wirkungsmecha
nismus stehen alle Arzneistoffe dieser 
Substanzklasse unter Verdacht: Adalimu
mab (Humira®), Etanercept (Enbrel®), In
flixi mab (Remicade®) und in Deutschland 
noch nicht zugelassen: Certolizumab 
(Cim zia®) und Golimumab (Simponi®).
Quelle: AkdÄ Drug Safety Mail 2009-071

Arzneimittel-bedingte  
Leberschäden
Medikamentöstoxische Leberschäden kön
nen andere Formen von Lebererkrankun
gen imitieren. Vor allem reaktive Metabo
lite von Arzneimitteln können für die Schä
digungen verantwortlich sein. Direkt zyto
toxisch wirkt dabei z.B. ein Metabolit von 

der Gefahr eines Genaustausches zwi• 
schen H1N1 und anderen Grippeerregern 
(gering?),
der Verträglichkeit der Impfstoffe, der • 
Adjuvantien und der Konservierungsmit
tel (insbesondere GuillainBarréSyn
drom),
der Anwendung von Adjuvansenthal• 
tenden Impfstoffen, aber auch die Ver
träglichkeit antiviraler Arzneimittel in 
der Schwangerschaft,
der Wirkdosis der Impfstoffe (bis neun • 
Jahre: zweimal eine halbe Erwachsenen
dosis, zehn Jahre bis 60 Jahre: nur eine 
Dosis, über 60 Jahre: zwei Dosen?) so
wie Wirksamkeit antiviraler Arzneistof
fe bei Kindern,
den Ursachen der Todesfälle (bakteriel• 
le Koinfektionen, erhebliche individuel
le Risikofaktoren),
paradox scheint die Empfehlung, bei • 
Schwangeren einen Wirkstärkerfreien 
Spaltimpfstoff anzuwenden (in Deutsch
land nicht erhältlich, Stand 15. Oktober 
2009). Die Bundeswehr will den Ganz
virusimpfstoff Celvapam® anwenden.

Erfahrungen mit früheren Pandemiewar
nun gen von Behörden (z.B. zuletzt zur Vo
gelgrippe) waren zwar hilfreich zur Erpro
bung von Pandemieplänen, erweckten je 
doch den Verdacht Interessengesteuerter 
übertriebener Aktionen. Auch bei Schwei
negrippeImpfstoffen entsteht dieser Ver
dacht, insbesondere wenn man z.B. die 
75 %ige Verteuerung der Impfstoffkosten 
durch den Wirkstoffverstärker betrachtet 
und über 60jährige Gesunde nur mit einer 
Inzidenz von 0,4/100.000 und mit keinem 
Krankenhausaufenthalt rechnen müssen 
(Stand 13. Oktober 2009).
Nach Empfehlungen der Europäischen Union 
sollten primär Personen mit chronischen 
Leiden wie Atemwegserkrankungen, schwan
gere Frauen und Beschäftigte im Gesund
heitswesen geimpft werden. 
Quellen: www.akdae.de, viele Berichte aus 
der Fachpresse

Dr. G. Hopf
Nachdruck aus: 
Rheinisches Ärzteblatt 11/2009

Paracetamol, während der aktive Metabo
lit von Halothan oder die Abbauprodukte 
von Phenytoin und Carbamazepin Proteine 
zu Antikörpern modifizieren und so immu
nologische Abwehrreaktionen hervorru
fen. Oft sind die Schädigungen der Leber 
Substanzspezifisch, z.B. hepatozellulär 
wie bei Isoniazid oder Paracetamol, cho
lestatisch wie bei Amoxicillin/Clavulan
säure, anabolen Steroiden oder trizykli
schen Antidepressiva.
Medikamentöse Leberschäden sind über
wiegend nicht vorhersehbar und können 
in therapeutischer Dosierung auftreten. 
Risikofaktoren für das hepatotoxische Po
tential eines Arzneistoffes sind

Alter• 
Geschlecht• 
Rasse• 
Enzympolymorphismen• 
Interaktionen• 
Erkrankungen• 

(eine tabellarische Auswahl der Arznei
stoffe kann auf Anfrage zur Verfügung ge
stellt werden).
Schwere Leberschäden, die eine Trans
plantation erfordern, sind selten. In den 
USA waren 40 % der Fälle bedingt durch 
Paracetamol, 8 % durch Tuberkulosemit
tel, 7 % durch Antiepileptika und 6 % 
durch Antibiotika. Die landläufige Auffas
sung, dass Heilpflanzen grundsätzlich nur 
natürliche und ungefährliche Inhaltsstoffe 
enthalten, ist falsch. Als Beispiel seien 
PyrrolizidinAlkaloide (in Huflattich und 
Beinwell enthalten) genannt, deren Zyto
toxizität kumulativ ist, unabhängig vom 
Zeitraum der Aufnahme.
Quellen: Pharm. Ztg. 2009; 154 (35): 3254, 
cme.medscape.com vom 15.7.2009

Impfstoffe gegen Schweine- 
grippe (A/H1N1)
Nach Auffassung der AkdÄ bestehen zu 
den neu zugelassenen Pandemieimpfstof
fen (Pandemrix®, Wirkverstärker AS03; 
Focetria®, Wirkverstärker MF59) aufgrund 
der beschränkten Anzahl und Auswahl von 
exponierten Personen in den Zulassungs
studien nur sehr eingeschränkte Kennt
nisse zu ihrem Sicherheitsprofil. Eine eng
maschige Überwachung der auftretenden 
unerwünschten Wirkungen (UAW) ist er
forderlich.
Fragen bleiben bei

Sicherer Verordnen

Eine Übersicht über weitere Veröffent
lichungen finden Sie unter: 
www.aerzteblatthessen.de
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Arzt- und Kassenarztrecht

Im Rahmen arzthaf

tungsrechtlicher Strei

tigkeiten wird seitens 

des Patienten regel

mäßig die ärztliche 

Vergütung unter Hin

weis auf die Schlecht

erfüllung des Behand

lungsvertrages verwei

gert. Entfällt der Honoraranspruch aber in 

diesen Fällen wirklich? Mit dieser Frage 

hat sich das OLG Nürnberg in einer aktu

ellen Entscheidung (Urteil vom 8. Februar 

2008, Az. 5 U 1795/05 = GesR 2008, 363) 

auseinander gesetzt, und geprüft ob und 

gegebenenfalls wann der Honoraranspruch 

des Arztes bei einem Behandlungs bzw. 

Aufklärungsfehler entfällt. 

Der Entscheidung liegt folgender Sachver

halt zugrunde: Die Parteien streiten um 

die Bezahlung der ambulanten und statio

nären Versorgung des Beklagten im Klini

kum der Klägerin. Gegen die Klageforde

rung wendet der Beklagte ein, ein Teil der 

zugrunde liegenden Behandlung sei medi

zinisch nicht indiziert gewesen, ein ande

rer Teil sei nur wegen der den Ärzten der 

Klägerin unterlaufenen groben Behand

lungsfehler notwendig geworden. Daher 

stehe dem Beklagten ein Schmerzens

geldanspruch zu, der Klägerin aber kein 

Honorar.

Der Nürnberger Senat ist der Auffassung, 

dass es für den Gebührenanspruch nicht 

darauf ankommt, ob die Behandlung des 

Beklagten fehlerhaft war (vgl. auch Palandt

Weidenkaff, Einf. vor § 611 BGB, Rdz. 19; 

PalandtSprau, Einf. vor § 631 BGB, Rdz 18); 

nur bei besonders groben, in der Regel 

vorsätzlichen und strafbaren Pflichtverlet

der Aufklärungspflicht nur dann, wenn die 

ärztliche Dienstleistung unbrauchbar ist 

(vgl. OLG Stuttgart, VersR 2002, 1286; 

OLG Köln NJW RR 1999, 674; KG Report 

1996, 195; Laufs/Uhlenbruck/Kern, a.a.O., 

Rdz. 16). Der Patient hat in solchen Fällen 

zwar regelmäßig einen Schadenersatzan

spruch nach § 280 Abs. 1 BGB wegen Ver

letzung des bereits vor der Entscheidung 

über den Eingriff zu Stande gekommenen 

Arztvertrages (vgl. hierzu Jaspersen, VersR 

1992, 1431, 1434). Dies gilt jedenfalls 

dann, wenn man unterstellt, der Patient 

hätte sich bei ordnungsgemäßer Aufklä

rung gegen den Eingriff entschieden. So 

lange der angestrebte Heilerfolg eingetre

ten ist, fehlt es jedoch an einem materiel

len Schaden des Patienten. Sein Vermö

gen wird zwar wegen des Aufklärungs

mangels zu Unrecht mit dem Honoraran

spruch belastet. Dieser Belastung steht 

aber der Wert der vom behandelnden Arzt 

ausgeführten Behandlung gegenüber, so 

dass er das Arzthonorar ebenso bezahlen 

muss, wie die sonstigen Kosten des Klinik

aufenthaltes.

Der Patient muss sich darauf verweisen 

lassen wegen der mit dem Eingriff verbun

denen Komplikationen seinen Anspruch 

auf Ersatz seines materiellen und immate

riellen Schadens im Wege der Aufrech

nung oder Klage bzw. Widerklage geltend 

zu machen.

Anschrift des Verfassers
Rechtsanwalt und

Fachanwalt für Medizinrecht

Dr. Thomas K. Heinz

Cronstettenstraße 66

60322 Frankfurt

www.mmm-law.de

zungen komme der Verlust des Honorar

anspruches in Betracht, weil in solchen 

Fällen die Geltendmachung des Honorars 

als unzulässige Rechtsausübung im Sinne 

des § 242 BGB anzusehen ist (OLG Nürn

berg GesR 2004, 514; Laufs/Uhlenbruck/

Kern, Handbuch des Arztrechts, § 82 Rdz. 

15 m.w.N.). Nach § 611 BGB in Verbindung 

mit § 1 Abs. 2 GOÄ setzt der Vergütungs

anspruch – so der Senat – nur voraus, dass 

die abgerechneten Leistungen für die nach 

den Regeln der ärztlichen Kunst notwen

dige Versorgung erforderlich waren. Diese 

von der Behandlerseite zu beweisende 

Voraussetzung war hier gegeben. Es lag 

bei dem Beklagten eine Situation vor, die 

einen operativen Eingriff zwar nicht zwin

gend erforderlich machte, ihn aber doch 

als nützlich erscheinen ließ. Dies genüge, 

um den Honoraranspruch zu rechtfertigen. 

Auch ein etwaiger Aufklärungsfehler der 

für die Klägerin tätig gewordenen Ärzte 

ändert hieran nichts. Der Beklagte rügt 

insoweit, dass eine Aufklärung über mög

liche Alternativen, insbesondere in Form 

einer medikamentösen Behandlung, unter

blieben sei. Der Senat führt hierzu aus, 

dass die Überlegungen zu den Auswirkun

gen eines Behandlungsfehlers auf den 

ärztlichen Honoraranspruch zwar nicht 

ohne Weiteres auf einen Aufklärungsfeh

ler übertragen werden können (so aber 

OLG Nürnberg, VersR 1996, 233). Denn 

hier bestehe zumindest die Möglichkeit, 

dass schon der Abschluss des auf den Ein

griff bezogenen Arztvertrages als Schaden 

anzusehen ist und von dem der Patient zu 

befreien wäre, weil es zu ihm nur wegen 

der unzureichenden Aufklärung kam. Nach 

richtiger Auffassung entfällt der Honorar

anspruch aber auch bei einer Verletzung 

Honoraranspruch bei Behandlungsfehler ?   Thomas K. Heinz
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Mit meinen Augen

Wir schreiben das Jahr 2010 – und das neue 

Jahr beginnt, wie das alte geendet hat: Mit 

Krisen. Die neue Regierung muss sich in 

immer stärkerem Maß mit den alten Prob

lemen auseinandersetzen, die Opposi tion 

reibt sich die Hände; denn die schwarz

gelbe Koalition lässt kaum ein Fettnäpf

chen aus. Wobei man ihr aber eins lassen 

muss – an Tempo hapert es bei ihr nicht. 

Ein Rekord jagt den nächsten. Minister Jung 

ist der kürzeste Arbeitsminister aller Zeiten 

gewesen, und Angela Merkel bewies erneut 

ihr Rochade talent, indem sie in Windeseile 

Ursula von der Leyen mit seinem Ressort 

betraute und als Familienministerin die 

erst zweiunddreißigjährige Kristina Köhler 

aus Wiesbaden nominierte, die damit Ge

sundheitsminister Rösler im Rang als jüngs

tes Kabinettsmitglied ablöste.

Manchmal glaubt man, seinen Augen und 

Ohren nicht zu trauen: Trotz Krise und trotz 

Flaute in allen Kassen stimmte die regie

rungstreue Mehrheit im Bundestag den vor

gesehenen Steuererleichterungen zu – nur 

damit man der Regierung keinen Wortbruch 

vorwerfen könne. Warum sich allerdings Ex

Gesundheitsminister Horst Seehofer insbe

sondere für die Reduzierung des Mehrwert

steuersatzes für das Hotelgewerbe einge

setzt hat, anstatt das bei Arzneimitteln zu 

tun, was zumindest den Steuerzuschuss für 

die Krankenkassen verkleinert, vor allem 

aber den Bürgern, die immer mehr selbst für 

ihre Medikamen te berappen müssen, gehol

fen hätte – das bleibt wohl sein Geheimnis.

Ein Minister und  
drei Staatssekretäre
Im Gesundheitsministerium haben wir 

jetzt neben dem neuen Minister Philipp 

Rösler nicht mehr wie bisher einen, son

dern sage und schreibe gleich drei Staats

sekretäre, Daniel Bahr, Stefan Kampferer 

und Annette WidmannMauz.

Rechte Hand von Ulla Schmidt war jahre

lang der Jurist Franz Knieps als Leiter der 

wohingegen die Haus

ärzte ihre Praxis eher in 

ihren Heimatregionen er

öffneten. Allesamt aber 

zeigten sie wenig Nei

gung zu Veränderungen. 

Daher sollten die Be darfs

 pläne neu bestimmt und 

Ärzte in bestimmte Regionen quasi „zwangs

verpflichtet“ werden. Als Idee vielleicht 

nicht gänzlich falsch – aber noch ist der 

ärztliche Beruf ein freier, wenn auch nur 

ein „sogenannter freier“.

Doch am liebsten wäre es Dr. Köhler, wenn 

man seinen Äußerungen von Anfang De

zember in Berlin Glauben schenken darf, 

wenn die Mediziner sich ihre Ehepartner 

auf dem Land suchten: Dann, so denkt er 

offensichtlich, würden sie auch dort blei

ben. Ein bisschen nach dem Motto der 

RTLSendung „Bauer sucht Frau“...

§ 73b, SGB V – ein Dorn im 
Auge der KBV
Seit längerer Zeit ist der § 73b, SGB V, der 

den Hausärzten unter bestimmten Bedin

gungen autonome Selbstverwaltung au

ßerhalb der KBV garantiert, ein Dorn im 

Auge des KBVVorstands. Da dieser Ver

trag in den Koalitionsvereinbarungen der 

neuen Regierung noch für die nächsten 

drei Jahre festgeschrieben ist, versucht 

sich der Vorstand der KBV jetzt in der „Wi

derspenstigen Zähmung“, d.h. er versucht, 

die Hausärzte wieder unter die Fittiche 

der KBV „heimzuholen“. Ob das jedoch 

gelingt, daran sei erlaubt zu zweifeln; 

denn man hat zwar Verhandlungen mit al

len möglichen Partnern geführt – doch die 

Betroffenen, die Hausärzte und ihren Ver

band, hat man nicht gefragt. 

2010 – alte und neue Probleme im Zeichen 

der Krise. Die Optimisten sind davon über

zeugt, dass es besser wird, die Pessimis

ten zweifeln daran. Wir alle aber wissen, 

Hoffnung hat noch nie geschadet.

wichtigsten Abteilung des BMG, der Abtei

lung 2  „Gesetzliche Krankenversicherung, 

Pflegeversicherung“. An seine Stelle rück

te Ulrich Orlowski, der sich schon bisher 

als Experte für Probleme der Krankenkas

sen, Kassenärzte, Arzneimittelversorgung 

und Aufsicht erwiesen hat. Ansonsten soll 

der „Beamtentross“ aber unverändert blei

ben; Minister Rösler will sich mit Entschei

dungen zunächst einmal Zeit lassen. Bis 

zu den Landtagswahlen in NordrheinWest

falen sind sowieso, so die allgemeine Mei

nung, keine Änderungen im Gesundheits

wesen zu erwarten.

Ärztliche Körperschaften unter 
Beschuss ihrer Mitglieder
Nichtsdestotrotz bekommen die beiden 

ärztlichen Körperschaften, KBV und BÄK, 

den immer stärker werdenden Druck ihrer 

Mitglieder zu spüren. Die Fachärzte sind 

über den vorpreschenden Vorschlag der 

Bundesärztekammer, in einer neuen Ge

bührenordnung für Ärzte eine ärztliche 

Minute mit 1,32 Euro zu bemessen, ausge

sprochen erbost. Damit bekäme der Arzt 

für eine Arbeitsstunde einen Bruttolohn 

von 79,20 Euro. Das wäre weniger, als es 

der Schlüsseldienst für eine Türöffnung 

erhält. 

 

Fragwürdige Vorschläge  
der KBV
Noch viel mehr als über die BÄK sind die 

Ärzte über die KBV verärgert. Deren Vor

stand zauberte in letzter Zeit eine Unmenge 

an Vorschlägen aus dem Hut, um sie dem 

Gesundheitsministerium zu präsentieren. 

In den Augen der ärztlichen Basis scheint je

 der Vorschlag purer Aktionismus zu sein. 

Mancher Vorschlag klingt auch geradezu 

abenteuerlich. So will Dr. Köhler das 

„Wan derungsverhalten der Vertragsärzte“ 

opti mieren, da Fachärzte ihre Niederlas

sung in der Regel in der Nähe der Klinik 

planten, wo sie ausgebildet worden seien, 

2010 – alte und neue Probleme im Zeichen der Krise
Siegmund Kalinski
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Satire

Es ist genau 24 Uhr, wir heben die Cham

pagnergläser und stoßen an. „Was wünscht 

du dir denn im Neuen Jahr?“, frage ich 

meine Frau erwartungsvoll. „Dass du im 

Haushalt mehr mithilfst, beim Abwasch, 

Staubsaugen, die Treppe kehren, beim Es

sen zubereiten, dann natürlich im Garten 

und ...“ Unser Gespräch wird glücklicher

weise unterbrochen durch den Gastgeber, 

meinen Schwager Max.

„Und was wünschst du dir im Neuen Jahr?“, 

fragt Max seine Tochter Lisa. „Dass mit 

Walter alles gut läuft“, antwortet sie. Ihr 

Freund hat heute schon wieder Nacht

dienst im Krankenhaus, ausgerechnet an 

Silvester. „Was soll denn da schief lau

fen?“, frage ich. „Walter ist mit dem Geld 

so leichtsinnig, und ich finde den vielen 

Nachtdienst nicht gut. Walter kommt meist 

erst zum Frühstück nach Hause“, sagt 

Lisa. „Nun ja, zum Frühstück ist doch 

recht praktisch. Walter will vorwärts kom

men als Krankenpfleger, deshalb macht er 

wohl so viel Nachtdienst. Da musst du 

schon Rücksicht nehmen. Das lohnt sich 

im Neuen Jahr, du wirst sehen!“, sage ich 

bedeutungsvoll und füge hinzu: „Gerade 

heute schätzen Kliniken solche Mitarbei

Wagen gestreift haben?“ Walter schluckt: 

„Das kann gar nicht sein, das muss sich 

um einen Irrtum handeln ...“

„Kein Irrtum!“, sagt der Polizist streng. 

„Ich habe Sie selbst wegfahren sehen.“ „Aber 

ich habe doch keinen Wagen gestreift“, 

kontert Walter. „Das weiß ich wohl besser, 

der Wagen gehört nämlich mir!“, antwor

tet der Polizist völlig unaufgeregt. „Außer

dem sind die Kratzspuren an Ihrem rech

ten Kotflügel beweiskräftig genug!“ Walter 

zuckt zusammen, doch Lisa fasst sich 

schnell: „Und Sie wollen das zufällig ge

sehen haben ...“ „Ja, ganz zufällig. Ich 

wohne quer gegenüber und schaute nach 

unserer Silvesterfeier aus dem Fenster, 

ganz zufällig.“ „Und meinen schwarzen 

Golf wollen Sie genau erkannt haben, Sie 

waren doch bestimmt nicht mehr nüch

tern!“ sagt Walter leicht ironisch. „Aber 

sicher, ich kenne sein Kennzeichen recht 

gut, er nimmt uns jede Woche mindestens 

zweimal nachts einen Parkplatz weg.“ 

Walter wird leichenblass, Lisa fragt: „Was 

ist denn in der Lilienstraße 21?“ Der Poli

zist verzieht seinen Mund zu einem ge

nüsslichen Grinsen: „Die Bar La Luna! So, 

junger Mann, jetzt kommen Sie mit aufs 

Revier. Alkohol, Sachbeschädigung, Fah

rerflucht ... das lohnt sich! Einen Führer

schein haben Sie hoffentlich ...?“

Im Wohnzimmer schaue ich in die Runde. 

Lisa heult, alle Gäste blicken entsetzt und 

denken an die Heimfahrt mit dem eigenen 

Wagen. Wie gut, dass ich mit meiner Frau 

hier bin. Sie trinkt keinen Alkohol „Kön

nen wir jemanden mitnehmen?“, frage ich 

in die Runde. Ehrlich, so viel Zuneigung 

habe ich noch selten erfahren. Wir kom

men nächstes Jahr mit einem Kleinbus!

Anschrift des Verfassers
Klaus Britting

24866 Busdorf

(Anschrift ist der Redaktion bekannt)

ter, die auch außerhalb der normalen Ar

beitszeit mal einspringen.“ 

Gegen vier Uhr läutet es, Walter steht schon 

vor der Tür, Lisa strahlt: „Schön, durftest 

du früher nach Hause?“ „Ja, es kam eine 

Aushilfe!“ „Du hast doch getrunken!“, ruft 

Lisa entsetzt. „Ich musste mit Kollegen 

mal aufs Neue Jahr anstoßen.“ „Anstoßen!“, 

faucht Lisa, und ihre erregte Stimme lässt 

erkennen, was sie davon hält. Dennoch 

stoßen wir noch einmal auf Walter an. Ge

gen fünf Uhr schlafen wir fast ein, als uns 

die Haustürklingel weckt.

Vor der Tür stehen zwei Polizisten, die 

nicht wie Neujahrsgratulanten aussehen. 

„Wem gehört der schwarze Golf GTI vor 

Ihrem Haus“, fragt der Ältere. „Mir“, sagt 

Walter. „Wann sind Sie mit Ihrem Wagen 

hier eingetroffen?“, fragt der Polizist. „Ich 

weiß nicht ...“, stottert Walter. „Es war 

kurz nach vier“, springt Lisa für ihn ein. 

„Das kommt hin“, erwidert der Polizist und 

wendet sich an Walter: „Wo waren Sie 

heute Nacht?“ Lisa fährt sofort dazwi

schen: „Er hat Nachtdienst gehabt!“ „Also 

in der Lilienstraße 21“, sagt der Polizist. 

Lisa schaut Walter fragend an. „Haben Sie 

nicht bemerkt, dass Sie beim Wegfahren 

gegen 3:45 Uhr den vor Ihnen parkenden 

Das lohnt sich im Neuen Jahr !   Klaus Britting
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Von hessischen Ärztinnen und Ärzten

Am 6. November 2009 verstarb Professor 

Dr. med. Klaus Miehlke im Alter von 93 Jah

ren in seiner Wahlheimatstadt Wiesbaden. 

Mit ihm hat die deutsche Rheumatologie 

und Innere Medizin einen großen klini

schen Lehrer, international bekannten Wis

senschaftler und Arzt sowie einen in seinen 

wissenschaftlichen Fachgesellschaften hoch 

engagierten Kollegen ver loren.

Klaus Miehlke wurde am 17. August 1916 in 

Oppeln geboren, absolvierte sein Studium 

der Humanmedizin an den Universitäten 

Berlin, Rostock und Würzburg. In Würzburg 

legte er 1943 sein Staatsexamen ab, erhielt 

die Approbation und promovierte nachfol

gend zum Doktor der Medizin. Während des 

Krieges war er in mehreren Luftwaffenlaza

retten als Stabsarzt tätig. Seine Fachaus

bildung absolvierte er nach dem Krieg, zu

nächst 1946 bis 1954 in der Chirurgischen 

und Gynäkologischen Klinik Nürnberg. 1954 

wechselte er zum Kantonsspital Zürich und 

später an die UniversitätsRheumaklinik in 

Zürich (Professor Dr. Böni).

Seine damals schon ungewöhnlich qualifizier

ten medizinischrheumatologischen Kennt

nisse ergänzte Klaus Miehlke in den Jahren 

1957 und 1958 durch eine verantwortliche 

ärztliche Tätigkeit an der Medical Clinic of 

the University of Pennsylvania, Philadel

phia/USA unter Professor Hollander. 1959 

bis 1962 arbeitete er an der Medizinischen 

Universitätsklinik in Göttingen bei Profes

sor Schoen und erwarb dort auch die Aner

kennung als Facharzt für Innere Medizin.

Im Jahre 1961 wurde Miehlke Chefarzt und 

Ärztlicher Direktor der Städtischen Rheu

maklinik I und nachfolgend der Städtischen 

Rheumaklinik II, an deren Gründung er maß

geblich beteiligt war. Ein Lehrauftrag an 

der Medizinischen Universitätsklinik Mainz 

für Innere Medizin, speziell Rheumatologie, 

schloss sich an. Die wiederaufgenommene 

wissenschaftliche Arbeit in Forschung und 

Lehre führte dazu, dass er sich 1974 habili

tieren konnte und von der Medizinischen 

meister Alfred Herbel 

den alljährlich weltweit 

ausgeschriebenen 

„CarolNachmanPreis 

für Rheumatologie der 

L andeshaupt stadt 

Wiesbaden“ ins Leben. 

Dieser Preis ist bis 

heute der höchst dotierte interna tionale 

Preis für Rheumatologie. Er selbst blieb 

auch nach seiner Pensionierung als Chef

arzt der Städtischen Rheumakliniken bis in 

dieses Jahr 2009 hinein aktives und kriti

sches Mitglied des Kuratoriums des Carol

NachmanPreises.

Von den zahlreichen Auszeichnungen und 

Ehrungen, die Professor Miehlke im Laufe 

seines Lebens erworben hat, sollen nur ei

nige hier erwähnt werden: Verleihung der 

Goldenen Stadtplakette für seine besonde

ren Verdienste um den Ausbau des Wiesba

dener Gesundheitswesens (1979), Verleihung 

des Verdienstkreuzes I. Klasse des Ver

dienstordens der Bundesrepublik Deutsch

land (1983). Schließlich wurde Miehlke zum 

Ehrenbürger der Stadt Wiesbaden ernannt. 

Die Deutsche Ärzteschaft verlieh ihm an 

seinem 70. Geburtstag am 17. August 1986 

die ErnstvonBergmannPlakette.

Auch im Ruhestand war Professor Miehlke 

offen und neugierig in Bezug auf neue Kon

zepte der Rheumatologie in seiner Stadt 

Wies baden und begleitete die wissenschaft

lichen Tagungen mit persönlicher Präsenz, 

Charme, Diskussion und Eleganz trotz ge

sundheitlicher Probleme. Sein wunderbarer 

90. Geburtstag auf dem Rhein war ein froher 

Anlass für Kollegen, Weggefährten, Freunde 

und natürlich für die Familie, zu feiern.

Kollegen, Mitarbeiter und Patienten kön

nen dankbar getröstet sein bei aller Trauer, 

Klaus Miehlke gekannt und mit ihm gear

beitet zu haben.

Professor Dr. med. Elisabeth  

Märker-Hermann, Wiesbaden

Fakultät der Universität Mainz zum Professor 

ernannt wurde. In seiner Klinik hat er zahlrei

che Kollegen in den Fächern Innere Medizin 

und Rheumatologie weitergebildet und den 

Kontakt mit ihnen bis ins hohe Alter gepflegt.

In den Jahren 1977 und 1978 war Professor 

Miehlke Präsident der Deutschen Gesell

schaft für Rheumatologie. Von 1964 an war 

er über viele Jahre ständiges Vorstandsmit

glied (ständiger Schriftführer bzw. Gene

ralsekretär) der Deutschen Gesellschaft für 

Innere Medizin mit Sitz in Wiesbaden. Zu

dem war er langjähriges Mitglied des Wis

senschaftlichen Beirates der Bundesärzte

kammer und seit 1978 Mitglied der Zulas

sungskommission A des Bundesgesund

heits amtes. 1979 holte er den alle vier 

Jah re stattfindenden Internationalen Kon

gress für Rheumatologie nach Wiesbaden, 

wobei dieser Kongress vom damaligen Bun

despräsidenten Carstens persönlich eröff

net wurde. Dieses Ereignis bedeutete den 

Durchbruch der hessischen Landeshaupt

stadt zur Stadt der Rheumatologie. 

Er hat sich große Verdienste um die Ärztli

che Fortbildung und um Informationsver

anstaltungen für Patienten erworben. So 

richtete er 1963 eine alljährliche am ersten 

MaiWochenende stattfindende rheumato

logische Fortbildungstagung ein. Sie wur

de zur damals größten rheumatologischen 

Fortbildungsveranstaltung in Deutschland 

mit alljährlich zwischen 700 bis 1.200 Teil

nehmern. Die Patientenselbsthilfe und 

information lag ihm immer am Herzen, er 

gehörte zu den Gründungsmitgliedern der 

Deutschen RheumaLiga. Professor Miehlke 

als engagierter Internist sah die sich immer 

mehr eigenständig entwickelte Disziplin 

der Rheumatologie nicht nur aus der Sicht 

des Internisten, sondern er integrierte sehr 

früh in den 60er Jahren und Beispiel ge

bend die Rheumachirurgie in das Therapie

konzept seiner Klinik ein.

1971 rief er mit Carol Nachman und dem 

damals zuständigen Dezernenten, Bürger

Professor Dr. med. Klaus Miehlke

* 17.8.1916  † 6.11.2009
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Bezirksärztekammer Darmstadt

Im Bereich unserer Bezirksärztekammer vollenden die Kolleginnen und 

Kollegen

Goldenes Doktorjubiläum

Dr. med. Hannelore Falkenberg, GroßGerau, am 25. Februar.

Bezirksärztekammer Frankfurt

Im Bereich unserer Bezirksärztekammer vollenden die Kolleginnen und 

Kollegen

Goldenes Doktorjubiläum

Dr. med. MariaTheresia Kavermann, Frankfurt, am 4. Februar,

Dr. med. Irmgard Neumann, Frankfurt, am 9. Februar,

Dr. med. Gert Schwaiger, Frankfurt, am 12. Februar,

Dr. med. Gottfried Riegel, Schlüchtern, am 23. Februar.

Bezirksärztekammer Gießen

Im Bereich unserer Bezirksärztekammer vollenden die Kolleginnen und 

Kollegen

Bezirksärztekammer Kassel

Im Bereich unserer Bezirksärztekammer vollenden die Kolleginnen und 

Kollegen

Goldenes Doktorjubiläum

Dr. med. HansHeinrich Koch, Eschwege, am 25. Februar.

Bezirksärztekammer Marburg

Im Bereich unserer Bezirksärztekammer vollenden die Kolleginnen und 

Kollegen

Bezirksärztekammer Wiesbaden

Im Bereich unserer Bezirksärztekammer vollenden die Kolleginnen und 

Kollegen

Wir gratulieren den Kolleginnen und Kollegen zu ihrem Geburtstag und 

wünschen ihnen für das kommende Lebensjahr alles Gute.
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Richtige Antworten

Zu der Fragebogenaktion „Das maligne Pleuramesotheliom“ in der 

NovemberAusgabe 2009, Seite 707

Frage 1 4 Frage 6 5

Frage 2 2 Frage 7 1

Frage 3 5 Frage 8 3

Frage 4 2 Frage 9 3

Frage 5 4 Frage 10 5

Wir gedenken der Verstorbenen

ThomasPeter Debus, Sulzbach 
* 17.11.1944    † 15.10.2009

Dr. med. Erich Haibach, Wetzlar 
* 10.3.1915    † 2.11.2009

Professor Dr. med. Rudolf Eduard Hermann Egbring, Marburg 
* 18.11.1926    † 30.10.2009

Dr. med. Gerhard Koenig, Göttingen 
* 26.7.1922    † 31.10.2009

Dr. med. Heinrich Kleinpeter, Alheim 
* 8.12.1923    † 9.7.2009

Eckhardt Lohmann, Bischoffen 
* 5.5.1947    † 15.6.2009

Dr. med. Leonore van der Lugt, Kassel 
* 25.10.1921    † 4.9.2009

Dr. med. Brunhilde Anna MencheSchuh, Hamburg 
* 26.5.1954    † 25.5.2009

Dr. med. Joachim Mende, Schwalmstadt 
* 19.4.1922    † 6.9.2009

Professor Dr. med. Klaus Paul Walter Miehlke, Wiesbaden 
* 17.8.1916    † 6.11.2009

Juergen Neumann, Rüsselsheim 
* 1.8.1952    † 14.10.2009

Annegret Nickel, Hofheim 
* 23.10.1951    † 18.9.2009

Dr. med. Ute Rosenberg, Frankfurt 
* 24.8.1940    † 6.11.2009

Dr. med. Karl Rullmann, Wiesbaden 
* 10.5.1921    † 24.10.2009

Dr. med. Heinrich Schaefer, Frankfurt 
* 3.10.1922    † 25.10.2009

Dr. med. Friedrich Schmid, Modautal 
* 16.4.1916    † 26.10.2009

Medizinaldirektor Dr. med. Heinz Seitz, Hadamar 
* 21.3.1923    † 20.3.2008

Ehrung langjährig tätiger Arzthelferinnen

Wir gratulieren den Arzthelferinnen zum 10-jährigen Berufsjubiläum

Kiraz GünelKara, tätig bei Dr. med. Dr. med. vet. W. Trautmann,  

Mörlenbach

und zum mehr als 10-jährigen Berufsjubiläum

Sabine von Papen, seit 15 Jahren tätig bei Dr. med. S. Schlichting, 

Wehrheim

In Anerkennung ihrer treuen Dienste wurde diesen Arzthelferinnen 

die ArzthelferinnenBrosche in Gold ausgehändigt.

Ungültige Arztausweise

Folgende Arztausweise sind verloren gegangen und werden hiermit 

für ungültig erklärt.

Arztausweis Nr. 060013937, ausgestellt am 2.9.2009, 

für Dr. med. Ruth AlamutiAhlers, Wiesbaden,

Arztausweis Nr. 060012352, ausgestellt am 9.4.2009, 

für Dr. med. Bernd Greiner, Wiesbaden,

Arztausweis Nr. 060014377, ausgestellt am 7.10.2009, 

für Dr. med. Mohammad Ghasemidehabadi, Frankfurt,

Arztausweis Nr. 060010803, ausgestellt am 13.1.2009, 

für Dr. med. Franz Anselm Graf von Ingelheim, Geisenheim,

Arztausweis Nr. HSF14890, ausgestellt am 29.2.2008, 

für Dr. med. Dorothea Kertel, Frankfurt,

Arztausweis Nr. HSF13697, ausgestellt am 4.8.2006, 

für Adnan Kukic, Frankfurt,

Arztausweis Nr. 060011305, ausgestellt am 10.2.2009, 

für Dr. med. Lotte Kundmüller, Frankfurt,

Arztausweis Nr. HS/K 9895, ausgestellt am 17.3.2008, 

für Dr. med. Lothar Lehmann, Zürich,

Arztausweis (ohne Angaben) für Dr. med. Wolfgang Schubart, 

Frankfurt,

Arztausweis Nr. HSF14318, ausgestellt am 26.6.2007, 

für Dr. med. Karin Take, Frankfurt,

Arztausweis Nr. 060012723, ausgestellt am 12.5.2009, 

für Dr. med. Melanie Volkmer, Frankfurt,

Arztausweis Nr. 060012969, ausgestellt am 20.10.2009, 

für Christiane Vowinkel, Bad Hersfeld,

Arztausweis Nr. HSF13245, ausgestellt am 29.9.2006, 

für Dr. med. Andreas Wulf, Frankfurt.
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Auszubildende, die an der Abschlussprüfung für Medizinische Fachange

stellte/Arzthelfer/innen im Sommer 2010 teilnehmen wollen, sind zwischen 

dem

3. Februar bis zum 10. Februar 2010

bei der zuständigen Bezirksärztekammer anzumelden.

Die Anmeldung erfolgt durch Einreichung des Anmeldeformulars.

Außerdem sind der Anmeldung beizufügen:

1. der Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) mit Beurteilungsprotokoll

2. der Fragebogen über die Tätigkeit der Auszubildenden,

3. ggf. eine Bescheinigung über Art und Umfang einer Behinderung,

4. bei vorzeitiger Abschlussprüfung zusätzlich:

 die notwendige Notenbescheinigung der Berufsschule.

Es wird gebeten, die Unterlagen rechtzeitig und vollständig einzureichen, da 

anderenfalls die Teilnahme der Auszubildenden an der Sommerprüfung 2010 

nicht garantiert werden kann.

Zur Abschlussprüfung im Sommer 2010 sind anzumelden:

1. Auszubildende, deren Ausbildungszeit nicht später als am 17. Septem-

ber 2010 endet,

2. Auszubildende, die die Abschlussprüfung  vorzeitig abzulegen beab

sichtigen (i.d.R. ein Termin vor der regulären Abschlussprüfung),

3. Wiederholer/innen, die in einem vorangegangenen Prüfungstermin die 

Abschlussprüfung nicht bestanden haben,

4. sog. Externe, die gemäß § 45 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz ca. 4,5 Jahre 

in dem Beruf der/des Arzthelferin/Arzthelfers tätig gewesen sind und 

beabsichtigen, die Abschlussprüfung abzulegen. Als Zeiten der Berufs

tätigkeit gelten auch Ausbildungszeiten in einem anderen, einschlägi

gen Ausbildungsberuf.

Die vorzeitige Zulassung setzt voraus, dass die Leistungen der Auszubilden

den während der Ausbildungszeit

in den Lerngebieten des berufsbezogenen Unterrichts der Berufsschule • 

im Durchschnitt mit besser als 2,5 (Ausbildungsbeginn vor dem 1. August 

2007) bzw. mindestens 2,0 (Ausbildungsbeginn ab 1. August 2007), 

von dem Ausbildenden im Durchschnitt mit mindestens „gut“ beurteilt • 

werden und

(nur für Ausbildungsbeginn ab 1. August 2007) die Leistungen in der • 

Zwischenprüfung im Durchschnitt der fünf Prüfungsbereiche mindes

tens befriedigende Ergebnisse erbracht haben.

Landesärztekammer Hessen

Abteilung Ausbildungswesen: 

Medizinische Fachangestellte und Arzthelfer/innen

Anmeldung der Auszubildenden
zur Abschlussprüfung für Medizinische 
Fachangestellte/Arzthelfer/innen  
im Sommer 2010 vom 5. Mai 2010 bis 
zum 17. Juli 2010

Der Förderkreis Bad Nauheimer Gespräche e.V.
Gesellschaftspolitisches Forum

lädt ein zu dem

BAD  NAUHEIMER  GESPRÄCH

PRÄNATALMEDIZIN
neue gesetzliche Regelungen und ihre 

Auswirkungen

am Mittwoch, dem 3. Februar 2010, 18:30 Uhr
im Hotel Marriott, Raum Liebig 1 und 2

Hamburger Allee 210, 60486 Frankfurt a.M. 

Begrüßung
Dr. med. Ingrid Hasselblatt-Diedrich

Vortrag
Professor Dr. med. Christiane Woopen

Leiterin Forschungsstelle Ethik
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin

Universität Köln  
Stellvertretende Vorsitzende des

Nationalen Ethikrates

Ab 2010 müssen in der Pränatalmedizin neue gesetz
liche Regelungen berücksichtigt werden: ein geän
dertes Schwangerschaftskonfliktgesetz sowie das 
neue Gendiagnostikgesetz. Ärzte haben detaillierte 
Vorschriften zur Beratung, zu Kooperationen mit an
deren Ärzten, Beratungseinrichtungen und Verbän
den sowie zum Zeitablauf und zur Dokumentation zu 
beachten. Damit sollen die schwan geren Frauen und 
ihre Partner sowie das Ungeborene in – möglicher
weise – konflikthaften Situationen besser geschützt 
und versorgt werden.
In dem Vortrag wird erläutert und diskutiert, was die 
Vorgaben für die alltägliche Praxis des Pränataldiag
nostikers bedeuten und welche Auswirkungen dies 
auf die Betreuung von Schwangeren und ihren Part
nern hat. 

Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei!
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Aufgrund §§ 1 Abs. 4, 54, 56 Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 23. März 2005 

(BGBl. Teil I S. 931 ff.) hat die Delegiertenversammlung der Landesärztekam

mer Hessen am 28. November 2009 gemäß Beschluss des Berufsbildungs

ausschusses der Landesärztekammer Hessen vom 23. September 2009, 

unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Hauptausschusses des Bun

desinstituts für Berufsbildung zur Musterprüfungsordnung für Fortbildungs

prüfungen vom 27. Juni 2008 sowie unter Berücksichtigung der Verordnung 

über die Berufsausbildung zur Medizinischen Fachangestellten vom 26. April 

2006 (BGBl. Teil I S. 1097 ff.) folgende Satzung beschlossen:

Fortbildungsprüfungsordnung  
der Landesärztekammer Hessen
für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen 
zum Fachwirt/zur Fachwirtin  
für ambulante medizinische Versorgung

Inhalt

Präambel

I. Abschnitt

Fortbildung mit Prüfung

§ 1 Ziel der Fortbildung mit Prüfung

§ 2 Bezeichnung des Abschlusses

II. Abschnitt

Vorbereitung der Fortbildungsprüfung

§ 3 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung/Teilprüfung

§ 4 Dauer und Gliederung der Fortbildung

§ 5 Inhalte der Fortbildung und der Prüfung

§ 6  Prüfungstermine

§ 7 Befreiung von vergleichbaren schriftlichen Teilprüfungen

§ 8 Entscheidung über die Zulassung und über Befreiungsanträge

§ 9 Prüfungsgebühr

III. Abschnitt

Prüfungsausschuss

§ 10 Errichtung

§ 11 Zusammensetzung und Berufung

§ 12 Ausschluss von der Mitwirkung

§ 13 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

§ 14 Geschäftsführung

§ 15 Verschwiegenheit

IV. Abschnitt

Durchführung der Fortbildungsprüfung

§ 16 Prüfungsgegenstand, Prüfungssprache

§ 17 Gliederung der Prüfung, Prüfungsverfahren

§ 18 Prüfungsaufgaben

§ 19 Ausschluss der Öffentlichkeit

§ 20 Leitung, Aufsicht und Niederschrift

§ 21 Ausweispflicht und Belehrung

§ 22 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

§ 23 Rücktritt, Nichtteilnahme

§ 24 Nachteilsausgleich für behinderte Menschen

V. Abschnitt

Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses

§ 25 Bewertungsschlüssel

§ 26 Feststellung der Prüfungsergebnisse

§ 27 Bewerten der Prüfungsteile und Bestehen der Prüfung

§ 28 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder Nichtbestehen

§ 29 Prüfungszeugnis und FachwirtinnenBrief

§ 30 Bescheid über nicht bestandene Prüfung

VI. Abschnitt

Wiederholungsprüfung

§ 31 Wiederholungsprüfung

VII. Abschnitt

Schlussbestimmungen

§ 32 Rechtsbehelfsbelehrung

§ 33 Einsicht und Aufbewahrung von Prüfungsunterlagen

§ 34 Inkrafttreten

Präambel

Ziel dieser Fortbildung zum Fachwirt/zur Fachwirtin für ambulante medizi

nische Versorgung ist es, dem/der Medizinischen Fachangestellten/Arzthel

fer/Arzthelferin einen beruflichen Aufstieg zu ermöglichen. Der Fachwirt/die 

Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung soll als führende Kraft 

im Team des niedergelassenen Arztes/der niedergelassenen Ärztin oder 

anderer ambulanter Versorgungseinrichtungen anspruchsvolle und/oder 

spezialisierte Aufgaben in den Bereichen Medizin, Patientenbegleitung und 

Koordination sowie Praxisführung wahrnehmen. Der Fachwirt/die Fachwirtin 

für ambulante medizinische Versorgung soll darüber hinaus weiterführende 

Handlungskompetenzen in mindestens einem medizinischen Arbeitsfeld 

nachweisen, um den Arzt/die Ärztin qualifiziert zu unterstützen. Die Fortbil

dungsprüfungsordnung der Landesärztekammer Hessen berücksichtigt das 

Rahmencurriculum der Bundesärztekammer „Fortbildung zum Fachwirt/zur 

Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung“ vom 27. März 2009.

Erster Abschnitt

Fortbildung mit Prüfung

§ 1

Ziel der Fortbildung mit Prüfung

(1) Ziel der Fortbildung zum geprüften Fachwirt/zur geprüften Fachwirtin 

für ambulante medizinische Versorgung ist es, durch Erweiterung und 

Vertiefung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten eines/einer 

Medizinischen Fachangestellten/Arzthelfers/Arzthelferin, auch durch 

den Erwerb besonderer Handlungskompetenzen in mindestens einem 

medizinischen Arbeitsfeld in einem anderen oder umfassenderen Tätig

keitsbereich in erweiterter Verantwortung tätig werden zu können.

(2) Zum Nachweis der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die durch 

die berufliche Fortbildung zum Fachwirt/zur Fachwirtin für ambulante 

medizinische Versorgung erworben wurden, führt die Landesärztekam

mer Hessen Prüfungen nach Maßgabe nachfolgender Vorschriften 

durch.
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§ 2

Bezeichnung des Abschlusses

Die erfolgreich abgeschlossene Fortbildung führt zum Abschluss „Fachwirt 

für ambulante medizinische Versorgung“ bzw. „Fachwirtin für ambulante 

medizinische Versorgung“.

Zweiter Abschnitt

Vorbereitung der Fortbildungsprüfung

§ 3

Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung/Teilprüfung

(1) Zur Prüfung/Teilprüfung ist zuzulassen, wer 

a) eine mit Erfolg vor einer Ärztekammer abgelegte Abschlussprüfung 

als Medizinischer Fachangestellter/Medizinische Fachangestellte/

Arzthelfer/Arzthelferin oder einen gleichwertigen Abschluss oder 

die Berufsausbildung und Prüfung in einem anderen medizinischen 

Fachberuf mit anschließender einschlägiger Berufserfahrung und 

angemessener Dauer in der Tätigkeit als Medizinischer Fachange

stellter/Medizinische Fachangestellte/Arzthelfer/Arzthelferin sowie 

b) die regelmäßige Teilnahme an der Fortbildung in dem/den Hand

lungs und Kompetenzfeld/ern (Modul/en) gemäß § 5, in dem/denen 

die Prüfung/Teilprüfung abgelegt werden soll 

 nachweist.

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung/Teilprüfung ist schriftlich nach 

den von der Landesärztekammer Hessen bestimmten Fristen und Vor

gaben zu stellen. 

(3) Dem Antrag sind folgende Dokumente beizufügen:

1. Zeugnis über die erfolgreiche Abschlussprüfung zum/zur Medizini

schen Fachangestellten/Arzthelfer/Arzthelferin oder eines anderen 

Abschlusses nach Abs. 1a,

2. Nachweise über Berufsausbildung und Prüfung in einem anderen 

medizinischen Fachberuf und über die anschließende Berufserfah

rung in der Tätigkeit als Medizinische Fachangestellte/Medizinischer 

Fachangestellter/Arzthelfer/Arzthelferin sowie über die angemes

sene Dauer dieser Tätigkeit nach Abs. 1 a,

3. Bescheinigung/en über die Teilnahme nach Abs. 1 b.

(4) Örtlich zuständig für die Zulassung zur Prüfung/Teilprüfung ist die Ärzte

kammer, in deren Bereich der Antragsteller/die Antragstellerin 

a) in einem Arbeitsverhältnis steht oder

b) ihren Wohnsitz hat oder

c) an einer Maßnahme der Fortbildung gemäß § 4 teilgenommen hat.

(5) Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Aus

land können bei Nachweis berücksichtigt werden.

(6) Die Gleichwertigkeit eines anderen beruflichen Abschlusses sowie eines 

ausländischen Bildungsabschlusses mit dem des/der Medizinischen 

Fachangestellten/Arzthelfers/Arzthelferin stellt auf Antrag die Landes

ärztekammer Hessen fest.

(7) Über die Zulassung zur Prüfung/Teilprüfung entscheidet die Landesärz

tekammer Hessen.

§ 4

Dauer und Gliederung der Fortbildung

(1) Die Fortbildung umfasst insgesamt mindestens 420 Unterrichtsstunden.

(2) Die Fortbildung gliedert sich in einen Pflichtteil von 300 Unterrichts

stunden, dessen Inhalte Gegenstand der Prüfungen nach dieser Prüfungs

ordnung sind und in einen Wahlteil von mindestens 120 Unterrichts

stunden. 

(3) Ein Fortbildungskurs des Wahlteils soll mindestens 40 Unterrichtsstun

den umfassen. Der Wahlteil beinhaltet anerkannte Qualifizierungen in 

medizinischen Schwerpunktbereichen. 

(4) Über die Anerkennung von Qualifizierungen innerhalb des Pflicht und 

Wahlteiles entscheidet die Landesärztekammer Hessen.

(5) Die in der Fortbildung zu erwerbenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fä

higkeiten des Pflichtteiles werden in einzelnen Modulen nach Maßgabe 

des jeweils geltenden Rahmencurriculums der Bundesärztekammer 

vermittelt, die von den Fortbildungsteilnehmerinnen innerhalb von drei 

Jahren absolviert werden sollen.

(6) Die Absolvierung von Fortbildungskursen des Wahlteiles soll nicht län

ger als drei Jahre vor oder nach Absolvierung des Pflichtteils erfolgen. 

Im Falle einer Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsge

setz (AFGB) sind die dort angegebenen Fristen zu beachten.

§ 5

Inhalte der Fortbildung und der Prüfung

(1) Die Fortbildung gliedert sich in die Bereiche

a. Lern und Arbeitsmethodik, 

b. Patientenbetreuung und Teamführung, 

c. Qualitätsmanagement, 

d. Durchführung der Ausbildung, 

e. betriebswirtschaftliche Praxisführung,

f. Einsatz von Informations und Kommunikationstechnologien, 

g. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie

h. Betreuung von Risikopatienten und Notfallmanagement,

 die Gegenstand der Prüfung sind.

(2) Im Prüfungsbereich Lern und Arbeitsmethodik soll der Prüfungsteil

nehmer/die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie in der Lage 

ist, Strategien, Methoden und Medien des Lernens und der Präsenta

tion für selbstgesteuerte, erfolgreiche Lernprozesse, zur Selbstkontrol

le und zur Prüfungsvorbereitung, zum lebenslangen Kompetenzerhalt 

sowie in pädagogischen Anwendungssituationen zu nutzen.

(3) Im Prüfungsbereich Patientenbetreuung und Teamführung soll der Prü

fungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie zu 

einer sensiblen und effektiven Gesprächsführung mit Patienten und Mit

arbeitern/Mitarbeiterinnen in der Lage ist. Dabei soll er/sie die Grund

lagen und Techniken der Kommunikation und Interaktion sowie der 

Wahrnehmung und Motivation nutzen und Patienten und Mitarbeiter/

Mitarbeiterinnen in ihren spezifischen Problemen und Interessenslagen 

sowie sozialen Kontexten wahrnehmen. Er/Sie motiviert insbesondere 

Patienten durch individuelle Ansprache oder im Rahmen von Gruppen

schulungen zur kontinuierlichen Mitwirkung im Behandlungsprozess. 

Er/Sie setzt die wichtigsten Methoden und Techniken zur erfolgsorien
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tierten Anleitung von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen und zur Teament

wicklung ein.

(4) Im Prüfungsbereich Qualitätsmanagement soll der Prüfungsteilnehmer/

die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie bei der Einführung, 

Durchführung, Kontrolle und Evaluation von Qualitätsmanagementsys

temen und prozessen gestaltend mitwirkt. Im Sinne eines permanen

ten Qualitätsentwicklungsprozesses wirkt er/sie durch entsprechende 

Methoden auf die Erreichung von Qualitätszielen und Qualitätsbe

wusstsein bei den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen hin. Unter Verantwor

tung des Arztes/der Ärztin setzt er/sie Qualitätsinstrumente, verfahren 

und techniken planvoll ein, führt Maßnahmen durch und optimiert sie 

patienten und mitarbeiterorientiert.

(5) Im Prüfungsbereich Durchführung der Ausbildung soll der Prüfungsteil

nehmer/die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie auf der Grund

lage der rechtlichen Rahmenbedingungen die Ausbildung von Medizini

schen Fachangestellten planen, durchführen und kontrollieren kann. Er/

Sie vermittelt Ausbildungsinhalte, leitet die Auszubildenden an, berät 

und motiviert sie. Er/Sie wendet dabei Kenntnisse der Entwicklungs 

und der Lernpsychologie sowie der Berufs und Arbeitspädagogik an.

(6) Im Prüfungsbereich Betriebswirtschaftliche Praxisführung soll der Prü

fungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie be 

triebliche Abläufe unter ökonomischen Gesichtspunkten planen, orga

nisieren und überwachen kann. Er/Sie gestaltet Arbeitsabläufe und 

Organisationsstrukturen durch einen zielgerichteten und effizienten 

Ressourceneinsatz. Er/Sie setzt marketingorientierte Maßnahmen zum 

Zwecke der Weiterentwicklung von Unternehmenszielen ein. Mit Be triebs

mitteln und Materialien geht er/sie unter Beachtung logistischer und 

ökologischer Gesichtspunkte effizient um.

(7) Im Prüfungsbereich Einsatz von Informations und Kommunikationstech

nologien soll der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin nach

weisen, dass er/sie bei der Hard und Softwareplanung mitwirkt, diese 

in die betriebliche Ablauforganisation integriert und effizient anwenden 

kann. Er/Sie setzt Informations und Kommunikationstechniken in allen 

Funktionalitäten ein und kommuniziert mit internen und externen Part

nern. Dabei setzt er/sie fachkundig die Bestimmungen des Datenschut

zes und der Datensicherheit um.

(8) Im Prüfungsbereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz soll der 

Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie 

die rechtlichen Grundlagen des Arbeitschutzes kennt und die Verfahren 

beherrscht. Er/Sie überprüft die Maßnahmen zur Verhinderung und Ver

meidung von Infektionen/Unfällen bei Personal und Patienten, plant 

Veränderungen und kontrolliert deren Umsetzung. Er/Sie überwacht die 

Einhaltung der Vorgaben des Medizinproduktegesetzes, der Medizin

produktebetreiberverordnung sowie der Biostoffverordnung.

(9) Im Prüfungsbereich Risikopatienten und Notfallmanagement soll der 

Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie 

in der Lage ist, gesundheitliche Risiken zu erkennen sowie Laborwerte 

einzuschätzen und an den Arzt weiterzuleiten. Er/Sie sichert den Infor

mationsfluss und organisiert die notwendigen Rahmenbedingungen in 

der Gesundheitseinrichtung. Er/Sie begleitet spezifische Patienten

gruppen kontinuierlich bei der Einhaltung ärztlich verordneter Maßnah

men und beachtet dabei insbesondere soziale und kulturelle Besonder

heiten. Er/Sie ist in der Lage, notfallmedizinische Situationen zu erken

nen und Maßnahmen im Rahmen des Notfallmanagements einzuleiten. 

Er/Sie organisiert den ständigen Kompetenzerhalt aller nichtärztlichen 

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

(10) Die Lerninhalte der Bereiche sind im Rahmencurriculum der Bundesärz

tekammer für die Fachwirtin/den Fachwirt für ambulante medizinische 

Versorgung festgelegt.

§ 6

Prüfungstermin

(1) Die Landesärztekammer Hessen legt die Prüfungstermine fest. 

(2) Die Landesärztekammer Hessen gibt die Prüfungstermine einschließ

lich der Anmeldefristen im Hessischen Ärzteblatt und auf ihrer Home

page frühzeitig, spätestens einen Monat vor Ablauf der Anmeldefrist 

bekannt. Wird die Anmeldefrist überschritten, kann die Landesärzte

kammer Hessen die Annahme des Antrags verweigern.

§ 7

Befreiung von vergleichbaren schriftlichen Teilprüfungen

(1) Der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin ist auf Antrag von 

der Ablegung schriftlicher Teilprüfungen durch die Landesärztekammer 

Hessen zu befreien, wenn er/sie eine andere vergleichbare Prüfung vor 

einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder 

vor einem staatlichen Prüfungsausschuss oder einer anderen zuständi

gen Stelle erfolgreich abgelegt hat und die Anmeldung zur Prüfung in

nerhalb von fünf Jahren nach Bekanntgabe des Bestehens der anderen 

Prüfung erfolgt.

(2) Anträge auf Befreiung von schriftlichen Teilprüfungen sind zusammen 

mit dem Zulassungsantrag schriftlich bei der Landesärztekammer Hessen 

zu stellen. Die Nachweise über Befreiungsgründe im Sinne von Abs. 1 

sind beizufügen.

§ 8

Entscheidung über die Zulassung und über Befreiungsanträge

(1) Über die Zulassung sowie über die Befreiung von einzelnen Teilprüfun

gen entscheidet die Landesärztekammer Hessen. Hält sie die Zulassungs

voraussetzungen oder die Befreiungsgründe nicht für gegeben, so 

entscheidet der Prüfungsausschuss.

(2) Die Entscheidungen über die Zulassung und die Befreiung von schriftli

chen Prüfungsteilen sind dem Antragssteller/der Antragstellerin recht

zeitig unter Angabe des Prüfungstermins und ortes einschließlich der 

erlaubten Arbeits und Hilfsmittel mitzuteilen. Auf das besondere An

tragsrecht für Behinderte ist hinzuweisen. Die Entscheidungen über die 

Nichtzulassung und über die Ablehnung der Befreiung sind dem Antrags

steller/der Antragsstellerin schriftlich mit Begründung bekannt zu geben.

(3) Die Zulassung und die Befreiung von schriftlichen Teilprüfungen können 

von der Landesärztekammer Hessen bis zur Bekanntgabe des Prüfungs

ergebnisses widerrufen werden, wenn sie aufgrund gefälschter Unter

lagen oder falscher Angaben ausgesprochen wurde.

§ 9

Prüfungsgebühr

Für die Teilnahme an der Prüfung wird eine Prüfungsgebühr erhoben, die 

von dem Prüfungsteilnehmer/der Prüfungsteilnehmerin nach Aufforderung 
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an die Landesärztekammer Hessen zu entrichten ist. Die Höhe der Prüfungs

gebühr bestimmt sich nach der Kostensatzung der Landesärztekammer 

Hessen.

Dritter Abschnitt

Prüfungsausschuss

§ 10

Errichtung

Für die Durchführung von Prüfungen im Bereich der beruflichen Fortbildung 

errichtet die Landesärztekammer Hessen Prüfungsausschüsse.

§ 11

Zusammensetzung und Berufung

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die 

Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mit

wirkung im Prüfungswesen geeignet sein. Die Mitglieder von Prüfungs

ausschüssen sind hinsichtlich der Beurteilung der Prüfungsleistungen 

unabhängig und nicht an Weisungen gebunden.

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören als Mitglieder in gleicher Zahl Ärzte/

Ärztinnen als Beauftragter/Beauftragte der Arbeitgeber und Arbeitge

berinnen und Medizinische Fachangestellte (Arzthelfer/Arzthelferin) als 

Beauftragter/Beauftragte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 

sowie mindestens eine Person, die als Lehrkraft im beruflichen Schul 

oder Fortbildungswesen tätig ist, an. Mindestens zwei Drittel der Ge

samtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeitgeber/Arbeitge

berinnen und der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen sein.

(3) Die Mitglieder werden von der Landesärztekammer Hessen für eine ein

heitliche Periode, längstens für fünf Jahre berufen.

(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen werden auf Vor

schlag der im Bereich der Landesärztekammer Hessen bestehenden 

Gewerkschaften und selbstständigen Vereinigungen von Arbeitneh

mern mit sozial oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen.

(5) Lehrkräfte aus dem beruflichen Schul oder Fortbildungswesen werden im 

Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten 

Stelle berufen. Soweit es sich um Lehrkräfte von Fortbildungs einrich tun gen 

handelt, werden diese von den Fortbildungseinrichtungen benannt.

(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer 

von der Landesärztekammer Hessen gesetzten angemessenen Frist vor

geschlagen, so beruft diese insoweit nach pflichtgemäßem Ermessen.

(7) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Prüfungsausschüsse 

können nach Anhörung der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem 

Grunde abberufen werden.

(8) Die Mitglieder haben Stellvertreter oder Stellvertreterinnen. Die Absät

ze 3 bis 7 gelten für sie entsprechend.

(9) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen 

und für Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer 

Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren 

Höhe von der Landesärztekammer Hessen festgesetzt wird.

§ 12

Ausschluss von der Mitwirkung

(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige der Prüfungsbewer

ber/Prüfungsbewerberinnen nicht mitwirken. Angehörige im Sinne des 

Satz 1 sind:

1. Verlobte,

2. Ehegatten,

3 eingetragene Lebenspartner,

4. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,

5. Geschwister,

6. Kinder der Geschwister,

7. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,

8. Geschwister der Eltern,

9. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhält

nis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander 

verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

(2) Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten Personen auch dann, wenn

1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begrün

dende Ehe oder die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;

2. in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwä

gerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist;

3. im Falle der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr be

steht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinan

der verbunden sind.

(3) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Absatz 1 für ausgeschlos

sen oder bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 ge

geben sind, ist dies der Landesärztekammer Hessen mitzuteilen, wäh

rend der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Die Entscheidung über den 

Ausschluss von der Mitwirkung trifft die Landesärztekammer Hessen, 

während der Prüfung der Prüfungsausschuss. Im letzteren Fall darf das 

betroffene Mitglied nicht mitwirken. Ausgeschlossene Personen dürfen 

bei der Beratung und Beschlussfassung nicht zugegen sein.

(4) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unpartei

ische Ausübung des Prüfungsamtes zu rechtfertigen, oder wird von einer 

Prüfungsteilnehmerin das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, 

so hat die betroffene Person dies der Landesärztekammer Hessen mit

zuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Absatz 2 Sätze 

2 bis 4 gelten entsprechend.

(5) Personen, die gegenüber dem Prüfungsteilnehmer/der Prüfungsteilneh

merin Arbeitgeberfunktionen innehaben, sollen, soweit nicht besondere 

Umstände eine Mitwirkung zulassen oder erfordern, nicht mitwirken.

(6) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung 

des Prüfungsausschusses nicht möglich ist, kann die Landesärztekam

mer Hessen die Durchführung der Prüfung einem anderen oder einem 

gemeinsamen Prüfungsausschuss übertragen. Erforderlichenfalls kann 

eine andere zuständige Stelle ersucht werden, die Prüfung durchzufüh

ren. Das Gleiche gilt, wenn eine objektive Durchführung der Prüfung 

aus anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint.

§ 13

Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den Vorsitz führt, und 

ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz stellvertretend übernimmt. Der 
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Vorsitz und das ihn stellvertretende Mitglied sollen nicht derselben Mit

gliedergruppe angehören.

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mit

glieder mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stim

men. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden Mitglie

des den Ausschlag. 

§ 14

Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung der Prüfungsausschüsse liegt im Benehmen mit 

den Prüfungsausschüssen bei der Landesärztekammer Hessen. Einla

dungen (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung), Protokollführung 

und Durchführung der Beschlüsse erfolgen im Einvernehmen mit dem 

Vorsitz des Prüfungsausschusses.

(2) Zu den Sitzungen der Prüfungsausschüsse sind die ordentlichen Mit

glie der rechtzeitig einzuladen. Stellvertretende Mitglieder werden in 

geeigneter Weise unterrichtet. Kann ein Mitglied an einer Sitzung nicht 

teilnehmen, so soll es dies unverzüglich der Landesärztekammer Hes

sen mitteilen. Für ein verhindertes Mitglied ist ein stellvertretendes 

Mitglied einzuladen, welches derselben Gruppe angehören soll.

(3) Die Sitzungsprotokolle sind von der Protokollführung und dem Vorsitz 

zu unterzeichnen.

§ 15

Verschwiegenheit

Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegenüber 

dem Berufsbildungsausschuss, haben die Mitglieder des Prüfungsaus

schusses und sonstige mit der Prüfung befassten Personen sowie gegebe

nenfalls zugelassene Gäste über alle Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit 

gegenüber Dritten zu wahren. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der 

Landesärztekammer Hessen.

Vierter Abschnitt

Durchführung der Fortbildungsprüfung

§ 16

Prüfungsgegenstand, Prüfungssprache

(1) Gegenstand der Fortbildungsprüfung ist der Nachweis von Fertigkeiten, 

Kenntnissen und Fähigkeiten, die durch die Aufstiegsfortbildung nach 

§§ 4, 5 zum Fachwirt/zur Fachwirtin für ambulante medizinische Versor

gung erworben wurden. 

(2) Die Prüfungssprache ist Deutsch.

§ 17

Gliederung der Prüfung, Prüfungsverfahren

(1) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem praktischmünd

lichen Teil.

(2) Der schriftliche Teil erstreckt sich auf die in § 5 festgelegten Prüfungs

bereiche und erfolgt in zwei Teilprüfungen. Diese finden im Antwortaus

wahlverfahren (Multiple Choice) statt. Die Prüfungsdauer beträgt höchs

tens 30 Minuten pro Prüfungsbereich. 

(3) Der schriftliche Teil ist auf Antrag des Prüfungsteilnehmers/der Prü

fungsteilnehmerin oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses durch 

eine mündliche Prüfung zu ergänzen, wenn dies für das Bestehen der 

Prüfung von Bedeutung ist. Die Ergänzungsprüfung soll höchstens 30 

Minuten betragen.

(4) Der praktischmündliche Teil der Prüfung besteht aus einer handlungs

feldübergreifenden Projektarbeit und einem die Projektarbeit berück

sichtigenden Fachgespräch.

(5) In einer handlungsfeldübergreifenden Projektarbeit soll der Prüfungs

teilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie eine kom

plexe Problemstellung der Gesundheitseinrichtung erfassen, darstellen, 

beurteilen und lösen kann. Die Themenstellung kann alle in § 5 genann

ten Prüfungsbereiche umfassen, muss aber unter grundsätzlicher Be

rücksichtigung des Prüfungsbereiches Lern und Arbeitsmethodik min

destens zwei weitere Prüfungsbereiche verbinden. Die Projektarbeit ist 

als schriftliche Arbeit anzufertigen.

(6) Auf der Grundlage der Projektarbeit soll der Prüfungsteilnehmer/die Prü

fungsteilnehmerin in einem Fachgespräch nachweisen, dass er/sie in 

der Lage ist, seine/ihre Handlungskompetenzen in praxisbezogenen 

Situationen anwenden und sachgerechte Lösungen erarbeiten zu kön

nen. Daneben werden auch vertiefende und erweiterte Fragestellungen 

aus anderen Handlungs und Kompetenzfeldern einbezogen.

 Das Fachgespräch ist nur zu führen, wenn in der Projektarbeit mindes

tens ausreichende Leistungen nachgewiesen worden sind. Es soll min

destens 45 Minuten, höchstens 60 Minuten dauern.

§ 18

Prüfungsaufgaben

(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der Prüfungsan

forderungen die Prüfungsaufgaben. Die Dozenten erarbeiten die Prü

fungs aufgaben und schlagen sie dem Prüfungsausschuss vor.

(2) Das Thema der Projektarbeit wird vom Prüfungsausschuss gestellt und kann 

Vorschläge des Prüfungsteilnehmers berücksichtigen. Der Prüfungs  aus

 schuss kann zur Erstellung der Projektarbeit Sachverständige hinzuziehen.

§ 19

Ausschluss der Öffentlichkeit

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 

(2) Vertreter und Vertreterinnen der obersten Landesbehörden, der Lan

desärztekammer Hessen sowie die Mitglieder des Berufsbildungsaus

schusses der Landesärztekammer Hessen können anwesend sein. Der 

Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit der Landesärztekammer 

Hessen andere Personen als Gäste zulassen.

(3) An der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder 

des Prüfungsausschusses beteiligt sein.

§ 20

Leitung, Aufsicht und Niederschrift

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom gesamten Prüfungs

ausschuss abgenommen.

(2) Die Landesärztekammer Hessen regelt im Einvernehmen mit dem Prü

fungsausschuss die Aufsichtsführung, die sicherstellen soll, dass die 
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Prüfungsleistungen selbstständig und nur mit erlaubten Arbeits und 

Hilfsmitteln durchgeführt werden.
 

(3) Störungen durch äußere Einflüsse müssen von Prüfungsteilnehmern/

Prüfungsteilnehmerinnen ausdrücklich gegenüber der Aufsicht oder 

dem Vorsitz gerügt werden. Entstehen durch die Störungen erhebliche 

Beeinträchtigungen, entscheidet der Prüfungsausschuss über Art und 

Umfang von geeigneten Ausgleichsmaßnahmen. Bei der Durchführung 

von schriftlichen Prüfungen kann die Aufsicht über die Gewährung einer 

Zeitverlängerung entscheiden.

(4) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 21

Ausweispflicht und Belehrung

Der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin hat sich auf Verlangen 

des Vorsitzes oder der Aufsichtsführung über seine/ihre Person auszuwei

sen. Er/Sie ist vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Ver

fügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits und Hilfsmittel, die Folgen von 

Täuschungshandlungen, Ordnungsverstößen, Rücktritt und Nichtteilnahme 

zu belehren.

§ 22

Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

(1) Unternimmt es ein Prüfungsteilnehmer/eine Prüfungsteilnehmerin, das 

Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener 

Hilfsmittel zu beeinflussen oder leistet er/sie Beihilfe zu einer Täuschung 

oder einem Täuschungsversuch, liegt eine Täuschungshandlung vor.

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüfungsteilnehmer/

eine Prüfungsteilnehmerin eine Täuschungshandlung begeht oder einen 

entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von der Auf

sichtsführung festzustellen und zu protokollieren. Der Prüfungsteilneh

mer/die Prüfungsteilnehmerin setzt die Prüfung vorbehaltlich der Ent

scheidung des Prüfungsausschusses über die Täuschungshandlung fort.

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungshand

lung betroffene Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) be

wertet. In schweren Fällen, insbesondere bei vorbereiteten Täuschungs

handlungen, kann der Prüfungsausschuss den Prüfungsteil oder die 

gesamte Prüfung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten.

(4) Behindert ein Prüfungsteilnehmer/eine Prüfungsteilnehmerin durch ihr 

Verhalten die Prüfung so, dass die Prüfung nicht ordnungsgemäß durch

geführt werden kann, ist sie von der Teilnahme auszuschließen. Die 

Entscheidung hierüber kann von der Aufsichtsführung getroffen wer

den. Die endgültige Entscheidung über die Folgen für den Prüfungsteil

nehmer/die Prüfungsteilnehmerin hat der Prüfungsausschuss unver

züglich zu treffen. Absatz 3 gilt entsprechend. Gleiches gilt bei Nichtbe

achtung der Sicherheitsvorschriften.

(5) Vor Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach den Absätzen 3 

und 4 ist die Prüfungsteilnehmerin zu hören.

§ 23

Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin kann nach erfolgter 

Anmeldung vor Beginn der Prüfung, bei schriftlichen Prüfungen vor Be

kanntgabe der Prüfungsaufgaben, durch schriftliche Erklärung zurück

treten. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht begonnen.

(2) Versäumt der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin einen Prü

fungstermin, so können bereits erbrachte selbstständige Prüfungsleis

tungen anerkannt werden, wenn ein wichtiger Grund für die Nichtteil

nahme vorliegt. Selbstständige Prüfungsleistungen sind solche, die 

thematisch klar abgrenzbar und nicht auf eine andere Prüfungsleistung 

bezogen sind sowie eigenständig bewertet werden. 

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt der Prüfungs

teilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin an der Prüfung nicht teil, ohne 

dass ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die Prüfung mit „ungenügend“ 

(= 0 Punkte) bewertet.

(4) Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im 

Krankheitsfall ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich. Die 

Entscheidung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes trifft der Prü

fungsausschuss. 

§ 24

Nachteilsausgleich für behinderte Menschen

Bei der Durchführung der Prüfung werden die besonderen Verhältnisse be

hinderter Menschen berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die 

Dauer der Prüfung, die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruchnah

me von Hilfeleistungen Dritter wie Gebärdensprachdolmetscher für hörbe

hinderte Menschen. Art und Grad der Behinderung ist mit dem Antrag auf 

Zulassung zur Prüfung (§ 8 Abs. 1) nachzuweisen.

Fünfter Abschnitt

Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses

§ 25

Bewertungsschlüssel

Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

Eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leistung

 = 10092 Punkte = Note 1 = sehr gut;

eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung

 = unter 9281 Punkte = Note 2 = gut;

eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende Leistung

 = unter 8167 Punkte = Note 3 = befriedigend;

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderun

gen noch entspricht

 = unter 6750 Punkte = Note 4 = ausreichend;

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen 

lässt, dass gewisse Grundkenntnisse noch vorhanden sind

 = unter 5030 Punkte = Note 5 = mangelhaft;

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst 

Grundkenntnisse fehlen

 = unter 300 Punkte = Note 6 = ungenügend.

Der HundertPunkteSchlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistungen so

wie der Ermittlung von Zwischen und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.
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§ 26

Feststellung der Prüfungsergebnisse

(1) Der Prüfungsausschuss stellt gemeinsam die Ergebnisse des schriftlichen 

und mündlichpraktischen Prüfungsteils sowie das Gesamtergebnis fest.

(2) Bei der Feststellung von Prüfungsergebnissen bleiben Prüfungsleistun

gen, von denen befreit worden ist, außer Betracht.

(3) Der Prüfungsausschuss kann zur Bewertung einzelner Prüfungsleistun

gen Stellungnahmen Dritter einholen.

§ 27

Bewerten der Prüfungsteile und Bestehen der Prüfung

(1) Für die Ermittlung der Gesamtnote sind die Ergebnisse der beiden Prü

fungsteile gemäß § 17 gleich zu gewichten.

(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn in beiden Prüfungsteilen mindestens 

ausreichende Leistungen erbracht wurden.

(3) Das Prüfungsergebnis der schriftlichen Teilprüfungen ergibt das Ergeb

nis des schriftlichen Prüfungsteils. Bei mangelhaften Leistungen im 

Ergebnis des schriftlichen Prüfungsteils kann eine mündliche Ergän

zungsprüfung gemäß § 17 Abs. 3 in höchstens drei Prüfungsbereichen 

(Modulen) durchgeführt werden.

(4) Die Bewertung des Fachgespräches wird gegenüber der Bewertung der 

Projektarbeit doppelt gewichtet.

(5) Die Gesamtnote ergibt sich aus dem Durchschnitt der Ergebnisse der 

beiden Prüfungsteile.

§ 28

Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder Nichtbestehen

(1) Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Nieder

schrift zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungsausschus

ses zu unterzeichnen.  

(2) Dem Prüfungsteilnehmer/der Prüfungsteilnehmerin soll unmittelbar 

nach Feststellung des Gesamtergebnisses der Prüfung mitgeteilt wer

den, ob sie die Prüfung „bestanden“ oder „nicht bestanden“ hat. 

(3) Über das Ergebnis der ersten Teilprüfung erhält der Prüfungsteilnehmer/ 

die Prüfungsteilnehmerin einen Bescheid. 

(4) Nach Bestehen der gesamten Prüfung erteilt die Landesärztekammer 

Hessen ein Prüfungszeugnis.

§ 29

Prüfungszeugnis und Fachwirt/innen-Brief

(1) Das Prüfungszeugnis enthält 

die Bezeichnung „Zeugnis“ und die Angabe der Fortbildungsrege –

lung, 

die Personalien des Prüfungsteilnehmers/der Prüfungsteilnehmerin  –

(Name, Vorname, Geburtsdatum), 

die Bezeichnung der Prüfungsordnung mit Datum und Fundstelle,  –

die Ergebnisse des schriftlichen und mündlich/praktischen Teils so –

wie die Gesamtnote,

das Datum des Bestehens der Prüfung, –

die Namenswiedergaben (Faksimile) oder Unterschriften des Vorsit –

zes des Prüfungsausschusses und der beauftragten Person der Lan

desärztekammer Hessen mit Siegel.

(2) Dem Zeugnis ist auf Antrag des Prüfungsteilnehmers/der Prüfungsteil

nehmerin eine englischsprachige und eine französischsprachige Über

setzung beizufügen.

(3) Der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin erhält nach erfolg

reich abgelegter Prüfung und Nachweis des Wahlteils den Brief „Fach

wirt für ambulante medizinische Versorgung“/„Fachwirtin für ambulan

te medizinische Versorgung“.

§ 30

Bescheid über nicht bestandene Prüfung

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhält der Prüfungsteilnehmer/die Prü

fungsteilnehmerin von der Landesärztekammer Hessen einen schriftlichen 

Bescheid. Darin ist anzugeben, in welchem Prüfungsteil ausreichende 

Leistungen nicht erbracht wurden. 

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung gemäß 

§ 31 ist hinzuweisen.

Sechster Abschnitt

Wiederholungsprüfung

§ 31

Wiederholungsprüfung

(1) Eine Fortbildungsprüfung, die nicht bestanden ist, kann zweimal wie

derholt werden.

(2) Hat der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin bei nicht bestande

ner Prüfung im schriftlichen oder praktischmündlichen Prüfungsteil min

destens ausreichende Leistungen erbracht, so ist er/sie auf Antrag von 

diesem Prüfungsteil zu befreien, sofern der Prüfungsteilnehmer/die Prü

fungsteilnehmerin sich innerhalb von zwei Jahren – gerechnet vom Tage der 

Feststellung des Ergebnisses der nicht bestandenen Prüfung an – zur Wie

derholungsprüfung anmeldet. Die Bewertung einer selbstständigen Prü

fungsleistung ist im Rahmen der Wiederholungsprüfung zu übernehmen.

(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prüfungstermin (§ 6) wie

derholt werden.

(4) Die Vorschriften über die Anmeldung und Zulassung finden für die An

meldung zur Wiederholungsprüfung Anwendung. Bei der Anmeldung 

sind zudem Ort und Datum der vorausgegangen Prüfung anzugeben.

(5) Für die Durchführung der Prüfung sowie die Bewertung und Feststel

lung der Prüfungsergebnisse gelten die §§ 1630 entsprechend.

Siebter Abschnitt

Schlussbestimmungen

§ 32

Rechtsbehelfsbelehrung

Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsausschüsse sowie der Lan

des ärztekammer Hessen sind bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe an den 
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Prüfungsbewerber/die Prüfungsbewerberin bzw. den Prüfungsteilnehmer/

die Prüfungsteilnehmerin mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

Diese richtet sich im Einzelnen nach der Verwaltungsgerichtsordnung und 

den dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen des Landes Hessen.

§ 33

Einsicht und Aufbewahrung von Prüfungsunterlagen

(1) Auf Antrag ist dem Prüfungsteilnehmer/der Prüfungsteilnehmerin binnen 

der gesetzlich vorgegebenen Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs 

Einsicht in seine Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die schriftlichen 

Prüfungsarbeiten sind ein Jahr, die Niederschriften zehn Jahre aufzube

wahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Zugang des Prüfungs

bescheides. Der Ablauf der vorgenannten Fristen wird durch das Einlegen 

eines Rechtsmittels gehemmt.

(2) Die Aufbewahrung kann auch elektronisch erfolgen. Landesrechtliche 

Vorschriften zur Archivierung bleiben unberührt.

§ 34

In-Kraft-Treten

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag der Veröffentlichung im Hessischen 

Ärzteblatt in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Fortbildungsprüfungsord

nung zum Arztfachhelfer/zur Arztfachhelferin vom 10. Juni 2003 (veröffent

licht im Juli 2003) außer Kraft.

Die vorstehende, von der Delegiertenversammlung der Landesärztekammer 

Hessen am 28. November 2009 beschlossene Fortbildungsprüfungsordnung 

der Landesärztekammer Hessen für die Durchführung von Fortbildungsprü

fungen zum Fachwirt/zur Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung 

wird hiermit ausgefertigt und im Hessischen Ärzteblatt verkündet.

Frankfurt, den 9. Dezember 2009

Dr. med. Gottfried von Knoblauch zu Hatzbach

– Präsident –

Die Delegiertenversammlung der Landesärztekammer Hessen hat in der Sit

zung am 28.11.2009 mit der in § 4 A) (1) a) der Satzung vorgeschriebenen Zwei

drittelmehrheit aller gewählten Mitglieder die nachfolgenden Änderungen 

der Satzung und Versorgungsordnung beschlossen, die das Hessische 

Mi nis terium für Arbeit, Familie und Gesundheit mit Schreiben vom 30.11. 

2009 unter dem Geschäftszeichen VI 3 A – 54 g 3110 genehmigt hat:

I.  Angleichung des Rechts der Lebenspartnerschaften      

an das Recht der Ehe

Artikel 1

1.  Änderung des § 12 der Satzung:

a) In Absatz 2 Satz 2

 werden die Wörter „der Witwe oder dem Witwer“ durch die Wörter „der 

Witwe, dem Witwer oder dem überlebenden Lebenspartner im Sinne 

des Lebenspartnerschaftsgesetzes (LPartG)“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 3

 werden die Wörter „eine Witwe oder ein Witwer“ durch die Wörter „eine 

Witwe, ein Witwer oder ein überlebender Lebenspartner im Sinne des 

LPartG“ ersetzt und nach dem Wort „Ehegatte“ die Wörter „oder Lebens

partner im Sinne des LPartG“ eingefügt.

2.  Änderung des § 4 der Versorgungsordnung:

 In Absatz 2 Satz 5

 werden nach dem Wort „Verheirateten“ die Wörter „oder Lebenspart

nern im Sinne des LPartG“ und nach dem Wort „Ehepartner“ die Wörter 

„oder Lebenspartner im Sinne des LPartG“ eingefügt.

3.  Änderung des § 5 der Versorgungsordnung:

 Nach Absatz 10 wird folgender Absatz 11 wird angefügt:

 „(11) Die Abs. 1  10 gelten für Lebenspartner im Sinne des LPartG ent

sprechend.“ 

Artikel 2

Die Änderungen treten zum 01.01.2010 in Kraft.

II.  Beitrags- und Leistungstabelle

Artikel 1

Die nachfolgenden Tabellenänderungen gelten ab 01.01.2010 bzw. betref-

fen ausschließlich die Verrentung von Beiträgen, die ab 01.01.2010 eingehen. 

Eine inhaltliche Veränderung der bislang gültigen Tabellen erfolgt nicht.

1.  Änderung des § 14 der Versorgungsordnung:

a) In Satz 1 wird die Angabe „01.01.2008“ durch die Angabe „01.01.2010“ 

ersetzt.

b) Die Tabellen 1 „Beitrags und Leistungstabelle“ und 2 „Verringerung der 

Ren tenanwartschaft bei Beitragsausfällen/Faktoren zur Berechnung 

des Kapitalwertes von Rentenanwartschaften“ werden wie folgt neu 

gefasst:

Das Versorgungswerk informiert:

Änderungen der Satzung und Versorgungsordnung des Versorgungswerkes  
der Landesärztekammer Hessen



1  2010 • Hessisches Ärzteblatt

Landesärztekammer Hessen

55

„Tabelle 1: Beitrags- und Leistungstabelle

(gültig für ab 01.01.2010 entrichtete Beiträge)

EA B R EA B R

20 2,418 41,364 43 7,147 13,992

21 2,515 39,767 44 7,597 13,163

22 2,617 38,214 45 8,093 12,357

23 2,724 36,704 46 8,640 11,574

24 2,838 35,236 47 9,249 10,812

25 2,958 33,808 48 9,929 10,072

26 3,085 32,420 49 10,693 9,352

27 3,218 31,071 50 11,558 8,652

28 3,360 29,758 51 12,545 7,971

29 3,511 28,483 52 13,680 7,310

30 3,671 27,244 53 14,999 6,667

EA B R EA B R

31 3,840 26,039 54 16,554 6,041

32 4,021 24,868 55 18,406 5,433

33 4,214 23,731 56 20,657 4,841

34 4,420 22,625 57 23,452 4,264

35 4,640 21,551 58 27,027 3,700

36 4,876 20,507 59 31,766 3,148

37 5,130 19,493 60 38,358 2,607

38 5,403 18,508 61 48,193 2,075

39 5,698 17,551 62 64,558 1,549

40 6,016 16,622 63 97,182 1,029

41 6,361 15,721 64 194,932 0,513

42 6,737 14,844

„

„Tabelle 2: Verringerung der Rentenanwartschaft bei Beitragsausfällen

Faktoren zur Berechnung des Kapitalwertes von Rentenanwartschaften

(gültig ab 01.01.2010)

Maß geb li ches Al ter Ver rin ge rung der mtl. 

Ren ten an wart schaft  

in % der Sum me der 

aus ge fal le nen Bei trä ge

Ka pital fak tor

20 1,330833 75,14

21 1,294167 77,27

22 1,258333 79,47

23 1,223333 81,74

24 1,190000 84,03

25 1,156667 86,46

26 1,124167 88,95

27 1,094167 91,39

28 1,062500 94,12

29 1,032500 96,85

30 1,004167 99,59

31 0,975833 102,48

32 0,947500 105,54

33 0,921667 108,50

34 0,895000 111,73

Maß geb li ches Al ter Ver rin ge rung der mtl. 

Ren ten an wart schaft  

in % der Sum me der 

aus ge fal le nen Bei trä ge

Ka pital fak tor

35 0,870000 114,94

36 0,845000 118,34

37 0,820833 121,83

38 0,797500 125,39

39 0,774167 129,17

40 0,750833 133,19

41 0,730833 136,83

42 0,710000 140,85

43 0,690833 144,75

44 0,671667 148,88

45 0,652500 153,26

46 0,635000 157,48

47 0,616667 162,16

48 0,600000 166,67

49 0,583333 171,43

50 0,567500 176,21

51 0,550833 181,54

52 0,535833 186,63

53 0,521667 191,69

54 0,506667 197,37

55 0,493333 202,70

56 0,480833 207,97

57 0,470000 212,77

58 0,460000 217,39

59 0,450833 221,81

60 0,443333 225,56

61 0,438333 228,14

62 0,433333 230,77

63 0,430000 232,56

64 0,427500 233,92

„

2.  Änderung des § 15 der Versorgungsordnung:

Die Tabelle 1 „Verrentungsfaktoren zur Umrechnung eines Kapitalwertes 

(Ausgleichwertes) in eine Anwartschaft auf Altersrente aus Versorgungs

ausgleich“ wird wie folgt neu gefasst:

„Tabelle 1: Verrentungsfaktoren zur Umrechnung eines Kapitalwertes 

(Ausgleichswertes) in eine Anwartschaft auf Altersrente  

aus Versorgungsausgleich

(gültig ab 01.01.2010)

Teil 1: Anwartschaft auf Altersrente vor Erreichen des 65. Lebensjahres 

Maßgebliches Alter R Maßgebliches Alter R

20 1,511667 43 0,826667

21 1,472500 44 0,805000

22 1,432500 45 0,785000

23 1,395000 46 0,765000
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Maßgebliches Alter R Maßgebliches Alter R

24 1,358333 47 0,745833

25 1,322500 48 0,726667

26 1,288333 49 0,708333

27 1,253333 50 0,690000

28 1,221667 51 0,673333

29 1,189167 52 0,655833

30 1,158333 53 0,639167

31 1,128333 54 0,623333

32 1,098333 55 0,607500

33 1,070833 56 0,591667

34 1,043333 57 0,576667

35 1,015833 58 0,562500

36 0,990000 59 0,548333

37 0,965000 60 0,534167

38 0,940000 61 0,520833

39 0,915833 62 0,507500

40 0,892500 63 0,495000

41 0,870000 64 0,483333

42 0,847500

Teil 2: Anwartschaft auf eine sofort beginnende Altersrente  

nach Vollendung des 65. Lebensjahres

Maßgebliches Alter R  Maßgebliches Alter R 

65 0,475892 83 1,060630

66 0,490110 84 1,131498

67 0,505456 85 1,209523

68 0,522044 86 1,295363

69 0,540023 87 1,389701

70 0,559534 88 1,493326

71 0,580671 89 1,607070

72 0,603542 90 1,731568

73 0,628306 91 1,867348

74 0,655276 92 2,014176

75 0,684871 93 2,171031

76 0,717766 94 2,335463

77 0,753828 95 2,502536

78 0,793439 96 2,692004

79 0,837019 97 2,894043

80 0,885023 98 3,109458

81 0,937946 99 3,339701

82 0,996303 ab 100 3,586424

„

Artikel 2

Die Änderungen treten zum 01.01.2010 in Kraft.

Die vorstehenden Änderungen der Satzung und Versorgungsordnung des 

Versorgungswerkes der Landesärztekammer Hessen werden hiermit ausge

fertigt und im Hessischen Ärzteblatt verkündet.

Frankfurt am Main, den 30.11.2009

Dr. med. Gottfried von Knoblauch Dr. med. Brigitte Ende

zu Hatzbach  Vorsitzende des Vorstandes

Präsident der  des Versorgungswerkes der

Landesärztekammer Hessen Landesärztekammer Hessen

Fachtagung und Informationsveranstaltung der  
Psychotherapeutenkammer Hessen 

Neue Aufgaben der Psychotherapie?         6P

30. Januar 2010, 9:30 – 17:15 Uhr

Haus am Dom

Domplatz 3, 60311 Frankfurt

Kostenbeitrag: 

€ 45, incl. Getränke und Mittagsimbiss

Anmeldung: 

Geschäftsstelle der LPPKJP Hessen, Frau Schäfer, 

Gutenbergplatz 1, 65187 Wiesbaden, Fon: 0611 531680, 

EMail jschaefer@ptkhessen.de
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Wichtige Mitteilung für alle Mitglieder  
des Versorgungswerkes

Beiträge ab 1. Januar 2010

Gemäß § 13 der Versorgungsordnung richten sich die monatlichen Pflicht
beiträge zum Versorgungswerk der Landesärztekammer Hessen nach 
den jeweils geltenden Bestimmungen des § 161 Abs. 1 und 2 SGB VI 
(Sozialgesetzbuch VI).

Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung und damit gleich
lautend zum Versorgungswerk der Landesärztekammer Hessen beträgt 
vom 1. Januar 2010 an 19,9 % des monatlichen sozialversicherungs
pflichtigen Einkommens, soweit dieses die Beitragsbemessungsgrenze 
von 5.500,00 € monatlich (alte Bundesländer) bzw. 4.650,00 € monat
lich (neue Bundesländer) nicht überschreitet.

Ab 1. Januar 2010
betragen daher die monatlichen Pflichtbeiträge zum Versorgungswerk 
der Landesärztekammer Hessen:

1. für angestellte Ärzte, die von der Versicherungspflicht gemäß § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI befreit sind:

  19,9 % der maßgebenden Bruttobezüge,
  höchstens monatlich
  alte Bundesländer  1.094,50 €
  neue Bundesländer  925,35 €

2. für angestellte Ärzte, die keinen Befreiungsantrag von der Versiche
rungspflicht gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI gestellt haben 
und eine Beitragsermäßigung gemäß § 9 Abs. 3 der Satzung des 
Versorgungswerkes erhalten haben:

  9,95 % der maßgebenden Bruttobezüge,
  höchstens monatlich
  alte Bundesländer  547,25 €
  neue Bundesländer  462,68 €

3. für in Hessen niedergelassene Ärzte mit rechtskräftiger Zulassung 
nach § 18 der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte (früher 
RVOKassenpraxis): 

  monatlich  547,25 €

4. für niedergelassene Ärzte – soweit sie nicht unter Punkt 3 fallen – 
und Sonstige: 

  monatlich
  alte Bundesländer  1.094,50 €
  neue Bundesländer  925,35 €

5. für niedergelassene Ärzte in Hessen ohne Vertragsarztzulassung 
nach § 18 der Zulassungsverordnung und niedergelassene Ärzte 
außerhalb Hessens gilt:

  monatlich
  alte Bundesländer  1.094,50 €
  neue Bundesländer  925,35 €

6. für alle Ärzte, die den Mindestbeitrag nach § 13 der Versorgungs
ordnung entrichten gilt: 

  monatlich
  alte Bundesländer  109,45 €
  neue Bundesländer  92,54 €

Für die Überweisung des für Sie zutreffenden neuen, monatlichen Bei-
trages laut Ziffern 1-6 bitten wir, Sorge zu tragen.

Höherversorgung:
Der Höchstbeitrag (Pflichtbeitrag und Höherversorgung) zum Versor
gungswerk beträgt ab 1. Januar 2010: 
monatlich
alte Bundesländer  2.189,00 €
neue Bundesländer  1.850,70 €

Die Vornahme einer Höherversorgung ist bis zu dieser Grenze auf 
schriftlichen Antrag, aber nicht rückwirkend möglich.

Stephan Thome: Grenzgang. Suhrkamp Verlag, Frankfurt. 2009. 
453 Seiten, gebun den. ISBN 9783518421161. Euro 22,80.

Mit seinem Debütroman „Grenzgang“ ist Stephan Thome auf An
hieb ein großer Wurf gelungen. Schon nach wenigen Seiten hat er 
seine Leser in das  bildreiche Sprachgewebe seines Seelen und 
Gesellschaftsromans eingefangen und lässt sie bis zum Ende nicht 
mehr los. Ein Mann und eine Frau in der Midlifecrisis vor dem Hin
tergrund der Provinzialität einer Hessischen Kleinstadt. Alle sie
ben Jahre findet dort der Grenzgang statt, ein tra di tionsreiches 
Volksfest. Und nach sieben Jahren hat sich wieder einiges verän
dert. Verschachtelt und in Rückblenden auf das Festgeschehen 
beschreibt der Autor differenziert mit manchmal überraschenden 
Wendungen und meisterhaften Dialogen die Seelenregungen der 
beiden, viel über sich selbst reflektierenden Protagonisten. Außer 
einer subtilen, erotischen Anziehung verbinden sie zwei Dinge: Sie 
sind in ihrem Leben gescheitert und fühlen sich in der sich bieder 
gebenden und die Traditionen pflegenden Gesellschaft fremd, aber 
auch heimlich überlegen. Er ist in seiner akademischen Karriere 
gescheitert, sie als Tänze rin und in ihrer Ehe. Doch schließlich fin
den sie sich dort wieder, wovor sie sich immer gescheut haben: In 
der Banalität einer Ehe. Scheinbar wiederholt sich alles. Doch dann 
heißt es zum Schluss: „Aber alles passiert, wenn es passiert, zum 
ersten Mal … keine Verstellung mehr, Ende des Spiels. Sie wird ihn 
lieben, ganz einfach“. Ein kluges, für ein Debüt ungewöhnlich rei
fes und im besten Sinne unterhaltsames Buch.
Stephan Thome wurde 1972 in Biedenkopf/Hessen geboren. Er 
studierte Philosophie, Religionswissenschaft und Sinologie an der 
FU Berlin und an verschiedenen Universitäten in China, Taiwan und 
Japan. Seit 2005 lebt und arbeitet er in Taipeh/Taiwan. Für seinen 
Erstlingsroman gewann er den aspekteLiteraturpreis 2009.

Prof. Dr. Wolfgang Kuhl, Wiesbaden

Andreas Drouve: Lexikon des Jakobs weg – Personen, Orte, Legen-
den. Herder Verlag 2005, ISBN 345128877X. Euro 19,90.

Eine Pilgerfahrt auf dem Jakobsweg ist eine anspruchsvolle Wan
derung mit an  strengenden Auf und Abstiegen in ei  ner faszinieren
den, oft bergigen Landschaft. Dem Pilger wird einiges abverlangt – 
der Weg ist das Ziel. Die gleichförmige Bewegung erleichtert die 
innere Ein kehr und das Gebet. Im kleinen Reise gepäck ist kein 
Platz für Nachschlage werke oder Reiseführer. So kommt das „Lexi
kon des Jakobswegs“ von Andreas Drouve in der Vor oder Nach
bereitungs phase zum Einsatz, erst hierbei zeigt sich die religiöse 
und wirtschaftliche Be  deutung der Pilgerrouten in Frank reich, 
Spanien und Portugal. Pilgerrei sen schaffen den Bedarf und ver
breiten Kenntnisse monumentaler Kirchenbau ten, in denen Pilger
ströme kanalisiert werden müssen. Akribisch beschreibt Drouve 
Kirchen, Kathedralen und Bau denkmäler und setzt sie in Beziehung 
zu den gekrönten und ungekrönten Häuptern ihrer Zeit. Er be
schreibt aber auch die Einrichtungen und Gewohnhei t en  der Pilger 
sowie  die Legenden, die sich um den Jakobsweg ranken. Fast je
der Kommentar ist bebildert, so dass der Wiedererkennungswert 
sicher ist, soll te man sich selbst auf den Weg ma chen.

Dr. Susan Trittmacher, Frankfurt
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Folgende Vertragsarztsitze werden nach § 103 Abs. 4 SGB V zur Besetzung 

ausgeschrieben. Die Zulassung des Vertragsarztes/der Vertragsärztin endet 

und soll durch einen Praxisnachfolger fortgeführt werden:

Planungsbereich Darmstadt-Stadt

Darmstadt Internistin/Internist

 (Hälftiger Versorgungsauftrag,

 überörtlicher Berufsausübungs

 gemeinschaftsanteil)

Darmstadt Psychologische Psychotherapeutin/

 Psychologischer Psychotherapeut

 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Darmstadt Psychologische Psychotherapeutin/

 Psychologischer Psychotherapeut

 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Planungsbereich Landkreis Darmstadt-Dieburg

Griesheim HNOÄrztin/HNOArzt

GroßUmstadt Psychologische Psychotherapeutin/

 Psychologischer Psychotherapeut

Planungsbereich Odenwaldkreis

Mossautal Anästhesistin/Anästhesist

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus

gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, 

Bezirksstelle Darmstadt, Wilhelminenplatz 7, 64283 Darmstadt zu senden.

Planungsbereich Frankfurt am Main

Frankfurt am MainWestend Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

 Internistin/Internist – hausärztlich –

 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Frankfurt am Main Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

 Internistin/Internist  – hausärztlich –

Frankfurt am MainBornheim Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

 Internistin/Internist  – hausärztlich –

Frankfurt am MainGallusviertel Frauenärztin/Frauenarzt

Frankfurt am Main HalsNasenOhrenärztin/ 

 HalsNasenOhrenarzt

Frankfurt am Main HalsNasenOhrenärztin/

 HalsNasenOhrenarzt

 (Hälftiger Versorgungsauftrag,

 Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)

Frankfurt am MainHöchst Hautärztin/Hautarzt

Frankfurt am Main Fachärztin/Facharzt für Kinder

 und Jugendmedizin

Frankfurt am Main Psychotherapeutisch tätige Ärztin/

 Psychotherapeutisch tätiger Arzt

 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Frankfurt am MainInnenstadt Psychotherapeutisch tätige Ärztin/

 Psychotherapeutisch tätiger Arzt

Frankfurt am MainOberrad Psychotherapeutisch tätige Ärztin/

 Psychotherapeutisch tätiger Arzt

Frankfurt am Main Psychologische Psychotherapeutin/

 Psychologischer Psychotherapeut

 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Planungsbereich Main-Taunus-Kreis

MainTaunusKreis Fachärztin/Facharzt für Kinder

 und Jugendmedizin

Hofheim Fachärztin/Facharzt für Psychosoma

 tische Medizin und Psychotherapie

Planungsbereich Hochtaunuskreis

Hochtaunuskreis Orthopädin und Unfallchirurgin/

 Orthopäde und Unfallchirurg

 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Planungsbereich Offenbach am Main

Offenbach am Main Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

 Internistin/Internist  – hausärztlich –

 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)

Offenbach am MainInnenstadt Psychologische Psychotherapeutin/

 Psychologischer Psychotherapeut

 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Planungsbereich Landkreis Offenbach

Langen Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

 Internistin/Internist  – hausärztlich –

Landkreis Offenbach Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

 Internistin/Internist – hausärztlich –

Planungsbereich Main-Kinzig-Kreis

Wächtersbach Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

 Internistin/Internist  – hausärztlich –

MainKinzigKreis Frauenärztin/Frauenarzt

 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus

gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, 

Landesstelle, Kaufmännische Geschäftsführung, Niederlassungsberatung/

Bedarfsplanung, Georg-Voigt-Straße 15, 60325 Frankfurt zu senden.

Planungsbereich Landkreis Gießen

Gießen Frauenärztin/Frauenarzt

 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)

Gießen Psychotherapeutisch tätige Ärztin/

 Psychotherapeutisch tätiger Arzt

 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Lich Hautärztin/Hautarzt

Planungsbereich Marburg-Biedenkopf

Biedenkopf Urologin/Urologe

 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)

Planungsbereich Wetteraukreis

Bad Nauheim Allgemeinärztin/Allgemeinarzt bzw.

 Internistin/Internist  – hausärztlich –

 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)

Bad Nauheim Fachärztin/Facharzt für

 Diagnostische Radiologie

 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)
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Bad Nauheim Psychotherapeutisch tätige Ärztin/

 Psychotherapeutisch tätiger Arzt

 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Bad Vilbel HalsNasenOhrenÄrztin/

 HalsNasenOhrenArzt

Bad Vilbel Neurologin und Psychiaterin/

 Neurologe und Psychiater

Friedberg Frauenärztin/Frauenarzt

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus

gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, 

Bezirksstelle Gießen, Eichgärtenallee 6-8, 35394 Gießen zu senden.

Planungsbereich Landkreis Kassel

Vellmar Augenärztin/Augenarzt

Planungsbereich Schwalm-Eder-Kreis

Morschen Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

 Internistin/Internist – hausärztlich –

Planungsbereich Werra-Meißner-Kreis

Hessisch Lichtenau Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder

 Internistin/Internist – hausärztlich –

 (Gemeinschaftspraxisanteil)

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus

gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, 

Bezirksstelle Kassel, Pfannkuchstraße 1, 34121 Kassel zu senden.

Planungsbereich Limburg-Weilburg

VillmarAumenau Allgemeinärztin/Allgemein oder

 Internistin/Internist – hausärztlich –

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus

gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, 

Bezirksstelle Limburg, Adelheidstraße 7, 65549 Limburg zu senden.

Planungsbereich Marburg-Biedenkopf

Marburg Frauenärztin/Frauenarzt

Marburg Internistin/Internist

Wetter Chirurgin/Chirurg

 (Hälftiger Versorgungsauftrag,

 Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)

Planungsbereich Schwalm-Eder-Kreis

Frielendorf Anästhesistin/Anästhesist

Oberaula Allgemeinärztin/Allgemeinarzt

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus

gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, 

Bezirksstelle Marburg, Raiffeisenstraße 6, 35043 Marburg zu senden.

Planungsbereich Wiesbaden

Wiesbaden Kinder und Jugendlichen

 psychotherapeutin/Kinder und

 Jugendlichenpsychotherapeut

 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Wiesbaden Augenärztin/Augenarzt

 (Gemeinschaftspraxisanteil)

Wiesbaden HNOÄrztin/HNOArzt

 (Hälftiger Versorgungsauftrag,

 Gemeinschaftspraxisanteil)

Wiesbaden Nervenärztin/Nervenarzt

 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Wiesbaden Ärztliche Psychotherapeutin/

 Ärztlicher Psychotherapeut

 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus

gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, 

Bezirksstelle Wiesbaden, Abraham-Lincoln-Straße 36, 65189 Wiesbaden, 

zu senden.

Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, Körperschaft 
des Öffent lichen Rechts – Landesstelle – vermittelt für 
ihre Mitglieder

Praxisvertreter/-innen 
für Praxisvertretungen im Land Hessen.

Ärzte, die einen Vertreter benötigen und Ärzte, die selbst 
eine Vertretung übernehmen möchten, werden gebeten, 
sich an die 

Kassenärztliche Vereinigung Hessen 
– Landesstelle –
Georg-Voigt-Straße 15
60325 Frankfurt/M.
Fon 069 79502-757 

zu wenden.

Der Arzt, der sich in seiner Praxis vertreten lässt, hat sich 
nach § 20 Be  rufsordnung der Ärzte in Hessen zu verge
wissern, dass der Vertreter die Voraussetzungen für eine 
ordnungsgemäße Vertretung erfüllt.




